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0. Zusammenfassung 
 
Das Büro Landschaft+Siedlung GbR (Recklinghausen) erarbeitet den Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan (LBP) mit integrierter überschlägiger Artenschutzprüfung (ASP) (eine ge-
sonderte ASP wird nach einer Aktualisierung der faunistischen Daten erstellt) zum RE- Vor-
entwurf für den Neubau der ca. 2,6 km langen Ortsumgehung L 580 Horstmar im Auftrag des 
Landesbetriebs Straßenbau NRW Regionalniederlassung Münsterland (Coesfeld). 
 
Unter Auswertung der Grundlagen aus der Vorplanung (UVS: L+S 1996) und aktueller Be-
standserhebungen wird die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung gemäß § 4a LG NW 
durch Anwendung der ELES- Methodik (ELES- Erlaß MBV/MUNLV vom 06.03.2009) und 
entsprechender Arbeitshilfen des Landesbetriebs Straßenbau NRW (August 2010) vollzo-
gen.  
 
Die Straßenbaumaßnahme führt zur landschaftlichen Zerschneidung und Verlärmung bisher 
nur gering vorbelasteter Freiräume und demgegenüber zur verkehrlichen Entlastung der al-
ten Landesstraße innerorts. 
 
Das Leitbild des Maßnahmenkonzeptes orientiert sich an den Grundzügen der historischen 
bäuerlichen Kulturlandschaft mit dem Schwerpunkt des Artenschutzes in den Offenlandbio-
topen. 
 
Zur Kompensation der Konflikte des Straßenbauvorhabens mit Funktionen des Naturhaus-
halts (Lebensraumfunktionen, Abiotik) und des Landschaftsbildes mit freiraumbezogener 
Erholung, einschließlich Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung, wird ein 
Maßnahmenkonzept von ca. 10,5 ha für Ausgleichs- und Ersatzmaßnamen erarbeitet, das 
folgende Rahmenbedingungen vorrangig berücksichtigt: 
 

• Mehrfunktionalität der Maßnahmen 
• Integration in den europäischen Artenschutz (Art. 12 FFH-RL) 
• Flächenverfügbarkeit. 

 
Belange des europäischen Habitatschutzes (Art. 6 FFH-RL) werden durch das Bauvorhaben 
nicht berührt. 
 
Hinsichtlich des Artenschutzes zur Vermeidung erheblicher Störungs- und Schädigungstat-
bestände werden für einen Teil der planungsrelevanten Vogelarten artbezogene funktionser-
haltende Maßnahmen (CEF) in einem Umfang von ca. 5,3 ha vorgesehen. Weiterhin sind für 
alle Brutvogelarten und einige ausgewählte planungsrelevante Fledermaus- und Vogelarten 
spezielle Vermeidungsmaßnahmen geplant. Ein angeschlossenes Monitoring für ausgewähl-
te Vogelarten überwacht die Wirksamkeit der speziellen Maßnahmen. 
Landwirtschaftsklausel, Waldbilanz und die landschaftsrechtlichen Vorgaben gemäß § 4a LG 
NW werden durch den vorgelegten LBP erfüllt. 
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1. Einleitung 
1.1 Auftrag 
 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Münsterland, plant den Neu-
bau der Landessstraße L 580 als Ortsumgehung Horstmar. 
Im Jahre 1996 wurde die Umweltverträglichkeitsstudie zum Neubau der L 580 (LANDSCHAFT 
+ SIEDLUNG GBR, 1996) abgeschlossen. Als Vorzugsvariante wurde eine ortsnahe Ostumge-
hung empfohlen.  
Das Planungsbüro Landschaft + Siedlung, Recklinghausen wurde vom Landesbetrieb Stra-
ßenbau Nordrhein-Westfalen, Regionalniederlassung Münsterland, beauftragt, den Land-
schaftspflegerischen Begleitplan zum Bauentwurf zu erarbeiten.  
 
 
 
1.2 Aufgabenstellung 
 
Der LBP ermittelt die mit dem Bauvorhaben verbundenen Eingriffe gemäß Landschaftsge-
setz NRW 2010 und stellt ein fachlich geeignetes und behördlich abgestimmtes Kompensati-
onskonzept auf, das die beeinträchtigten landschaftlichen Werte und Funktionen in gleichar-
tiger oder gleichwertiger Weise wiederherstellt. Dem Vermeidungsgebot nach § 15 
BNatSchG sowie den Zielen der Landschaftsplanung ist hierbei insbesondere Rechnung zu 
tragen.  
 
Dabei wird wie folgt vorgegangen: 

• Eingriffsermittlung, aufbauend auf der Bestandsdarstellung und -bewertung; Erfas-
sung und Beschreibung der Wirkungen des Straßenbauvorhabens auf die Lebens-
raumfunktionen und das Landschaftsbild / die Erholung 

• Eingriffsbewertung und Kompensationsermittlung; Beschreibung der Art und der In-
tensität der Eingriffswirkungen, Darstellung unvermeidbarer, erheblicher Beeinträchti-
gungen und Ermittlung des sich daraus ergebenden Kompensationsbedarfes 

• Ableitung von Maßnahmen; Erarbeitung eines Ziel- und Maßnahmenkonzeptes, Ent-
wicklung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie von Maßnahmen 
zum Ausgleich und Ersatz. 

 
Die Untersuchungen zur Vorplanung der L 580 (UVS: LANDSCHAFT + SIEDLUNG GBR, 1996) 
im Rahmen der Linienbestimmung und aktuelle Naturschutzgesetzgebung (FFH-RL, 
BNatSchG) sowie die laufende Rechtsprechung zu vergleichbaren Straßenbauvorhaben 
erfordern die Berücksichtigung der „Besonderen Artenschutzbelange“. Da zu einem späteren 
Zeitpunkt die Durchführung einer Artenschutzprüfung (Stufe II) gemäß Planungsleitfaden 
Artenschutz (STRASSEN NRW, 4/ 2011, überarbeitete Fassung) in Verbindung mit einer Aktu-
alisierung der faunistischen Kartierungen vorgesehen ist, kann eine Integration der genauen 
Ergebnisse in den LBP zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfolgen.  
Anhand der vorliegenden Kartierergebnisse werden geeignete Schutz- und ggf. vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF) ermittelt und in den LBP integriert und somit ein zukünftig zu 
erwartender Anspruch an Maßnahmen für den Artenschutz berücksichtigt.  
 
In wie weit das Vorhaben zu Beeinträchtigungen des nahe gelegenen FFH Gebietes DE-
3909-301 "Herrenholz und Schöppinger Berg" führen kann, wird in einer eigenen FFH -
 Verträglichkeitsvorprüfung untersucht (L + S GBR 2012).  
 

LANDSCHAFT + SIEDLUNG GbR   
  2 



Landesbetrieb Straßenbau NRW  Neubau der L 580 Ortumgehung Horstmar 
Regionalniederlassung Münsterland  Landschaftspflegerischer Begleitplan 

2. Darstellung und Begründung der Baumaßnahme 
2.1 Planerische und bautechnische Beschreibung 
 
Das geplante Straßenbauvorhaben weist eine Gesamtflächengröße von 11,1 ha auf. Davon 
sind 3,8 ha voll versiegelt. Die Ausbaulänge beträgt 2,64 km. Der Verkehrskonzeption liegt 
ein DTV-Wert von 7.200 Kfz/24h (für das Jahr 2010) zugrunde. 
Die Anbindung an die L 579 erfolgt mittels eines Kreisverkehres. Die Straße verläuft nord-
wärts, parallel zur stillgelegten Bahntrasse. Auf einer Länge von rund 500 m wird die Trasse 
zunächst in Dammlage geführt, quert dann den Wirloksbach und verläuft ab hier in Ein-
schnittslage. 
Der Borghorster Weg wird im Bereich des Sportplatzes überführt. Auf der Höhe des neuen 
Baugebietes „Weidenstraße“ in unmittelbarem Nahbereich zum Pumpwerk ist ein Kreisver-
kehr geplant. Seitens der Gemeinde Horstmar erfolgt hier die Anlage einer Querverbindung 
bis zur L 580 zur Anbindung des östlichen Ortsteiles. 
Die weitere Trassierung verläuft in nordwestlicher Richtung auf die vorhandene L 580 im 
Bereich des nördlichen Ortsrandes zu. Im nördlichen Anbindungsbereich wird eine Wirt-
schaftswegeverbindung mittels einer Überführung erhalten. Eine Anpassung bzw. Neuaus-
richtung des parallelen Wirtschaftswegenetzes wird in Teilen erforderlich. 
Folgende Bauwerke bzw. Durchlässe sind vorgesehen 

• Bauwerk Nr. 1 (Brücke im Zuge der L 580 über eine Gemeindestraße bei km 0+040): 
Lichte Weite: > 5,5 m, lichte Höhe:> 2,5 m. 

• Bauwerk Nr. 2 (Brücke im Zuge einer Gemeindestraße über die L 580 bei km 1+112): 
Lichte Weite: > 17,5 m, lichte Höhe: > 4,70m. 

• Bauwerk Nr. 3 (Brücke im Zuge einer Gemeindestraße über die L 580 bei km 2+319): 
Lichte Weite: > 17,5 m, lichte Höhe: > 4,70m. 

• Kastendurchlass (Gewässer bei km 0+610): Breite: 1,99 m, Höhe: 1,5 m, Länge: 
17,50 m 

• Kastendurchlass (Gewässer bei km 0+890): Breite: 1,99 m, Höhe: 1,5 m, Länge: 
8,5 m und 2. Teilstück 15 m  

• Kastendurchlass (Gewässer bei km 1+650): Breite: 1,99 m, Höhe: 1,5 m, Länge: 
18 m. 

Im Talraum bei km 1+660 sind zwei Regenrückhaltebecken vorgesehen. 
 
 
 
2.2 Vorgeschichte der Planung 
 
Durch die Ortsmitte von Horstmar verläuft in nordost-südwestlicher Richtung die L 580. Der 
vorhandene Querschnitt in der Altstadt von Horstmar reicht für eine normale zweistreifige 
Straße nicht aus.  
Zur Beseitigung dieses verkehrstechnischen unbefriedigenden Engpasses und zur Entlas-
tung des Ortskerns plant der Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Müns-
terland eine Ortsumgehung. Im Jahr 1996 ist die UVS Fachbeitrag "Landschaft" durch L + S 
(1996) und die UVS Fachbeitrag "Bebaute Umwelt" durch WOLTERS PARTNER (1996) vorge-
legt worden.  
 
 
 
2.3 Kurzfassung der Ergebnisse der UVS 
 
Die umweltfachlichen Untersuchungen zur Vorplanung der L 580 wurden 1996 für das LSBA 
Münster (heute RNL Münsterland) durchgeführt. 
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Aufgrund des Planungszieles der Schaffung einer leistungsfähigen Ortsumgehung zur Ent-
lastung der Ortskerne gliederte sich die UVS in einen  
 
• Fachbeitrag Landschaft (LANDSCHAFT + SIEDLUNG GBR, 1996) 
• Fachbeitrag Bebaute Umwelt (WOLTERS PARTNER GMBH, 1996). 
 
Im Fachbeitrag Landschaft erfolgt eine Einschätzung der Empfindlichkeit raumrelevanter 
Schutzgüter gegenüber Einwirkungen von Straßenbaumaßnahmen. Den Einwirkungen wer-
den schutzgutbezogen unterschiedliche Einwirkungsstärken zugeordnet.  
Die angewandte Untersuchungsmethodik ist an die ökologische Risikoanalyse angelehnt.  
 
Die Raumbewertung der UVS zeigt, dass eine Nordwestumgehung von allen untersuchten 
Varianten die deutlich schlechteste Lösung darstellt. Intensität und Umfang der Beeinträchti-
gungen sind hier am stärksten. Sie ist unverträglich mit den Schutzgütern Boden, Arten- und 
Biotopschutz, Erholung und kulturelles Erbe.  
 
Von den Ostumgehungen erweist sich eine ortsnahe Variante als relativ günstigste Lösung. 
Der Umfang der Beeinträchtigungsrisiken steigt mit zunehmender Entfernung zum Sied-
lungsrand.  
 
Aufgrund der berücksichtigten Siedlungserweiterung von Horstmar im Osten, orientiert sich 
die dem LBP zugrundeliegende Entwurfstrasse an der etwas ortsfernen Variante 3 b der 
UVS. Der Vorteil dieser Variante liegt darin, dass die vorgesehenen Bebauungsgebiete im 
Nordosten von Horstmar weiterhin realisierbar sind und eine Anbindung an die Koppelstra-
ße/Eichendorfstraße besteht. Es treten zwar auch hier erhebliche Beeinträchtigungsrisiken 
auf, diese erscheinen allerdings – mit Ausnahme der Bodenversiegelung - ausgleichbar (vgl. 
L + S 1996). 
 
 
 
2.4 Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag 
 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW, vertreten durch die Regionalniederlassung Münster-
land (Münster, zwischenzeitlich nach Coesfeld verlegt), hat das Planungsbüro Landschaft + 
Siedlung GBR (Recklinghausen) mit der Erarbeitung eines Landschaftspflegerischen Be-
gleitplanes (LBP) zum Neubau Landesstraße L 580 als Ortumgehung Horstmar beauftragt. 
Der LBP ist Bestandteil der Gesamtunterlagen zum RE- Vorentwurf. 
 
 
 
2.5 Verringerung bestehender Umweltbeeinträchtigungen 
 
Die Neutrassierung der L 580 östlich der Ortslagen von Horstmar führt gemäß Verkehrsun-
tersuchung durch Aufnahme der Durchgangsverkehre zu einer signifikanten Entlastung der 
alten L 580 und angrenzenden Wohn-/Mischbebauung von Lärm- und Schadstoffimmissio-
nen sowie zu einer Verringerung des Unfallrisikos innerorts.  
Im Zuge der L 579 wurde zur Entlastung von Horstmar bereits eine Südumgehung geschaf-
fen. 
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3. Beschreibung des Untersuchungsgebietes 
3.1 Geographische Lage des Planungsraumes 
 
Das Plangebiet liegt im Südwesten des Kreises Steinfurt (Regierungsbezirk Münster) und 
umfasst weite Teile des östlichen Stadtgebietes von Horstmar. Die benachbarten Orte bilden 
im Westen Schöppingen (Kreis Borken), im Osten Laer und im Norden Steinfurt (beide Kreis 
Steinfurt). Die Entfernung zu den Oberzentren Münster und Osnabrück beträgt ca. 25 km 
bzw. 55 km, die Entfernung zur nächst gelegenen Autobahn (BAB 31) liegt bei ca. 15,5 km 
und die niederländische Grenze bei Gronau ist etwa 30 km entfernt (vgl. Abb. 1). 
 
Das Untersuchungsgebiet wurde in seiner Größe so gewählt, dass alle relevanten Einwir-
kungen hinsichtlich Naturhaushalt und Landschaftsbild erfasst werden können.  
Es umfasst einen ca. 200 - 500 m breiten Landschaftsausschnitt entlang der geplanten Tras-
se der L 580 und weist eine Flächengröße von rund 240 ha auf (vgl. Abb. 2). 
 
Es wird begrenzt:  
im Westen: durch den Siedlungsrand von Horstmar 
im Osten:  durch die Agrarlandschaft östlich der brachliegenden Bahntrasse 
im Süden:  durch den an die L 579 angrenzenden Agrarraum 
im Norden: durch den weiteren Straßenverlauf der L 580 und den angrenzenden forstwirt-

schaftlich geprägten Landschaftsraum. 
 
 

 

Abb. 1: Übersicht der Lage von Horstmar im Raum (www.google.de)  
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L 580

Horstmar 

L 579

Abb. 2: Untersuchungsraum L 580 (ohne Maßstab, eig. Darstellung) 
 
 
 
3.2 Naturräumliche Gliederung  
 
Naturräumlich gehört das Untersuchungsgebiet zum Kernmünsterland. Im Untersuchungs-
raum liegt im Grenzbereich von zwei naturräumlichen Untereinheiten: 

- Schöppinger Rücken (westlich der Bahnlinie): Höhenzug des Münsterländer Kreidetro-
ges, dessen jüngste und härteste Teile durch Verwitterungsprozesse  aus dem Kalkstein 
herauspräpariert wurden; somit entstand ein Geländerelief aus Kuppen und Tälern 

- Hohenholter Lehmebene (östlich der Bahnlinie): Der oberkreidezeitliche Untergrund wird 
von Grundmoränenmaterial überlagert, das durch die Zufuhr kalkreichen Erosionsmate-
rials von den benachbarten Kreidehängen beeinflusst sein kann. 

Im Nordwesten reichen die Ausläufer des Schöppinger Berges in das Plangebiet hinein. Von 
hier (108 m ü. NN) fällt das Gelände nach Osten ab.  
 
Der tiefste Punkt liegt mit 75 m ü. NN im Talraum östlich der Sportanlagen. Zwei morphologi-
sch nur mäßig ausgeprägte Bachtäler begrenzen den Siedlungsbereich Horstmars im Süden 
(Niedern) bzw. durchqueren ihn im Norden (Immel). 
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Abb. 3: Höhenschichten im Plangebiet (Angaben in m NN) 
 
 
 
3.3 Landschaftsentwicklung und aktuelle Nutzungsstruktur 
 
Anhand der historischen Karten von 1897 (vgl. Abb. 4 und 5) lässt sich die landschaftliche 
Entwicklung der letzten 110 Jahre rekonstruieren. Der Ort Horstmar bestand Mitte des 19. 
Jahrhundert ausschließlich aus dem historischen Dorfkern. Dieser war von Garten- und Wei-
deflächen umgeben. Das Umfeld war traditionell landwirtschaftlich genutzt. Waldflächen exis-
tierten im Norden (Herrenholz) von Horstmar, die in vergleichbarer Größenordnung auch 
heute noch vorhanden sind. In den Tal- und Niederungsbereichen dominierten Grünlandnut-
zungen mit hohem Anteil an gliedernden und belebenden Gehölzstrukturen. Die in Nord-
Süd-Richtung orientierten Verkehrswege waren im historischen Landschaftszustand vom 
Grundsatz bereits ausgeprägt. Um 1895 war die Bahnlinie im Osten von Horstmar bereits 
vorhanden. 
 
Aktuell ist der Grünlandanteil gegenüber den Ackerflächen im Osten von Horstmar etwas 
zurückgetreten. Die Gehölzflächen ähneln schon um 1895 den heutigen Strukturen. Lediglich 
im Norden von Horstmar sind die Gehölzflächen der Ausdehnung des Ortes gewichen.  
Die Höfe "Albering" und "Brockmann" sind bereits in der Karte von 1895 dargestellt und exis-
tieren noch heute mit ihren angrenzenden Streuobstwiesen und Grünlandflächen.  
Der historische, fast quadratische Aufbau von Horstmar ist mit fünf von ehemals acht Burg-
mannshöfen noch heute zu erkennen. Im Süden von Horstmar hat sich über die Jahre ein 
Gewerbegebiet entwickelt.  

LANDSCHAFT + SIEDLUNG GbR   
  7 



Landesbetrieb Straßenbau NRW  Neubau der L 580 Ortumgehung Horstmar 
Regionalniederlassung Münsterland  Landschaftspflegerischer Begleitplan 

       

Abb. 4: Königlich-Preuss. Landesaufnahme        Abb. 5: Königlich-Preuss. Landesaufnahme  
            (Uraufnahme 1835-1865)        (Neuaufnahme um 1895) 
 
Das folgende Luftbild gibt einen Überblick über die aktuellen Nutzungsstrukturen (vgl. 
Abb. 6). 
 

 

Abb. 6: Luftbild von Horstmar mit Bahnlinie im Osten und Gewerbegebiet im Süden (Quelle: 
www.google.de) 

LANDSCHAFT + SIEDLUNG GbR   
  8 



Landesbetrieb Straßenbau NRW  Neubau der L 580 Ortumgehung Horstmar 
Regionalniederlassung Münsterland  Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Karte 1 (Anlage 6) zeigt die vorhandene Nutzungsstruktur im Untersuchungsraum. Am West-
rand begrenzen die zusammenhängenden Siedlungsbereiche (Wohnbebauung, im Süden 
Gewerbe) den Untersuchungsraum. Weiterhin befinden sich zahlreiche Einzelgehöfte in der 
Agrarlandschaft. 
Im Freiraum dominiert die landwirtschaftliche Nutzung, die überwiegend von Acker einge-
nommen wird. Grünlandflächen beschränken sich meist auf Talräume, Waldrandlagen bzw. 
hofnahe Lagen. Waldflächen sind im nördlichen Teil des Plangebietes vorhanden. Nach 
Westen schließen die großen zusammenhängenden Waldflächen des Herrenholzes an. 
Das überörtliche Hauptverkehrsstraßennetz wird im Süden durch die Südumgehung im Zuge 
der L 579 und in Nord-Südrichtung durch die L 580 gebildet. Die Bundesbahnstrecke Coes-
feld-Rheine ist stillgelegt. 
Die Wirtschaftswege in der Agrarlandschaft im Osten von Horstmar haben z. T. örtliche Be-
deutung für die Tages-/Feierabenderholung. Zum Teil sind Rad-/ Wanderwege ausgewiesen. 
Nördlich des Borghorster Weges befindet sich das Sportzentrum von Horstmar. Schwerpunkt 
der landschaftsbezogenen Erholung ist eindeutig der Nordwesten von Horstmar (Bereich 
Herrenholz). Dies kommt auch in der Ausweisung als Erholungswald (Waldfunktionskarte) 
bzw. Erholungsbereich (Regionalplan) zum Ausdruck. 
Der Untersuchungsraum hat Anteil an den Jagdbezirken Horstmar I - IV sowie 4 Eigenjagd-
bezirken. Nach Mitteilung der Jagdausübungsberechtigten sind Wildunfallschwerpunkte be-
kannt im Zuge der Südumgehung (L 579), nördlich Horstmar (L 580), westlich Horstmar 
(Straßen im Herrenholz nach Norden) und östlich Horstmar (örtliche Straße nach Osten). 
Bekannte starke Wildwechsel sind vor allem im Norden Horstmars (bis 35% Walddichte) in 
West-Ost-Richtung zu verzeichnen 
 
 
 
3.4 Potentielle natürliche Vegetation 
 
Die potentielle natürliche Vegetation des Betrachtungsraumes, d.h. die Vegetation, die sich 
nach Aufhören der menschlichen Nutzung einstellen würde, umfasst nach BURRICHTER 
(1973) verschiedene Waldgesellschaften. Im Norden ragt auf den flachgründigen Lehmbö-
den (Braunerden mit geringen Stauwassereinflüssen) der Waldmeister-Buchenwald in den 
Untersuchungsraum.  

Tab. 1: Potenziell natürliche Vegetation 
 
Einheit Gehölzarten der natürlichen Waldgesellschaften (zusätzlich: Arten 

der Pionier-/ Ersatzgesellschaften) 
Waldmeister-
Buchenwald 

Buche, Bergahorn, Esche, Stieleiche, Feldahorn, Weißdorn, Hart-
riegel, Seidelbast, (Hainbuche, Traubeneiche, Vogelkirsche, Hasel, 
Schlehe, Hundsrose, Waldrebe, Heckenkirsche, Pfaffenhütchen, 
Kreuzdorn, Salweide, Traubenholunder, Brombeeren, Himbeeren)  

Vorwiegend artenrei-
cher Sternmieren-
Eichen-
Hainbuchenwald 

Stieleiche, Hainbuche, Esche, Buche, Feldahorn,  Vogelkirsche, 
Hartriegel, Hasel, Heckenkirsche, Pfaffenhütchen, Weißdorn, 
Schneeball, Brombeeren, (Schlehe, Salweide, Hundsrose, Kreuz-
dorn, Waldrebe) 

Vorwiegend artenar-
mer Sternmieren-
Eichen-
Hainbuchenwald 

Stieleiche, Hainbuche, Buche, Vogelkirsche, Schwarzerle, Esche, 
Bergahorn, Eberesche, Hasel, Weißdorn, Faulbaum, Brombeeren, 
(Schneeball, Schlehe, Hundsrose, Salweide, Grauweide, Waldgeiß-
blatt, Zitterpappel, Sandbirke) 

Flattergras-
Buchenwald 

Buche, Stieleiche, Hainbuche, Vogelkirsche, Hülse, Brombeeren, 
Hasel, Weißdorn, (Sandbirke, Zitterpappel, Eberesche, Salweide, 
Hasel, Weißdorn, Schlehe, Brombeere) 
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Der überwiegende Teil des Plangebietes wird vom vorwiegend artenreichen Sternmieren-
Eichen-Hainbuchenwald eingenommen, der im Nordosten (östlich der Bahnlinie) in vorwie-
gend artenarmer Ausprägung dominiert. Südlich der L 579 ist der Flattergras-Buchenwald 
verbreitet. 
 
 
 
3.5 Vorbelastungen  
 
Vorbelastungen für den Boden bestehen durch die anthropogen überformten, veränderten 
bzw. überbauten Bereiche. Im Altlastenkataster des KREISES STEINFURT (2011) (Geodatenat-
las) sind im Bereich von Horstmar zahlreiche Altlasten und Altlastenverdachtsflächen aus-
gewiesen. Im Untersuchungsgebiet liegt nur eine Altlastenfläche, östlich der L 580 im Berei-
che der "Warnsveldallee".  
Die Fläche befindet sich innerhalb eines vorhandenen rechtskräftigen Bebauungsplans und 
ist durch die Planung nicht betroffen. 
 
Relevante Vorbelastungen im Sinne einer Störung des ländlichen Charakters durch gebiets-
fremde Strukturen sind die den Untersuchungsraum querenden Landstraßen  
• L 580 (aufgrund ihrer überwiegenden Gleichlage und des Straßenbegleitgrüns sind die 

Belastungen für das Landschaftsbild jedoch nur als mäßig zu bezeichnen) 
• L 579 (durch zahlreiche Brückenbauwerke, Anbindungen und Kreuzungen sowie vorherr-

schender Damm- bzw. Einschnittslage treten die Vorbelastungen für das Landschaftsbild 
deutlicher hervor als bei der L 580). 

Weiterhin treten in Teilbereichen des Landschaftsraumes die vorhandenen Windkraftanlagen 
im Westen von Horstmar (Schöppinger Berg) visuell störend in Erscheinung. 
 
Aus Sicht des Artenschutzes sind als relevante Vorbelastungen die intensive landwirtschaft-
liche Nutzung mit ihren teils vielen Bewirtschaftungsgängen, Erholungssuchende aus dem 
nahe gelegenen Wohngebiet mit frei laufenden Hunden und die bestehenden Störungen und 
Effekte der vorhandenen Straßen L 580 und L 579 zu nennen.  
 
 
 

4. Raumrelevante Planungen/Planerische Vorgaben 
4.1 Ziele der Raumordnung/Landesplanung und Bauleitplanung 
 
Der Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen Teil A und B (MURL 1995) weist Horstmar 
als Grundzentrum südlich des Mittelzentrums Steinfurt aus. Das Plangebiet und Umgebung 
wird großflächig als Freiraum mit Waldgebieten und Grundwasservorkommen dargestellt 
(s. Abb. 7). Im Norden von Horstmar sind die Waldflächen als Gebiete zum Schutz der Natur 
gekennzeichnet. Im Süden, außerhalb des Plangebietes grenzt ein Grundwassergefähr-
dungsgebiet an.  
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Abb. 7: Landesentwicklungsplan NRW (Ausschnitt)  
 
Der Regionalplan stellt den Untersuchungsraum im Norden als Wald- und Agrarbereich dar. 
Im mittleren Teilbereich befinden sich Wohnsiedlungs- und Agrarbereiche und die Eisen-
bahnstrecke für den regionalen Verkehr. Im Süden von Horstmar sind nördlich der L 579 
Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereiche eingetragen. Als rot gestrichelte Linie ist die 
geplante L 580 (Straße für den vorwiegend überregionalen und regionalen Verkehr) darge-
stellt.  
Der Nordteil des Untersuchungsraumes und der Landschaftsraum im Südosten (östlich der 
Bahnlinie) ist als Bereich zum Schutz der Landschaft vorgesehen.  
 

 

Abb. 8: Darstellung der Regionalplanung  
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Wesentliche allgemeine Ziele der Regionalplanung für den Freiraum sind 
(BEZIRKSREGIERUNG MÜNSTER 1999): 
 

• "Die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts ist zu sichern. Deshalb 
müssen Freiräume erhalten, geschützt und in ihrer ökologischen Vielfalt entwickelt 
werden. 

• Im Raumnutzungsgefüge hat der Freiraum zahlreiche Funktionen zu erfüllen: Land-
bewirtschaftung, Erlebnis- und Erholungsräume, differenzierte Lebensräume für Flora 
und Fauna, Biotopverbund, klimatische und lufthygienische Entlastung der Siedlungs-
räume und Grundwasserneubildung. 

• Nutzungsanforderungen an den Freiraum müssen an der unabdingbaren Notwendig-
keit für die Region gemessen werden. Die Flächen- und Standorteignung ist nicht al-
lein aus den in der Fläche begründeten Eigenschaften ableitbar. 

• Wichtig ist zugleich auch die Umweltverträglichkeit im gesamten Flächengefüge. 
Hauptgradmesser für die Umweltverträglichkeit soll der Aspekt der weitgehenden 
Vermeidung von Landschaftsschäden sein. Unvermeidbare Eingriffe sind umwelt-
schonend durchzuführen, auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken und 
entsprechend auszugleichen. 

• Damit sie ihre raumgliedernde Wirkung entfalten und ihre Ausgleichsfunktion wahr-
nehmen können, sind siedlungsnahe Freiflächen so zu entwickeln, dass ihre ökologi-
sche Funktionsfähigkeit erhalten und gestärkt bleibt. 

• Die für das Münsterland charakteristische Parklandschaft mit ihren Wallhecken, Feld-
gehölzen, Fließgewässern und ihren Auen, Feuchtwiesen sowie sonstigen Feuchtbio-
topen innerhalb der landwirtschaftlichen Kulturflächen ist zu erhalten und weiterzu-
entwickeln. Maßnahmen, die geeignet sind, die Strukturen zu zerstören oder zu be-
seitigen, sind zu unterlassen. Zerstörte, reliktweise aber noch erkennbare Anlagen 
sind möglichst wiederherzustellen. Die landschaftlichen Charakteristika der im Plan 
dargestellten wertvollen Kulturlandschaften sind zu erhalten und zu entwickeln." 

Im Flächennutzungsplan der Stadt Horstmar (Stand 2002) stellt im Bereich nördlich des 
Sportzentrums zwischen der geplanten L 580 und dem vorhandenen Siedlungsrand Wohn-
bauflächen und Freiraum dar. Im Süden des Sportzentrums sind Erweiterungen der gewerb-
lichen Bauflächen dargestellt. Eine ursprünglich vorgesehene, vollständige Siedlungsent-
wicklung im Bereich zwischen Bahntrasse und vorhandenem Siedlungsrand (vgl. Darstellung 
im Regionalplan) wurde im Zuge der Flächennutzungsplanänderung nicht umgesetzt. Die 
Flächen sind in der zeichnerischen Darstellung durchge-x-t (Teil B). 
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Abb. 9: Darstellung des rechtsverbindlichen Flächennutzungsplans  
 
 
Folgende rechtskräftige Bebauungspläne (KREIS STEINFURT 2011) sind bei der Planung der 
L 580 zu beachten: 
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B-Plan: relevante Festsetzungen 

Nr. 2 Koppelfeld, 9. Änderung (2002): 
Wohngebiet, Flächen mit Bindungen für 
Bepflanzungen oder die Erhaltung von 
Bäumen und Sträuchern 
Nr. 2 Koppelfeld, 7. Änderung/Ergänzung 
(2000): Wohngebiet, Flächen mit Bindun-
gen für Bepflanzungen und für die Erhal-
tung von Gehölzen 
Nr. 12 Sportzentrum (1992): Öffentliche 
Grünfläche mit zweckgebundenen bauli-
chen Anlagen (Clubheim, Tribüne, Be-
triebsgebäude, Umkleidekabine), Rasen-
platz, Kleinspielfeld, Tennisanlage, Hart-
platz, Spielplatzanlage sowie Festsetzun-
gen zur Erhaltung und Anpflanzung von 
Gehölzen 
Nr. 12 Sportzentrum, 1. Erweiterung (2000): 
Öffentliche Grünfläche (Bolzplatz); Nord-
rand: Flächen für die Wasserwirtschaft, 
Wasserflächen 
Nr. 29 Pferdekamp I (2003): Wohngebiet, 
Straßenverkehrsfläche mit Kreisverkehrs-
anbindung nach Osten (an geplante L 580); 
am Nordrand: Wasserflächen, Regenrück-
haltebecken, öffentliche Grünfläche 
Nr. 31 Koppelfeld III (2003): Wohngebiet, 
Straßenverkehrsfläche mit geplanten Zu-
bringer zur L 580; am Südrand: Regen-
rückhaltebecken, Wasserflächen 
Nr. 34 Wirloksbach 
Nr. 35 Sondergebiet an der Warnveldsallee 

Abb. 10: Darstellung der rechtskräftigen Bebauungspläne im Untersuchungsraum  
 
 
 
4.2 Ziele und Festsetzungen der Landschaftsplanung 
 
Ein Landschaftsplan liegt noch nicht vor. Nach der Landschaftsplanabgrenzung des Kreises 
Steinfurt liegt der Untersuchungsraum im Bereich des Landschaftsplanes Nr. 9 Horst-
mar/Metelen. Die landschaftsplanerischen Ziele für den Untersuchungsraum sind daher aus 
dem Regionalplan (Landschaftsrahmenplan) und seinen fachbezogenen Beiträgen abzulei-
ten (s. Kap. 4.1). 
 
 
 
4.3 Schutzgebiete gemäß §§ 23 – 32 BNatSchG, Schutzwald 
 
Die Bezirksregierung Münster hat das Gebiet „Herrenholz und Schöppinger Berge“ per Ver-
ordnung vom 09.05.2008 als Naturschutzgebiet (§ 23 BNatSchG) ausgewiesen. Das Ge-
biet ragt im Nordwesten (Laubwald am nördlichen Ortsrand westlich der L 580) kleinflächig in 
den Untersuchungsraum. Wichtigstes Ziel der Verordnung ist es, großflächige Buchenwälder 
langfristig zu erhalten und zu sichern. Das Gesamtgebiet weist eine Flächengröße von 170 
ha auf. Die Fläche innerhalb des Untersuchungsraumes dieses LBP ist 0,45 ha groß.  
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Abb. 11: Darstellung des NSG´s "Herrenholz und Schöppinger Berge" 
 
 
Nationalparke (§ 24 BNatSchG), Biosphärenreservate (§ 25 BNatSchG), Landschafts-
schutzgebiete (§ 26 BNatSchG), Naturparke (§ 27 BNatSchG), Geschützte Landschafts-
bestandteile (§ 29 BNatSchG) und gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG) sind 
im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. 
 
 
Als Naturdenkmale gemäß § 28 BNatSchG sind für den Planungsraum relevant (KREIS 
STEINFURT 2011): 
• Findling westlich Hof Tiemann an der Straße "Niedern" 
• 19 Eichen mit Stammumfängen zwischen 2,2 m und 4,6 m am "Borghorster Weg", süd-

lich Brockmann 
 
 
Im Nordwesten ragt das FFH-Gebiet „Herrenholz und Schöppinger Berg“ (DE-3909-301)  
(§ 31 – 32 BNatSchG) kleinflächig in den Untersuchungsraum (LANUV 2010a). Das Ge-
samtgebiet weist eine Flächengröße von 193 ha auf. Die Fläche innerhalb des Untersu-
chungsraumes dieses LBP ist 0,45 ha groß (Laubwald am nördlichen Ortsrand westlich der L 
580). 
Das Gebiet zeichnet sich durch das großflächige Vorkommen arten- und strukturreicher Bu-
chenwälder und Buchenmischwälder auf kalkhaltigem Boden (Braunerden) aus. Zum größ-
ten Teil handelt es sich um Waldmeister-Buchenwälder mit einer bemerkenswert artenrei-
chen Krautschicht mit mehreren zum Teil gefährdeten Orchideenarten. Diese Wälder sto-
cken auf einem nördlichen Vorposten der Kreideerhebungen der Münsterländischen Bucht. 
Hier erreichen zahlreiche Pflanzenarten ihre nordwestliche Verbreitungsgrenze. Wichtigstes 
Ziel ist die Erhaltung und Förderung der großflächigen Buchenwälder durch eine naturnahe 
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Waldbewirtschaftung. Schwerpunkt ist die Erhaltung und Entwicklung von Altholzbeständen, 
die Umwandlung von Fichtenparzellen in Buchenwald sowie die Einbindung der zum Teil 
zersplittert gelegenen Waldparzellen in einen geschlossenen Wald durch partielle Auffors-
tung von Ackerflächen mit Buchen. 
 

 

Abb. 12: FFH-Gebiet „Herrenholz und Schöppinger Berg“ (DE-3909-301) 
 
Die Waldflächen im nördlichen Untersuchungsgebiet sind nach der Waldfunktionskarte NRW 
(INFORMATION UND TECHNIK NORDRHEIN-WESTFALEN 2011a) als Waldflächen mit Wasser-
schutzfunktion (Stufe 2) und in Teilen als Waldflächen mit Klimaschutzfunktion ausgewiesen. 
Der zentrale und südliche Teil des Planungsraums wird aufgrund von kleineren Restwaldflä-
chen, Windschutzanlagen, Baumreihen und Einzelbäumen als für die Landschaftsökologie 
und das Lokalklima von besonderer Bedeutung eingestuft.  
 
Überschwemmungsgebiete oder Wasserschutzgebiete sind im Planungsgebiet nicht ausge-
wiesen. 
 
 
 
4.4 Weitere Planungen Dritter  
 
Es ist geplant, die ehemalige Bahntrasse zwischen Rheine und Coesfeld auf einer Länge 
von insgesamt 39,7 km als Radweg zu nutzen. Im Juni 2008 ist das Projekt in das Alleen-
Radwegeprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen worden. Der Bahntras-
senradwegabschnitt zwischen Burgsteinfurt und Horstmar wurde im Oktober 2011 freigege-
ben (MÜNSTERSCHE ZEITUNG 2012). Seit Januar 2012 laufen die Arbeiten für den 3. Bauab-
schnitt (MÜNSTERLANDRADWEG 2012). 
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5. Angaben zu den Auswirkungen auf Natur und Landschaft 
5.1 Allgemeines 
5.1.1 Kurze Darstellung der Arbeitsmethodik 
 
Die Ermittlung der mit dem zulässigen Bauvorhaben verbundenen Auswirkungen auf Natur 
und Landschaft und der damit einhergehenden eingriffsbezogenen (erheblichen) Beeinträch-
tigungen bezieht ihre gesetzliche Grundlage aus dem § 15 BNatSchG in Verbindung mit  
§ 4 LG NW, wobei das Landesrecht des Weiteren die Einzelheiten der Kompensationsmaß-
nahmenplanung (vgl. Kap. 6) regelt. 
 
Die Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes vom 01.03.2010 verpflichtet den Vorhabenträ-
ger – wie bisher – zur Unterlassung vermeidbarer Beeinträchtigungen sowie zum Ausgleich 
oder Ersatz unvermeidbarer Beeinträchtigungen durch funktionsgerechte Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege. Im Rahmen der schutzgutbezogenen Auswir-
kungsanalyse des LBP werden frühzeitige Hinweise auf konfliktreduzierende Maßnahmen 
gegeben, die Umfang und Intensität der anlage-, betriebs- und baubedingten Eingriffe min-
dern und zur Begrenzung des Kompensations- und Flächenanspruches beitragen.  
 
Die Konfliktermittlung des LBP legt den Bauentwurf des Straßenbaulastträgers mit Bearbei-
tungsstand Oktober 2009 zugrunde, der bereits bauseitige Vermeidungsmaßnahmen im 
Rahmen der landschaftsplanerischen Abstimmung vorsieht. 
 
Die methodische Bewältigung der Eingriffsregelung für Bundes- und Landesstraßen in der 
Baulast des Bundes wird durch den ELES- Einführungserlass zum Landschaftsgesetz (MBV/ 
MUNLV vom 06.03.2009) einschließlich ergänzender Ausführungsbestimmungen (zuletzt 
vom 25.05.2011) geregelt und durch die ELES- Arbeitshilfen des LANDESBETRIEBES 
STRASSENBAU NRW (August 2010) näher ausgeführt und anwendungsbezogen erläutert. 
 
Die Bearbeitung der Lebensraumfunktion (Schutzgut Pflanzen und Tiere) erfolgt hierbei nach 
der Methodik „Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Eingriffsregelung in NRW“ 
(Biotopwertverfahren = LANUV- Modell/ LANUV, 2008). Für die abiotischen Schutzgüter so-
wie für das Landschaftsbild gibt ELES keine methodischen Vorgaben hinsichtlich der Be-
standsanalyse und - bewertung, der Eingriffsermittlung und Ableitung von Kompensations-
maßnahmen. 
 
Die Eingriffsermittlung nach ELES wird für allgemeine und besondere Wert- und Funktions-
elemente (WuFBesB) des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes differenziert im Sinne 
einer Regelfall-/ Einzelfallbetrachtung durchgeführt.  
 
 
 

5.1.2 Beschreibung der Straße als Eingriffsobjekt mit ihren Eingriffs-
schwerpunkten 

 
Durch das Bauvorhaben ergeben sich hinsichtlich der Lebensraumfunktion erhebliche bau-, 
anlage- und betriebsbedingte Wirkungen und Beeinträchtigungen, die sich zusammenfas-
send wie folgt darstellen: 
• Bodenversiegelung durch Überbauung mit der Folge der Vernichtung von Bodenlebe-

wesen, des Entzugs von Boden als Standort für die Vegetation und als Lebensraum für 
die Tierwelt. 

• Verluste hochwertiger Biotoptypen im Bereich der Trasse einschließlich der Entwäs-
serungseinrichtungen, Anschlußbereiche und Ersatzwege. Diesbezüglich sind vor allem 
alte Baumbestände, Hecken, Laubwälder, Brachen, Säume und Fließgewässer zu nen-
nen. 
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• Zerschneidung faunistischer Funktionszusammenhänge und Beeinträchtigung 
besonders bedeutsamer faunistischer Funktionsräume in Form der Ver- bzw. Be-
hinderung der Ausbreitungsbewegungen von Tierarten, die für die Neubesiedlung von 
Biotopen und den Individuenaustausch zwischen Populationen von Bedeutung sind (an-
lage- und betriebsbedingt). Durch bau- und anlagenbedingte Inanspruchnahme und Zer-
schneidung sowie betriebsbedingte Immissionen sind vor allem die Agrarbereiche beid-
seitig des Talraumes in Höhe der Kläranlage (Lebensraum von Kiebitz, Wiesenpieper 
und Neuntöter) sowie der Agrarbereich südlich des Wirloksbaches (2 nachgewiesene 
Kiebitzbrutpaare) betroffen. Weiterhin sind zwei Talräume betroffen, die im Fachbeitrag 
des Naturschutzes als Biotopverbundflächen ausgewiesen sind.  
Das Amphibiengewässer in Höhe des Klärteichs und die Aktionsräume im Umfeld wer-
den durch die Unterbrechung und Zerschneidung von potenziellen Wanderwegen beein-
trächtigt. 

• Beeinträchtigung von Biotopen durch Randeffekte und Kollisionsrisiken: Das Ar-
tenspektrum der an die Trasse grenzenden Flächen wird verschoben u. a. durch Immis-
sionen in Form von Schadstoff-, Staub- und Salzeintrag, Eintrag düngender Stoffe, 
Lärm- und Lichteinwirkungen, Veränderung des Bestandsklimas sowie Veränderung der 
Konkurrenzbedingungen und Zunahme von Ubiquisten. Davon betroffen ist insbesonde-
re die ehemalige Bahntrasse, die faunistisch (Fledermäuse, Avifauna und Reptilien) von 
besonderer Bedeutung ist.  
Ein besonderes Kollisionsrisiko besteht zwischen Bau-km 0+100 und 0+800 sowie zwi-
schen Bau-km 1+200 und 1+700, da östlich der Trasse Brutvorkommen von Schleiereu-
le und Steinkauz nachgewiesen sind, die den Agrarraum als Nahrungsrevier nutzen. 
Zwischen Bau-km 0+100 bis 1+250 wird der unmittelbar parallel laufende Bahndamm 
durch Randeffekte entwertet. Er weist eine besondere Bedeutung auf für die Avifauna, 
als Leitstruktur und Jagdrevier für Fledermäuse sowie als Lebensraum für Tagfalter und 
Reptilien (Zauneidechse). 

Im Vergleich zur heutigen L 580 rückt die geplante Straße um ca. 70 – 100 m weiter vom 
Rand des FFH-Gebietes in Richtung Osten ab. Erhebliche Beeinträchtigungen dieses FFH-
Gebietes sind durch die geplante L 580 n nicht zu erwarten.  
 
 
 
5.2 Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt 
5.2.1 Bestand (Biotik) 
 
Bestandserfassung 
Die Erfassung der biotischen Grundlagen für den Planungsraum erfolgte durch umfangreiche 
eigene Erhebungen im Gelände und durch Auswertung und Abfrage vorliegender Informatio-
nen in den zugänglichen Geodatenbanken.  
 
Folgende Geländearbeiten wurden durch den Verfasser und in seinem Auftrag durchgeführt: 
 
• Erfassung der Biotoptypen nach LANUV- Methode (2008) 
• Erfassung der Brutvögel (MEINIG et al. 2008) 
• Erfassung der Fledermäuse (MEINIG et al. 2008) 
• Erfassung der Amphibien (MEINIG et al. 2008) 
• Erfassung der Reptilien (MEINIG et al. 2008) 
• Erfassung der Horst- und Höhlenbäume (MEINIG et al. 2008) 
 
Die Verteilung der Biotoptypen im Planungsraum ist in Abb. 13 und in der Karte 1 (Anlage 6) 
dargestellt. Eine tabellarische Übersicht ist in Anlage 1 enthalten. 
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Abb. 13: Biotoptypen  
 
Bezüglich der Vegetation befinden sich nur im Norden des Untersuchungsraumes zusam-
menhängende Waldbereiche. Es dominieren Laubwaldbereiche, insbesondere Buchen- und 
Eichenwälder. Dabei handelt es sich teils um sehr alte Bestände (ta 11) mit gut ausgepräg-
ten Strukturen, häufig auf Kalkstandorten. Auf zwei Flächen befinden sich junge Laubwald-
bestände auf ehemaligen Fichtenstandorten. Deutlich untergeordnet findet man einzelne 
Fichtenparzellen. Im Nordwesten, direkt im Übergang zur Bebauung ragt eine kleine drei-
eckige Fläche des FFH-Gebietes "Herrenholz und Schöppinger Berg" in den Untersuchungs-
raum. Dieser kleine Waldbestand entspricht dem Lebensraumtypen des Waldmeister Bu-
chenwaldes, der im FFH-Gebiet in Teilen seltene Pflanzen wie die Fliegenragwurz (Ophris 
insectifera), die Weiße Waldhyazinthe (Platanthera bifolia), den Holz-Apfel (Malus sylvestris) 
und die Gebräuchliche Ochsenzunge (Anchusa officinalis) beherbergt (LANUV 2010a).  
In Richtung Süden schließen sich intensiv genutzte Ackerflächen an, die durch Hecken, 
Säume, Gräben und Einzelbäume gegliedert werden. Viele der Gräben, unter anderem auch 
der sehr lange Graben an der Kläranlage, besitzen eine bedingt naturnahe Ausprägung. 
Im Umfeld der Kläranlage und der Höfe "Albering" und "Brockmann" sind Fettwiesen, Fett-
weiden und Streuobstwiesen in großer Dichte vorhanden. Insbesondere die südwestlich des 
Hofs "Brockmann" gelegene Weide ist aufgrund ihres alten Eichenbestandes mit kulturhisto-
rischer Bedeutung besonders auffällig und wertvoll einzustufen (LANUV 2010b).  
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Westlich versetzt befinden sich einige, in Teilen mit Gehölzen eingegrünte Sportanlagen. 
Im Süden des Untersuchungsgebietes befindet sich eine zweite, deutlich kleinere Anhäufung 
von Fettweiden und Streuobstwiesen im Bereich der Höfe an der L 579. Der südliche Unter-
suchungsraum wird ab den Sportanlagen häufig von Gräben und dem Wirloksbach durch-
quert. In Teilen weisen der Wirloksbach und einige der Gräben bedingt naturnahe Strukturen 
auf. Insbesondere der Abschnitt des Wirloksbachs im Umfeld des "Schulze Steinmann" Hofs 
weist beeindruckende Strukturen mit einem mäandrierendem Bachbett, das deutliche Prall- 
und Gleithänge sowie Sandbänke aufweist (LANUV 2010b).  
Auch im südlichen Teil des Untersuchungsraumes zeigt sich eine deutliche Gliederung der 
Agrarlandschaft durch Hecken, Säume, Gräben und Grünlandbrachen. Als wichtige Grün-
achse und Verbundstruktur ist für das gesamte Untersuchungsgebiet die ehemalige Bahn-
trasse zu nennen. Sie bietet Lebens- und Rückzugsraum für unterschiedliche gefährdete 
Vogel- und Reptilienarten.  
 

      

Abb. 14 a + b: Blick in die gegliederte Landschaft      Streuobstwiesen in Hofnähe (Fotos: K. Brockmeyer) 
 
Das LINFOS NW (LANUV, 2010c) weist für den Untersuchungsraum vier schutzwürdige Bio-
tope aus (s. Tab. 2 u. Abb. 15): 
Die Biotopflächen im Herrenholz sind als Biotopverbundflächen mit herausragender Bedeu-
tung ausgewiesen. Die gehölzbestandene Bahntrasse östlich von Horstmar, die Talräume, 
Waldflächen sowie die durch Gehölzstrukturen geprägten Agrarbereiche sind entsprechend 
der Angaben des LINFOS NW (LANUV, 2010c) Biotopverbundflächen besonderer Bedeu-
tung (vgl. Abb. 15). 
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BK 3809-0002 BK 3710-0209

BK 3909-0147

BK 3909-0148

Abb. 15: Schutzwürdige Biotope (flächig eingefärbt) und Biotopverbundflächen (gestreift) 
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Tab. 2: Schutzwürdige Biotope im Untersuchungsraum 
 
Nr. und Be-
zeichnung 
(Kartier-
stand) 

Schutzziel Bewertung, wert-
bestimmende 
Merkmale 

Maßnahmenvor-
schläge 

3809-0002: 
Schöppinger 
Berg und 
Herrenholz 
(7/99) 

Erhaltung und Entwicklung 
großflächig zusammenhän-
gender, naturnaher, meist 
kraut- und geophytenreicher 
Waldmeister-Buchenwälder 
auf basenreichen Standorten 
mit ihrer typischen Fauna in 
ihren verschiedenen Entwick-
lungsstufen/Altersphasen und 
in ihrer standörtlichen typi-
schen Variationsbreite, inklu-
sive ihrer Vorwälder, Ge-
büsch- und Staudenfluren 
sowie ihrer Waldränder 

internationale Be-
deutung / mäßig 
beeinträchtigt / Situ-
ation unverändert, 
Flächengröße / hohe 
Artenvielfalt / kultur-
historische Waldnut-
zungsform / Lebens-
raumtyp nach An-
hang I-FFH, nicht 
prioritär / naturnaher 
Wald / RL Pflanzen-
arten / wertvoll für 
Höhlenbrüter / wert-
voll für Waldvögel / 
wertvoll für Schmet-
terlinge (Saum) 

naturnahe Waldbe-
wirtschaftung 
Erhöhung des Laub-
holzanteils 
Totholz erhalten 
Altholz erhalten 

3710-0209: 
stillgelegte 
Bahnstrecke 
zwischen 
Billerbeck 
und Rheine 
(4/08) 

Funktionserhalt der durch-
gängigen Biotopverbundach-
se durch den Erhalt der still-
gelegten Bahntrasse. 
Optimierung offener und 
halboffener Lebensräume 
sowie deren Neuanlage an 
geeigneter Stelle 
(Südexposition) als Lebens-
raum u. a. für Zauneidechse. 

regionale Bedeu-
tung, RL Tierarten-
Amphibien-Reptilien 
(Zauneidechse (Alt-
nachweise FT)) / RL 
Tierarten-Brutvögel / 
Vernetzungsbiotop 

Entbuschen einer 
Fläche 
Bemerkung: offen-
halten der südexpo-
nierten Flächen, 
verbleib solitärer 
Einzelsträucher 

3909-0147: 
Alter Eichen-
kamp östlich 
Horstmar 

Erhalt einer Weide mit Alt-
bäumen als typisches Ele-
ment und Rest der Münster-
länder Parklandschaft 

Situation unverän-
dert / Beeinträchti-
gung nicht erkenn-
bar / lokale Bedeu-
tung, kulturhistorisch 
wertvoll 

-  

3909-0148: 
Wald- und 
Grünland-
komplex 
nordwestlich 
von Laer 

Erhalt und Entwicklung eines 
strukturreichen Biotopkom-
plex aus alten Wäldern und 
Grünland als 
Lebensraum für waldtypische 
Lebensgemeinschaften 

mäßig beeinträchtigt 
/ Situation unverän-
dert / lokale Bedeu-
tung, Trittsteinbiotop 
/ kulturhistorisch 
wertvoll / wertvoll für 
Waldvögel / wertvoll 
für Alt- und Totholz-
besiedler 

- 

 
Die Erfassungen der Tierwelt im Plangebiet erfolgte systematisch im Hinblick auf die Berück-
sichtigung planungsrelevanter Arten der Tiergruppen Fledermäuse, Brutvögel, Reptilien und 
Amphibien sowie ergänzender Arten mit Indikatorfunktion für Biotopkomplexe und faunisti-
sche Funktionsräume und mit Bedeutung für den allgemeinen Artenschutz.  
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Eine Messtischblattabfrage im Vorfeld für das MTB 3909 (Horstmar) (LANUV 2012b) er-
brachte ein potenzielles Vorkommen von Fledermäusen, Vögeln und Amphibien. Da diese 
Artengruppen durch die aktuellen Kartierungen von MEINIG et al. (2008) abgedeckt werden, 
liegen für alle potenziell vorkommenden Artengruppen der planungsrelevanten Arten ent-
sprechend aktuelle Daten vor.  
 
In den Wald- und Offenlandbereichen konnten bis zu 5 Fledermausarten mittels Detektor 
nachgewiesen werden (s. Tab. 3). Alle Arten sind als planungsrelevant einzustufen und be-
sonders zu berücksichtigen. Die angewendeten Erfassungsmethoden und detaillierten raum- 
und artbezogenen Ergebnisse sind dem Fachgutachten von MEINIG et al. 2008 zu entneh-
men. 
 
Das Tierartenspektrum bei den Fledermäusen ist für eine vor allem landwirtschaftlich genutz-
te offene Landschaft als typisch zu bezeichnen. Die sehr anpassungsfähige und gebäude-
bewohnende Zwergfledermaus ist im gesamten Untersuchungsraum regelmäßig anzutreffen.  
Der sehr flugstarke Abendsegler tritt sporadisch im gesamten Gebiet auf. Als Höhlenbaum-
bewohner sind Quartiere der Art in den alten und höhlenreichen Waldbeständen im Norden 
denkbar. Im Herbst konnte ein Sozialruf vor dem Ausflug eines Individuums im Kalkbuchen-
wald nördlich des Hofs "Voss" nachgewiesen werden.  
Nachweise der Wasserfledermaus gibt es im Bereich ihrer bevorzugten Nahrungshabitate 
(Stillgewässer) und an geeigneten Verbundachsen zu diesen (Wassergräben) im Umfeld der 
Kläranlage. Da nur an einem Termin, Ende August ein Nachweis gelang (20 – 30 Individu-
en), wird angenommen, dass es sich um ziehende Tiere auf dem Weg in ein Schwärm- oder 
Winterquartier gehandelt hat (vgl. MEINIG et al. 2008).  
Breitflügelfledermäuse und Rauhautfledermäuse konnten ausschließlich im Umfeld der Ge-
hölzbestände im Norden nachgewiesen werden. Die Rauhautfledermaus wurde nur an ei-
nem Termin während der Zugzeit nachgewiesen. Vermutlich handelt es sich daher um zie-
hende Individuen. Die geringe Anzahl an angetroffenen Breitflügelfledermäusen, die in der 
Regel in Gebäuden Quartier beziehen, deutet auf ein Vorkommen einzelner Männchen hin. 
Eine Wochenstube der Art ist nicht zu erwarten.  
 

Tab. 3: Im Untersuchungsgebiet und Umfeld nachgewiesene Fledermausarten 
 

Artengruppe/Art Schutz1 Gefähr
dung2 

Erhal-
tungs-

zustand3

Status und Vorkommen im Gebiet 

Breitflügelfledermaus 
(Eptesicus serotinus) 
 

3) 2/2 G Wahrscheinlich jagende Männchen 
in der Umgebung der Hoflage 
"Voss"; Wochenstuben im UG un-
wahrscheinlich, Männchenquartiere 
möglich (MEINIG et al. 2008). 

Großer Abendsegler 
(Nyctalus noctula) 
 

3) V/V G Im ganzen Untersuchungsgebiet 
(UG) jagend; Von Einzeltier genutz-
tes Quartier im Buchenwald nördlich 
der Hoflage Voss (MEINIG et al. 
2008). 

Rauhautfledermaus 
(Pipistrellus nathusii) 
 

3) */* G Einzeltier ausschließlich während 
der Zugzeit an kleinen Fischteichen 
und der L 580 im äußersten Norden 
des UG (MEINIG et al. 2008). 

Wasserfledermaus 
(Myotis daubentonii) 
 

3)  G/G G Einzelnachweis eine Gruppe von 
Tieren über Klärwerksteich und östl. 
an der Hoflage "Brockmann" gelege-
nen Teich; Zugbewegung in Rich-
tung Schwärm-/Winterquartier 
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Artengruppe/Art Schutz1 Gefähr
dung2 

Erhal-
tungs-

zustand3

Status und Vorkommen im Gebiet 

(MEINIG et al. 2008). 
Zwergfledermaus 
(Pipistrellus pipistrel-
lus) 
 

3) */* G Überall häufig; Quartiere mit hoher 
Wahrscheinlichkeit an den verschie-
denen Siedlungsstrukturen; Quartie-
re größerer Gruppen evt. auch Wo-
chenstuben werden in der Hoflage 
"Voss" und "Brockmann" vermutet 
(MEINIG et al. 2008). 

 
1) Schutz:  1) sonstige europäische Vogelart;  2) VO(EG) 338/97, Anh. A  3) FFH-Richtlinie, Anh. IV 

4) VS-RL, Anh. 1  5) wandernde Vogelarten nach Art. 4 (2) VS-RL 
2) Gefährdung gemäß Roter Liste NW (2010) (LANUV 2011):  

0 = ausgestorben,  1 = vom Aussterben bedroht;  2 = stark gefährdet,  3 = gefährdet,  
V = Vorwarnliste,  S = ohne artspezifische Schutzmaßnahmen höhere Gefährdung zu erwarten,   

 D = Datenlage unzureichend * = nicht gefährdet;  G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes   
3/2 = Gefährdung in NRW/im Naturraum 

3) Erhaltungszustand in der atlantischen biogeogr. Region Nordrhein-Westfalens gemäß LANUV NRW (Stand: 
13.01.2012): G = günstig,     U = ungünstig,     S = schlecht,     - = mit negativem Entwicklungstrend,      
+ = mit positivem Entwicklungstrend 

 
Zur Abschätzung des Quartierpotenzials für Fledermäuse fand im Untersuchungsraum im 
Jahr 2008 Eine Höhlenbaumkartierung statt (MEINIG et at. 2008). Insgesamt konnten elf Höh-
lenbäume, bzw. Baumgruppen mit geeigneten Strukturen als Fledermausquartier, nachge-
wiesen werden. Mit einer Ausnahme befinden sich alle Bäume in den nördlichen Waldbe-
ständen, nördlich des Hofes "Voss".  
 
Die genauen Standorte und Datenerfassungen sind den Fachgutachten zu entnehmen. Die 
Abb. 16 (a+b) zeigt mit zwei Fotoaufnahmen charakteristischer Höhlenbaumstrukturen. 
 

   

Abb. 16 a+b: Potentieller Quartierbaum - Wald         Altholz mit möglicher Quartierfunktion nördlich 
                      nördlich Hof "Voss"                               Hof "Voss" (Fotos H. Meinig) 
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Die Erfassung der Brutvögel im Jahr 2008 dokumentiert für das Plangebiet 65 Vogelarten, 
davon 17 gefährdete und/oder planungsrelevante Arten. Dies entspricht einer hohen Arten-
vielfalt im Bezug auf die verschiedenartigen Landschaftsräume (s. Tab. 4). Zehn weitere Ar-
ten werden auf der Vorwarnliste von NRW geführt.  
 
Maßgebend für das zahlreiche Vorkommen von Eulen, Spechten, Greifvögeln, Wiesenvögeln 
und Feldvogelarten ist insbesondere die Naturnähe der laubholzreichen Wälder wie auch in 
Teilbereichen die Strukturvielfalt bzw. der Nahrungsreichtum der Agrarlandschaft durch 
Säume, Hecken und Gräben. Eine Übersicht des Vorkommens und der Verbreitung pla-
nungsrelevanter Brutvogelarten im Plangebiet enthält die Fundortkarte (Anlage 6 Karte 2). 
 

Tab. 4: Liste der im Untersuchungsraum nachgewiesenen Brutvogelarten 
 

Artengruppe/Art Schutz1 Gefähr
dung2 

Erhal-
tungs-

zustand3

Sta-
tus4 

Status und Vorkommen im Gebiet 

Amsel 
(Turdus merula) 

1) */*  B  

Bachstelze 
(Motacilla alba) 

1) V/V  B  

Baumpieper 
(Anthus trivialis) 

1) 3/3 G B Im äußersten Norden des Untersu-
chungsraumes ein Vorkommen 

Blaumeise 
(Parus caeruleus) 

1) */*  B  

Bluthänfling 
(Carduelis cannabina) 

1) V/V  B  

Buchfink 
(Fringilla coelebs) 

1) */*  B  

Buntspecht 
(Dendrocopos major) 

1) */*  B  

Dohle 
(Corvus monedula) 

1) */*  N  

Dorngrasmücke 
(Sylvia communis) 

1) */*  B  

Eichelhäher 
(Garrulus glandarius) 

1) */*  B  

Eisvogel 
(Alcedo atthis) 

4) */* G N Nahrungsgast den Wirloksbach 
nach Norden fliegend (MEINIG et al. 
2008). 

Elster 
(Pica pica) 

1) */*  B  

Fasan 
(Phasianus colchicus) 

1) */*  B  

Feldlerche 
(Alauda arvensis) 

1) 3/3 G- B Im äußersten Südosten ein Vor-
kommen, bereits außerhalb des Un-
tersuchungsraumes (südl. „Schulze 
Steinmann“) (Hinweis H. MEINIG 
schriftlich 2009) 

Fitis 
(Phylloscopus trochi-
lus) 

1) V/*  B  

Gartenbaumläufer 
(Certhia brachydacty-
la) 

1) */*  B  

Gartengrasmücke 
(Sylvia borin) 

1) */*  B  
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Artengruppe/Art Schutz1 Gefähr
dung2 

Erhal-
tungs-

zustand3

Sta-
tus4 

Status und Vorkommen im Gebiet 

Gelbspötter 
(Hippolais icterina) 

1) V/V  B  

Gimpel 
(Pyrrhula pyrrhula) 

1) V/*  B  

Girlitz 
(Serinus serinus) 

1) */*  B  

Goldammer 
(Emberiza citrinella) 

1) V/V  B  

Graureiher 
(Ardea cinerea) 

1) *S/*S G N Nahrungsgast an den Teichen im 
Norden des Gebietes und den dort 
angrenzenden landwirtschaftlichen 
Flächen 

Grauschnäpper 
(Muscicapa striata)  

1) */*  B  

Grünling 
(Carduelis chloris) 

1) */*  B  

Grünspecht 
(Picus viridis) 

1) */*  B  

Haubenmeise 
(Parus cristatus) 

1) */*  B  

Hausrotschwanz 
(Phoenicurus ochruros)

1) */*  B  

Haussperling 
(Passer domesticus) 

1) V/V  B  

Heckenbraunelle 
(Prunella modularis) 

1) */*  B  

Kiebitz 
(Vanellus vanellus) 
 

5) 3/3 G B Der Kiebitz brütet mit 6 Paaren im 
UG. Ein BP zwischen L 579 und 
Siedlung Bhf; 2 Paare in Feldflur 
südl. Hof "Denkler"; 2 Paare im Be-
reich "Buschenbrock" und ein weite-
res 300m weiter westl. (MEINIG et al. 
2008). 

Klappergrasmücke 
(Sylvia curruca) 

1) V/V  B  

Kleiber 
(Sitta europaea) 

1) */*  B  

Kohlmeise 
(Parus major) 

1) */*  B  

Kuckuck 
(Cuculus canorus) 

1) 3/3 G- B Die Einzelfeststellungen am „Hafer-
feld“, am nördlichen Bahndamm und 
östlich des Untersuchungsraumes 
betreffen wahrscheinlich ein Revier 
(H. MEINIG schriftlich 2009) 

Mauersegler 
(Apus apus) 

1) */*  N  

Mäusebussard 
(Buteo buteo) 
 

2) */* G B Tiere nutzen das ganze UG als 
Jagdhabitat; Zwei Horststandorte 
– 1 Nistplatz in Pappelwäldchen am 
Nordende des UG, 1 Nistplatz im 
Kalkbuchenwald Am "Zitter"; Horste 
gehören vermutlich zum gleichen 
Revier (MEINIG et al. 2008). 

Mehlschwalbe 
(Delichon urbicum) 

1) 3/3 G- B An den Höfen „Denkler“, „Schulze 
Steinmann“ und „Brockmann“ 
(MEINIG et al. 2008). 
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Artengruppe/Art Schutz1 Gefähr
dung2 

Erhal-
tungs-

zustand3

Sta-
tus4 

Status und Vorkommen im Gebiet 

Misteldrossel 
(Turdus viscivorus) 

1) */*  B  

Mönchsgrasmücke 
(Sylvia atricapilla) 

1) */*  B  

Nachtigall 
(Luscinia megarhyn-
chos) 

5) 3/3 G B 3 Brutvorkommen; 1 in Unterholz-
reichen Flächen südl. L 579, 1 BP 
am Bahndamm südwestl. "Brock-
mann" und 1 BP am Klärteich 
(MEINIG et al. 2008). 

Neuntöter 
(Lanius collurio) 

4) V/2 U B 3 Brutpaare im UG; Ein Revier 
nördl. Borghorster Straße, 1 BP 
westl. des Klärteiches auf extensi-
vem Weideland und eines nördl. 
zwischen Bahndamm und Gehölzin-
sel (MEINIG et al. 2008). 
 

Rauchschwalbe 
(Hirundo rustica) 

1) 3/3 G- B Brutvorkommen an 3 Höfen im UG. 
Kolonien (> 10 BP) bei "Brockmann" 
und "Albering"; bei "Schulze-
Steinmann" etwa 3 BP (MEINIG et al. 
2008). 

Reiherente  
(Aythya fuligula) 

1) */*  N/Dz  

Ringeltaube 
(Columba palumbus) 

1) */*  B  

Rotkehlchen 
(Erithacus rubecula) 

1) */*  B  

Schleiereule 
(Tyto alba) 
 

2) *S/*S G B 2 Brutpaare im UG an den Hofanla-
gen "Brockmann" - "Albering" und 
bei "Schulze-Steinmann"; ein drittes 
BP liegt außerhalb des UG auf dem 
Hof "Tiemann"; das Jagdgebiet er-
streckt sich auf die Flächen "Bu-
schenbrock", Feldflur "Brockmann" – 
"Voss" und zwischen "Denkler" – 
"Brook" (MEINIG et al. 2008). 

Schwanzmeise 
(Aegithalos caudatus) 

1) */*  B  

Singdrossel 
(Turdus philomelos) 

1) */*  B  

Sommergoldhähnchen 
(Regulus ignicapillus) 

1) */*  B  

Star 
(Sturnus vulgaris) 

1) V/V  B  

Steinkauz 
(Athene noctua) 
 

2) 3S/3S G B 4 Brutpaare konnten im UG nach-
gewiesen werden; 2 BP nutzen den 
Gehöftkomplex "Albering" – "Brock-
mann"; ein weiteres Revier im Be-
reich der Alteichen am Borghorster 
Weg; ein viertes Paar brütet an der 
Hoflage "Schulze Steinmann" 
(MEINIG et al. 2008). 

Stieglitz 
(Carduelis carduelis) 

1) */*  B  

Stockente 
(Anas platyrhynchos) 

1) */*  B  
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Artengruppe/Art Schutz1 Gefähr
dung2 

Erhal-
tungs-

zustand3

Sta-
tus4 

Status und Vorkommen im Gebiet 

Sumpfmeise 
(Parus palustris) 

1) */*  B  

Sumpfrohrsänger 
(Acrocephalus pa-
lustris) 

1) */*  B  

Tannenmeise 
(Parus ater) 

1) */*  B  

Teichhuhn 
(Gallinula chloropus) 

1) V/V  B  

Turmfalke 
(Falco tinnunculus) 
 

2) VS/VS G N Der Turmfalke nutzt das ganze UG 
als Nahrungshabitat; ein Brutvor-
kommen liegt wahrscheinlich auf 
dem Gelände von Hof "Tiemann" – 
östl. an der UG Grenze (MEINIG et al. 
2008). 

Türkentaube 
(Streptopelia decaocta) 

1) */*  B  

Waldkauz 
(Strix aluco) 
 

2) */* G B Der Waldkauz wurde ausschließlich 
im Norden des UG im Altholzbestand 
bei "Voss" festgestellt (MEINIG et al. 
2008). 

Wespenbussard 
(Pernis apivorus) 
 

2), 4) 2/2 U N Einzelnachweis, Nahrung suchend 
zwischen “Drostenkämpchen“ und 
den am östl. Ortsrand von Horstmar 
gelegenen Sportplätzen (MEINIG et 
al. 2008). 

Wiesenpieper 
(Anthus pratensis) 

5) 2/2 G- B 2 Brutreviere im UG; 1 Revier auf 
der schütter bewachsenen Grünland-
fläche nördl. Borghorster Weg; ein 
zweites auf dem extensiv genutzten 
Weideland westl. des Klärwerks 
(MEINIG et al. 2008). 

Wintergoldhähnchen 
(Regulus regulus) 

1) */*  B  

Zaunkönig 
(Troglodytes troglody-
tes) 

1) */*  B  

Zilpzalp  
(Phylloscopus collibyta)

6) */*  B  

 
1) Schutz:  1) sonstige europäische Vogelart;  2) VO(EG) 338/97, Anh. A 3) FFH-Richtlinie, Anh. IV 

4) VS-RL, Anh. 1  5) wandernde Vogelarten nach Art. 4 (2) VS-RL 
2) Gefährdung gemäß Roter Liste NW (2008) (NWO & LANUV 2009):  

0 = ausgestorben,  1 = vom Aussterben bedroht;  2 = stark gefährdet,  3 = gefährdet,  
V = Vorwarnliste,  S = ohne konkrete Artspezifische Schutzmaßnahmen höhere Gefährdung zu erwarten, 
 * = nicht gefährdet;  3/2 = Gefährdung in NRW/im Naturraum 

3) Erhaltungszustand in der atlantischen biogeogr. Region Nordrhein-Westfalens gemäß LANUV NRW (2012a) 
(Stand: 13.01.2012): G = günstig (grün),  U = ungünstig (gelb),  S = schlecht (rot), 
- = negativer Trend,  + = positiver Trend; 

4) Status der Vogelarten: B = Brutvogel;  BP = Anzahl Reviere/Brutpaare bei besonderen Arten; 
N = Nahrungsgast;  Dz = Durchzügler/Sommergast;  ? = Status unklar 

 
Die Gruppe der Amphibien ist gegenüber Straßenbaueingriffen aufgrund ihrer jährlichen 
Wanderbewegungen eine besonders empfindliche Tiergruppe. Aufgrund der verschiedenen 
Stillgewässer im Untersuchungsraum und den häufig vorkommenden Gräben fand im Jahr 
2008 eine Untersuchung der Amphibien statt (MEINIG et al. 2008). Um Wanderbewegungen 
abschätzen zu können, wurden im Frühjahr während der Laichplatzwanderung im Umfeld 
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potenzieller Laichgewässer Wege und Straßen nach anwandernden Tieren abgesucht. Zu-
sätzlich wurden die zugänglichen Stillgewässer im Jahresverlauf auf vorkommende Tiere hin 
untersucht. Es konnten 4 Amphibienarten (s. Tab. 5) nachgewiesen werden, die alle weder 
gefährdet noch planungsrelevant sind.  
Des Weiteren gibt es einen Hinweis von Frau Ahlers vom BUND auf den Feuersalamander. 
Bekannte Vorkommen dieser Art beziehen sich auf die Waldbereiche mit Bachlauf und an-
grenzenden Teichen bei "Möllers" am Rande des FFH- Gebietes. Dieser namenlose Bach 
fließt nach Querung einiger Wohnbebauungsflächen und Straßen zur Kläranlage im Unter-
suchungsraum. Nachweise der Art für das Untersuchungsgebiet gibt es nicht. Angesichts 
fehlender Waldbereiche im Umfeld des namenlosen Baches im Untersuchungsraum, die ein 
wichtiges Habitatelement für die Art darstellen (ARBEITSKREIS AMPHIBIEN UND REPTILIEN 
NRW, 2011) und der Wanderbarrieren durch Bachverrohrung, Wohnbebauung und Straßen, 
ist ein Vorkommen der Art im Untersuchungsraum auszuschließen.  
 
Gewässer mit Amphibiennachweisen liegen mit Ausnahme des Klärwerksgewässers weit 
entfernt zur geplanten Straßentrasse. Das Klärwerksgewässer ist auch das einzige Gewäs-
ser, in dem alle vier Arten nachgewiesen werden konnten und das über eine große Dichte an 
Erdkröten verfügt. Zur Laichzeit anwandernde Erdkröten konnten durch die Untersuchungen 
von MEINIG et al. (2008) insbesondere auf der östlichen Seite im Bereich des Bahndamms 
und der Zufahrt Hof "Albering" festgestellt werden. Vermutlich dient der Schotterkörper des 
Bahndamms mit seinen vielen Holräumen für einen Großteil der Tiere als Winterlebensraum. 
Weiterhin werden vermutlich Hohlräume z.B. im Wurzelraum älterer Bäume im Bereich der 
Hecken und Baumreihen am Hof "Albering" und "Brockmann" genutzt.  
Weitere Amphibiennachweise teilen sich wie folgt auf: 

• Im Gewässer südöstlich von „Brockmann“ (östlich des Bahndammes) wurden geringe 
Bestände von Erdkröte und Teichmolch (Lissotriton vulgaris) festgestellt. 

• Im Gewässer nordöstlich von „Schulze-Steinmann“ (östlich des Bahndammes) wur-
den Erdkröte und Grasfrosch beobachtet.    

• In einem Gewässer am Rande des FFH-Gebietes, im Norden des Untersuchungs-
raumes, nördlich der L 580 wurden Vorkommen der Erdkröte nachgewiesen.  

• In den als Fischteiche genutzten Gewässern im äußersten Norden des Untersu-
chungsraumes (westlich der vorhandenen L 580) wurden 2008 aufgrund fehlender 
Zugänglichkeit keine Vorkommen kartiert. Während der Begehungen zur Laichzeit 
konnten auf der Koppelstraße 3 Erdkröten angetroffen werden, die Art scheint die 
Gewässer wahrscheinlich als Reproduktionsgewässer zu nutzen. Für ein Vorkommen 
des Grasfrosches und der Molche ist der Fischbesatz der Teiche wahrscheinlich zu 
hoch. In älteren Kartierungen aus dem Jahre 1994 wurden hier Bergmolch, Erdkröte 
und Teichmolch festgestellt (LANDSCHAFT+SIEDLUNG 1996). 

 

Tab. 5: Im Untersuchungsraum nachgewiesene Amphibienarten (MEINIG et al. 2008) 
 
Nr. Art wissenschaftlicher  

Name 
RL NRW 
(2010) 

1 Bergmolch Mesotriton alpestris -/- 
2 Teichmolch Lissotriton vulgaris -/- 
3 Erdkröte Bufo bufo -/- 
4 Grasfrosch Rana temporaria -/- 

 
Im Bereich der ehemaligen Bahntrasse und an geeignet erscheinenden Gehölzsäumen fand 
im Jahr 2008 durch MEINIG et al. (2008) eine Kartierung der Zauneidechse statt. Im Untersu-
chungsraum gelangen drei Nachweise der Art im Bereich des ehemaligen Bahndamms, 
nördlich des Borghorster Weges. Weiterhin sind vorkommen der Art in den angrenzenden 
Heckenstrukturen des Bahndamms, z. B. westlich Hof "Albering" und Hof "Brockmann" nicht 
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sicher auszuschließen. Bei diesen Untersuchungen konnte die Blindschleiche weit verbreitet 
nachgewiesen werden.  
 

Tab. 6: Im Untersuchungsraum nachgewiesene Reptilienarten (MEINIG et al. 2008) 
 

Artengruppe/Art Schutz1 Gefähr
dung2 

Erhal-
tungs-

zustand3

Status und Vorkommen im Gebiet 

Blindschleiche 
(Anguis fragilis) 

- V/V   

Zauneidechse 
(Lacerta agilis) 

3) 2/2 G- 3 Fundpunkte im Bereich des Bahn-
dammes nördlich des Borghorster 
Weges (MEINIG et al. 2008). 

 
1) Schutz:  1) sonstige europäische Vogelart;  2) VO(EG) 338/97, Anh. A 3) FFH-Richtlinie, Anh. IV 

4) VS-RL, Anh. 1  5) wandernde Vogelarten nach Art. 4 (2) VS-RL 
2) Gefährdung gemäß Roter Liste NW (2010) (LANUV 2011), bei Brutvögeln gemäß Roter Liste NW (2008):  

0 = ausgestorben,  1 = vom Aussterben bedroht;  2 = stark gefährdet,  3 = gefährdet,  
V = Vorwarnliste,  S = ohne konkrete Artspezifische Schutzmaßnahmen höhere Gefährdung zu erwarten, 
 * = nicht gefährdet;  3/2 = Gefährdung in NRW/im Naturraum 

3) Erhaltungszustand in der atlantischen biogeogr. Region Nordrhein-Westfalens gemäß LANUV NRW (Stand: 
13.01.2012): G = günstig (grün),  U = ungünstig (gelb),  S = schlecht (rot), 
- = negativer Trend,  + = positiver Trend; 

 
Im Rahmen von älteren Kartierungen aus dem Jahre 1994 (LANDSCHAFT+SIEDLUNG 1996) 
wurde die Bedeutung der brach liegenden Bahntrasse als Lebensraum für Tagfalter nach-
gewiesen. Bemerkenswert war das Vorkommen der Falterarten C-Falter (Polygonia C-
album) und Nierenfleck (Thecla betulae). 
In der Ufervegetation des Kläranlagenteichs wurde als bemerkenswerte Heuschreckenart die 
Kurzflügelige Schwertschrecke (Conocephalus dorsalis) festgestellt.  
Die genannten Tagfalter und Heuschreckenarten gelten als nicht planungsrelevant.  
 

Tab. 7: Im Untersuchungsraum nachgewiesene Heuschrecken und Tagfalter (LANDSCHAFT+SIEDLUNG 
1996) 

 
Nr. Art wissenschaftlicher Name RL NRW 

(2010)1 
1 C-Falter Polygonia C-album */* 
2 Nierenfleck Thecla betulae V/3 
3 Kurzflügelige Schwertschrecke Conocephalus dorsalis */* 

 
1) Gefährdung gemäß Roter Liste NW (2010) (LANUV 2011), bei Brutvögeln gemäß Roter Liste NW (2008):  

0 = ausgestorben,  1 = vom Aussterben bedroht;  2 = stark gefährdet,  3 = gefährdet,  
V = Vorwarnliste,  * = nicht gefährdet;  3/2 = Gefährdung in NRW/im Naturraum 

 
Ein potenzielles Vorkommen von Arten des Anhangs II der FFH Richtlinie, die nicht Bestand-
teil der planungsrelevanten Arten sind, wurde durch eine Messtischblattabfrage (MTB 3909) 
beim LANUV (2010d) in Verbindung mit den Habitatansprüchen der jeweiligen Arten ermittelt 
(vgl. Anlage 5). Als Ergebnis ist festzuhalten, dass im Wirloksbach ein Vorkommen der Arten 
Bachneunauge und Groppe nicht sicher auszuschließen ist. Entsprechend des Worst-Case-
Prinzips wird ein Vorkommend der Arten angenommen.  
 
 
Bestandsbewertung 
Die Inwertsetzung der Biotoptypen erfolgt nach dem LANUV- Biotopwertverfahren (LANUV, 
2008) und berücksichtigt die Kriterien Natürlichkeit, Ersetzbarkeit, Vollkommenheit und Ge-
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fährdung/ Seltenheit in gleicher Gewichtung. Eine Übersicht der jeweiligen biotoptypenbezo-
genen Gesamtbiotopwerte zeigt Anlage 1. 
 
Hinsichtlich ihrer Indikatorfunktion für bedeutende Lebensräume und besonders empfindliche 
(stenöke) Arten sind folgende Habitatstrukturen, Objekte und Landschaftselemente heraus-
zustellen (vgl. Kap. 4.3): 
 
• Naturdenkmale (§ 29 BNatSchG) 
• Flächen des regionalen Biotopverbundes (§ 21 BNatSchG) 
• FFH-Lebensraumtyp Waldmeister-Buchenwald (9130) 
• Biotoptypen mit langen Entwicklungszeiten (> 100 Jahre) auf Sonderstandorten (hier 

Buchen- und Eichenwälder mit lebensraumtypischen Baumarten-Anteilen über alle vor-
handenen Schichten (ohne Krautschicht) 90 – 100 % mit sehr starkem Baumholz auf 
Kalkstandorten) 

• Relevante Habitatstrukturen von Arten des Anhangs IV und Anhangs II FFH-RL 
• Relevante Habitatstrukturen von gefährdeten Arten (RL NW) 
 
Als Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung (WuFBesB) werden diese Lebens-
räume oder Biotopkomplexe in der Konfliktanalyse des Bauvorhabens einer Einzelfallbe-
trachtung unterzogen, um deren herausgehobene Naturhaushaltsfunktionen angemessen zu 
berücksichtigen und Funktionsverluste eingriffsbezogen zu kompensieren.  
 
Soweit besondere Artenschutzfunktionen betroffen sind, werden diese überschlägig bilan-
ziert und die Ergebnisse in das LBP- Maßnahmenkonzept integriert (vgl. Kap. 5.7). Ein ge-
sonderter Artenschutzbeitrag wird nicht erstellt, da es vorgesehen ist, die Planung erst zu 
einem spätern Zeitpunkt einzureichen, so dass es erforderlich sein wird, die vorliegenden 
Faunakartierungen zu aktualisieren. In diesem Rahmen soll dann eine Artenschutzprüfung 
erstellt werden, deren Ergebnisse im Rahmen einer LBP-Überarbeitung Berücksichtigung 
finden.  
 
 
Zusammenfassung Bestand (Tiere/ Pflanzen/ Biologische Vielfalt) 
Das Untersuchungsgebiet weist trotz intensiver agrarischer Nutzung aufgrund der Struktur-
vielfalt und traditionellen Nutzungsformen („Münsterländische Parklandschaft“) eine hohe 
Bedeutung für den Biotop- und Artenschutz auf.  
 
Die ehemalige Bahntrasse, die Hofanlagen "Brockmann" und "Albering" mit ihren Weiden, 
Streuobstwiesen und alten Baumbeständen, sowie die alten Waldflächen auf Kalk im Norden 
des Untersuchungsraumes prägen den Landschaftsraum in ihrer Funktion als regionale Ver-
bundachsen und Stützpfeiler der biologischen Vielfalt. 
 
Die Standortpotentiale sind durch Nährstoffanreicherung (Landwirtschaft) und Veränderun-
gen des Wasserhaushalts (Entwässerungsgräben) großflächig verändert, was sich in der 
relativen Artenarmut und einem hohen Störungsgrad der Biotope widerspiegelt. 
 
 
 
5.2.2 Auswirkungen (Biotik)  
 
Grundsätzliche Eingriffsanalyse und Kompensationsermittlung 
Die Konfliktanalyse wurde nach den Maßgaben des ELES- Einführungserlasses vom 
06.03.2009 (MBV/MUNLV) und entsprechender Arbeitshilfen (Stand: August 2010) des 
LANDESBETRIEB STRASSE NRW durchgeführt. Sie basiert auf der in Kap. 5.2 erläuterten 
Bestandsaufnahme und Darstellung in Karte 1 (Bestand/ Biotoptypen – Anlage 6). 
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Nach dem im vorliegenden Fall anzuwendenden Bewertungsrahmen von ELES erfolgt die 
Ermittlung des Eingriffs und der entsprechenden Kompensation im Hinblick auf die Biotopty-
pen nach folgender Formel: 
 

Biotopwert 
aus der di-
rekten Be-
einträchti-
gung der 
Lebens-

raumfunktion 

x 
Fläche des 
vom Eingriff 
betroffenen 

Biotops 

+

Biotopwert 
aus der indi-
rekten Be-
einträchti-
gung der 
Lebens-

raumfunktion 
(Belastungs-

zone) 

x

Fläche des 
Biotoptyps 

innerhalb der 
Belastungs-
zone (50 m 
beidseits) 

x 
Beeinträchti-
gungsfaktor 

0,25 

Min-
destum-
fang der 
Kom-
pensati-
onsm
nahme 

aß-

= 

Zielbiotopwert 
der Kompensa-
tionsmaßnahme 

- Biotopwert der Fläche, auf der die Kompensati-
onsmaßnahme durchgeführt wird 

 
Beeinträchtigungsfaktor Biotik 
Der Beeinträchtigungsfaktor gibt die Eingriffsintensität wieder. Im Bereich der direkten Flä-
cheninanspruchnahme (100 %ige Entwertung) ist immer ein Faktor von 1,0 anzusetzen (an-
lagebedingte Projektwirkung). Bei Biotopen mit Gesamtbiotopwerten < 4 werden nur die ver-
siegelten Flächen als Eingriffsbereich in die Bilanz eingestellt, während die nicht versiegelten 
Straßennebenflächen (Böschungen) im Regelfall durch die vorgesehene Bepflanzung (unte-
rer und mittlerer Böschungsbereich) und Landschaftsrasenansaat in sich ausgeglichen sind 
(„Regelung Straßenbegleitgrün“). Bei dieser Regelung ist zu berücksichtigen, dass der öko-
logische Wert des betroffenen Biotoptyps nicht größer sein darf, als der Wert des vorgese-
henen Straßenbegleitgrüns. 
 
Biotoptypen mit Wertstufen < 4 sind im vorliegenden Fall  
 
- Saum-, Ruderal- und Hochstaudenfluren (K,neo5; K,neo4) 
- Ackerbrache auf nährstoffreichen Böden (HB,ed2/K,neo4) 
- Intensivwiesen und Intensivweiden, mäßig artenreich (EA,xd5; EB,xd5) 
- Straßenbegleitgrün/ Straßenböschungen ohne Gehölzbestand (VA, mr4) 
- Straßenbegleitgrün/ Straßenböschungen mit Gehölzbestand (VA, mr9) 
- Acker intensiv genutzt (HA0,aci) 
- versiegelte und teilversiegelte Verkehrsflächen (VF0; VF1) 
- Graben, bedingt naturfern (FN,wf6) 
- Fichtenwald aus geringem Baumholz mit mittel bis schlecht ausgeprägten Strukturen 

(AJ,30,ta2,m) 
- Siedlungs- und Verkehrsbrache, Anteil Neo- und Nitrophyten und Gehölzanteil <= 50 %  

(HW,neo7) 
- Gehölzstreifen mit lebensraumtypischen Gehölzen < 50 % aus geringem bis mittlerem 

Baumholz (BD3,50,ta1-2) 
 
Als indirekte (betriebsbedingte) Projektwirkungen sind entsprechend des Ausbaustandards 
und der zu erwartenden Verkehrsbelastung (7.200 Kfz/24 h) im vorliegenden Fall bezogen 
auf den Landesstraßenneubau erhebliche Beeinträchtigungen in einer Belastungszone bis 
50 m Abstand pauschal mit dem Faktor 0,25 (25 %ige Entwertung) vom Fahrbahnrand zu 
berücksichtigen (Regelfall). 
Bei der Berechnung der Belastungszone wurden Vorbelastungen durch die bestehende 
L 580 im Norden und die L 579 im Süden ebenso berücksichtigt, wie geplante Rückbaumaß-
nahmen.  
Es wird für die genannten Streckenabschnitte eine adäquate Vorbelastungszone von pau-
schal 50 m beidseitig angenommen. Als Gründe für dieses Vorgehen sind die Vielzahl an 
vorkommenden Habitaten planungsrelevanter Arten in Verbindung mit den vorhandenen 
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WuFbesB zu nennen, die eine Verringerung der Blastungszone auf 25 m als nicht sinnvoll 
erscheinen lassen. Es verbleibt die Bilanzierung der anlagebedingten Beeinträchtigungen 
unter Beachtung der o.g. Bewertungsgrundsätze.  
 
Eine differenzierte Darstellung der beeinträchtigten Biotoptypen, deren Gesamtbiotopwerte, 
und die beeinträchtigten Flächen befinden sich in der Eingriffsermittlungstabelle (Anlage 2: 
linke Spalte „Konfliktermittlung“). Die dort ebenfalls aufgeführten Konfliktnummern entspre-
chen den Angaben in Karte 3.  
 
 
Ermittlung des Eingriffs 
Durch das Bauvorhaben ergeben sich hinsichtlich der Lebensraumfunktion erhebliche bau-, 
anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen, die sich zusammenfassend wie folgt dar-
stellen: 
 
• Bodenversiegelung durch Überbauung mit der Folge der Vernichtung von Bodenlebe-

wesen, des Entzugs von Boden als Standort für die Vegetation und als Lebensraum für 
die Tierwelt. 

 
• Verluste hochwertiger Biotoptypen im Bereich der Trasse einschließlich der Entwäs-

serungseinrichtungen, Anschlußbereiche und Ersatzwege. Diesbezüglich sind vor allem 
alte Baumbestände, Hecken, Laubwälder, Brachen, Säume und Fließgewässer zu nen-
nen. Eine besondere Bedeutung hat hier der alte Buchenwald im Norden auf Kalkstand-
orten (WuFbesB), der durch die Planung randlich angeschnitten wird.  

 
• Verschiebung des Artenspektrums der an die Trasse grenzenden Flächen durch Immis-

sionen in Form von Schadstoff-, Staub- und Salzeintrag, Eintrag düngender Stoffe, 
Lärm- und Lichteinwirkungen, Erschütterungen, Veränderung des Bestandsklimas sowie 
Veränderung der Konkurrenzbedingungen und Zunahme von Ubiquisten. 

 
• Zerschneidung faunistischer Funktionszusammenhänge und Beeinträchtigung be-

sonders bedeutsamer faunistischer Funktionsräume in Form der Ver- bzw. Behinde-
rung der Ausbreitungsbewegungen von Tierarten, die für die Neubesiedlung von Bioto-
pen und den Individuenaustausch zwischen Populationen von Bedeutung sind (anlage- 
und betriebsbedingt). Durch bau- und anlagenbedingte Inanspruchnahme und Zer-
schneidung sowie betriebsbedingte Immissionen sind vor allem die Agrarbereiche beid-
seitig des Talraumes in Höhe der Kläranlage (Lebensraum von Kiebitz, Wiesenpieper 
und Neuntöter) sowie der Agrarbereich südlich des Wirloksbaches (2 nachgewiesene 
Kiebitzbrutpaare) betroffen. Weiterhin sind zwei Talräume betroffen, die im Fachbeitrag 
des Naturschutzes als Biotopverbundflächen ausgewiesen sind (WuFbesB). 

Das Amphibiengewässer in Höhe des Klärteichs und die Aktionsräume im Umfeld wer-
den durch die Unterbrechung und Zerschneidung von Wanderwegen beeinträchtigt. Die 
abzugrenzenden beeinträchtigten Funktionsräume sind im Folgenden beschrieben und in 
der Karte 3 dargestellt.  

 
Eine Übersicht der beeinträchtigten Funktionsräume enthält Tabelle 8. 

LANDSCHAFT + SIEDLUNG GbR   
  33 



Landesbetrieb Straßenbau NRW  Neubau der L 580 Ortumgehung Horstmar 
Regionalniederlassung Münsterland  Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Tab. 8: Beeinträchtigte faunistische Funktionsräume  
 
Funktionsraum  Biotoptyp Wertgebende Tierar-

ten 
Eingriffsmerkmale Eingriffs-

intensität 
Querung des 
Wirloksbach und 
angrenzende 
Offenlandflächen 

renaturierter 
Wirloksbach mit 
Gehölzen zwi-
schen Ackerflä-
chen 

Zwergfledermaus/ 
Kiebitz, Schleiereule, 
potenzielle Vorkom-
men Bachneunauge 
und Groppe 

Störung von Brutha-
bitaten des Kiebitz 
 
Kollisionsgefahr 
 
Überbauung von 
Fließgewässern – 
Wanderbarriere mög-
lich. 
 

hoch 
 
 
mittel 
 
hoch 
 

Bahntrasse zwi-
schen L 579 und 
Hof "Tiemann" 

Schotterkörper 
der Bahn mit 
teils älteren 
Gehölzbestän-
den 

Zauneidechse, Neun-
töter, Nachtigall, 
Zwergfledermaus 

Störung von Brutha-
bitaten  
 
Kollisionsgefahr 
Zauneidechse 
 
Entwertung von 
Jagd- und Nah-
rungshabitaten durch 
Störung 

hoch 
 
 
hoch 
 
 
mittel 

Querung des 
namenlosen Ba-
ches im Bereich 
der Kläranlage mit 
angrenzenden 
Ackerflächen 

Gewässerachse 
mit Säumen und 
Gehölzen ein-
gebettet in 
Acker- und 
Grünlandflächen  

Kiebitz, Neuntöter, 
Wiesenpieper, Schlei-
ereule, Zwergfleder-
maus, Amphibien 

Störung und Inan-
spruchnahme von 
Lebensstätten 
 
Zerschneidung von 
Jagdhabitaten, Wan-
derkorridoren 

hoch 
 
 
 
hoch 

Durch Waldflä-
chen geprägter 
Nordteil des UG 

vornehmlich 
Eichen- und 
Buchenwälder 
mit angrenzen-
den Grünland- 
und Ackerflä-
chen 

Großer Abendsegler, 
Breitflügelfledermaus, 
Zwergfledermaus, 
Rauhautfledermaus, 
Mäusebussard 

Störung von Lebens-
stätten (keine Inan-
spruchnahme von 
Höhlen- und Horst-
bäumen) 
 
Zerschneidung von 
Jagd- und Nah-
rungshabitaten 

gering 
 
 
 
 
 
gering 

 
 
Hinsichtlich der planungsrelevanten Vogelarten (WuFbesB) ist neben der Inanspruchnahme 
von derzeit je einem genutzten Brutstandort des Neuntöters und des Wiesenpiepers sowie 
zu prognostizierender Störungen von einem Nachtigall Brutpaar, drei Kiebitzbrutpaaren 
und je einem weiteren Neuntöter- und Wiesenpieperbrutpaar insbesondere die Kollisions-
gefährdung der Schleiereule und der Zauneidechse zu berücksichtigen. Aufgrund der Lage 
der hofgebundenen Brutplätze und der Zuordnung geeigneter Nahrungshabitate im Agrar-
raum ist davon auszugehen, dass in Trassenbereichen im Umfeld des Wirloksbachs und des 
namenlosen Baches Querungen regelmäßig zu erwarten sind.  
 
Ein besonderes Kollisionsrisiko besteht zwischen Bau-km 0+100 und 0+800 sowie zwischen 
Bau-km 1+200 und 2+100, da östlich der Trasse Brutvorkommen von Schleiereule und 
Steinkauz nachgewiesen sind, die den Agrarraum als Nahrungsrevier nutzen. 
Eine erhöhte Kollisionsgefährdung für Fledermäuse (WuFbesB) besteht im Bereich der Bio-
topverbundachsen entlang des Wirloksbaches und des namenlosen Baches an der Kläran-
lage. Beide Bereiche verfügen über typische Leitstrukturen und knüpfen an die wichtige Leit-
struktur der ehemaligen Bahntrasse an. 
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Zwischen Bau-km 0+100 bis 1+250 wird der unmittelbar parallel laufende Bahndamm durch 
Randeffekte entwertet. Er weist eine besondere Bedeutung auf für die Avifauna, als Leit-
struktur und Jagdrevier für Fledermäuse sowie als Lebensraum für Tagfalter und Reptilien 
(Zauneidechse). 
 
Isolierung eines Amphibienlaichgewässers mit Vorkommen von Erdkröte, Grasfrosch, 
Teichmolch, Bergmolch (keine planungsrelevante Arten) durch Zerschneidung einer wichti-
gen Leitstruktur in Form des namenlosen Baches (Bau-km 1+640). 
 
Bei Bau-km 0+620 wird der Wirloksbach mit einem potenziellen Vorkommen von Arten des 
Anhangs II FFH-RL (WuFbesB) überbaut. Zu nennen sind hier das Bachneunauge und die 
Groppe. Bei fehlender sachgerechter Gestaltung können Barrieren für die Arten entstehen.  
 
Aufgrund der vorherrschenden intensiv genutzten Ackerflächen im Bereich der Trassenfüh-
rung und dem Fehlen von Sonderstandorten sind keine Lebensstätten nur nationalgeschütz-
ter Arten (z. B. Bienen, Heuschrecken etc.) zu erwarten, die nicht auch in der Umgebung 
vorhanden sind, bzw. über Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden können. Die beson-
ders wertvollen Bereiche im Umfeld der Höfe "Albering" und "Brockmann" sind durch das 
Vorhaben nicht gefährdet.  
 
FFH / NSG Herrenholz / Schöppinger Berge 
Im Vergleich zur heutigen L 580 rückt die geplante Straße um ca. 70 – 100 m weiter vom 
Rand des FFH-Gebietes in Richtung Osten ab und verläuft in Troglage. Erhebliche Beein-
trächtigungen dieses FFH-Gebietes sind durch die geplante L 580 n nicht zu erwarten (vgl. 
L+S 2012).  
 
 
Bewertung des Eingriffs (s. Karte 3 Anlage 6) 
Bei der Bewertung des Eingriffs sind die vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung und 
Minderung von Beeinträchtigungen zu berücksichtigen, die im Detail im Maßnahmenteil er-
läutert sind (s. Kap. 6.2).  
 
Zusammenfassend sind zu nennen: 
 
• Keine über den Trassenbereich mit Flächen für Böschungen etc. hinausgehende Flä-

cheninanspruchnahme während der Bauzeit. Sofern zusätzliche Flächen für Baustellen-
einrichtungen etc. erforderlich werden, sind hierfür geringwertige Biotoptypen (z.B. Acker-
flächen) zu beanspruchen, die nach Abschluss der Bautätigkeit wiederherzustellen sind 

• Schutz besonderer Biotoptypen und artenschutzrelevanter Flächen während der Bauzeit 
(z.B. Wälder, Hecken/ Baumreihen, Bahntrasse) 

• Anlage von Amphibienleiteinrichtungen zu einem Gewässerdurchlass im unmittelbaren 
Umfeld von Reproduktionsstätten 

• Kollisionsschutzmaßnahmen hinsichtlich Fledermäuse und Vogelarten entlang der Tras-
se in Bereichen mit besonderem Gefährdungspotenzial 

• Zeitliche Restriktionen hinsichtlich der Bauausführung zur Vermeidung von Brutplatzver-
lusten wertbestimmender Vogelarten. 

 
 
Die Beeinträchtigungsbereiche und die vom Eingriff betroffenen Biotoptypen sind zusam-
men mit den beeinträchtigten bedeutsamen faunistischen Funktionsräumen in der Karte 3 
(Anlage 6) dargestellt. 
 
Hinsichtlich der Beeinträchtigungszonen wurden die Vorbelastungen durch die vorhandene 
L 580 und L 579 sowie die zu rekultivierenden Straßenbereiche in den pauschalen Belas-
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tungszonen entsprechend ELES berücksichtigt. Die Randeffekte wurden in der Belastungs-
zone für alle Biotoptypen ermittelt und bewertet, ausgenommen bereits anlage- und baube-
dingt bilanzierte Flächen zur Vermeidung einer Doppelbewertung und Flächen mit einem 
bereits bestehenden Biotopwert von 0 (z. B. VF0). 
 
Eine differenzierte Darstellung der beeinträchtigten Biotoptypen, deren Gesamtbiotopwerte, 
die Art der Beeinträchtigungen und die beeinträchtigten Flächen befinden sich in der Ein-
griffsermittlungstabelle gem. Anlage 2. Die dort aufgeführten Beeinträchtigungsnummern 
(z.B. „KFL 3.2“) entsprechen den Angaben in der Karte 3 (Anlage 6).  
 
Hinsichtlich der Beeinträchtigung faunistischer Funktionsräume werden die Eingriffe, bezo-
gen auf die einzelnen Funktionsräume und die betroffenen wertbestimmenden Arten unter 
Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen analysiert. 
Die aus diesen Faunabeeinträchtigungen resultierenden Maßnahmenansprüche werdem in 
Kapitel 5.7 erläutert und begründet. 
 
Hinsichtlich der Ausgleichbarkeit der Eingriffe bestehen im Wesentlichen Abhängigkeiten von  
 
• der zeitlichen Wiederherstellbarkeit der betroffenen Funktionen bzw. Biotope und 
• der räumlichen bzw. standörtlichen Wiederherstellbarkeit der betroffenen Funktionen 

bzw. Biotope. 
 
Hinsichtlich der Ausgleichbarkeit der Eingriffe bestehen im Wesentlichen Abhängigkeiten von 
der zeitlichen Wiederherstellbarkeit der betroffenen Funktionen bzw. Biotope und der räumli-
chen bzw. standörtlichen Wiederherstellbarkeit der betroffenen Funktionen bzw. Biotope. 
Biotope mit einer Entwicklungszeit > 30 Jahren gelten in der Regel als nicht ausgleichbar. 
Die räumliche Wiederherstellbarkeit zeitlich ausgleichbarer Biotoptypen richtet sich nach der 
Verfügbarkeit geeigneter Flächen, ist innerhalb des Untersuchungsgebietes aber grundsätz-
lich gegeben. 
 
Generell sind die durch die Planung beeinträchtigten Biotoptypen und Funktionen überwie-
gend als ausgleichbar zu bezeichnen. Konfliktschwerpunkte sind insbesondere die gequer-
ten Bachauen, sowohl hinsichtlich der Biotoptypen als auch hinsichtlich faunistischer Funkti-
onszusammenhänge, die Zerschneidung avifaunistisch bedeutsamer Agrarflächen, die Ent-
wertung des Bahndammbiotops durch Randeffekte. Dies kommt auch in der Ausweisung 
dieser Bereiche als Biotopverbundfläche im Fachbeitrag des Naturschutzes zum Ausdruck. 
 
Die Beeinträchtigung von WuFbesB Biotik ist mit Ausnahme der planungsrelevanten Arten 
(vgl. Kap. 5.7) wie folgt zu werten: 

• Im Norden des Untersuchungsgebietes wird ein alter Buchenwald auf Kalkstandort 
durch die Planung angeschnitten und betriebsbedingt beeinträchtigt. Da bereits eine 
Vorbelastung in diesem Bereich besteht, wird die durch die Baumaßnahme zu wer-
tende Belastungszone unter Berücksichtigung der Vorbelastung mit 50 %, statt mit  
25 % gewertet (KFL7.1). 

• Durch die Querung des Wirloksbach besteht die Gefahr einer Wanderbarriere für die 
potenziell vorkommenden Arten Bachneunauge und Groppe des Anhangs II FFH-RL. 
Durch Vermeidungsmaßnahmen ist die zukünftige Durchgängigkeit für diese Arten 
sicher zu stellen. (KFL7.2). 

• Durch die Planung werden Flächen des regionalen Biotopverbundes zerschnitten und 
beansprucht. Für diesen Eingriff sind funktionale Maßnahmen im Sinne des Biotop-
verbundes erforderlich (KFL7.3). 

 
Ermittlung der Kompensation/ Maßnahmenanspruch  
Die Ermittlung der Kompensation erfolgte entsprechend der oben erläuterten Vorgehenswei-
se und ist in der Eingriffsermittlungstabelle (Anlage 2: linke Spalte „Konfliktermittlung“) dar-
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gestellt. Dabei wird für jeden beeinträchtigten Biotoptyp der Maßnahmenanspruch formuliert. 
Folgende grundsätzlichen qualitativen Anforderungen sind dabei an die Kompensations-
maßnahmen zu stellen: 
 
• Zwischen dem Eingriff und der Kompensationsmaßnahme muss ein naturraumbezogener 

funktionaler Zusammenhang bestehen. 
• Die ökologische Funktionsfähigkeit der Kompensationsmaßnahme muss dauerhaft ge-

währleistet sein. 
• Vorbelastungen bzw. Neubelastungen einer geplanten Maßnahme sind zu berücksichti-

gen und weitestgehend zu minimieren. 
 
Die erforderliche Mindestfläche an Kompensationsmaßnahmen ist außer vom Gesamtwert 
der betroffenen Biotoptypen auch vom Biotopwert des angestrebten Biotoptyps sowie vom 
Ausgangswert der Maßnahmenfläche abhängig.  
Der exakte Flächenanspruch ist deshalb erst bei Konkretisierung der Maßnahmenplanung 
möglich. Als Faustwert wird von einer Wertsteigerung von 4 Wertpunkten ausgegangen (ent-
spricht i. d. R. Anlage naturnaher Biotope auf intensiv genutzten Flächen). 
Hinsichtlich des Maßnahmenanspruchs sind aufgrund des Eingriffs überwiegend in Ackerflä-
chen vorrangig Aufwertungen strukturarmer Landwirtschaftsflächen durch Gehölzpflanzun-
gen und Saumentwicklungen anzustreben. Darüber hinaus sind für die Beeinträchtigungen 
der Fließgewässer und Auenbereiche Aufwertungen entsprechender Bereiche an anderer 
Stelle erforderlich. Im Hinblick auf die Beeinträchtigung bedeutsamer faunistischer Funkti-
onsräume ergeben sich art- und lebensraumspezifische Maßnahmenansprüche. 
 
Der sich aus der Eingriffsbilanz (s. Anl. 2) ergebende "Gesamtwert des Eingriffs", der Aus-
gangsbiotopwerte und Beeinträchtigungsfaktoren berücksichtigt, umfasst insgesamt 378,850 
Punkte (1/m²). Unter der Voraussetzung, dass auf allen Maßnahmenflächen eine Wertsteige-
rung von 4 Wertpunkten erreichbar wäre, ergäbe sich ein Mindestmaßnahmenflächenbedarf 
von ca. 94.710 m².  
 
Die direkte Eingriffsfläche (Trasse und Nebenanlagen) auf landwirtschaftlichen Nutzflächen 
(Acker, Dauer-/ Wechselgrünland, Obstwiesen, Sonderkulturen, Stillegungsflächen, etc.) 
beträgt 78.150 m². 
 
Die Waldverluste durch Flächeninanspruchnahme umfassen 3.720 m². 
 
Hinsichtlich des Maßnahmenanspruchs sind aufgrund der Eingriffe sowohl in Landwirt-
schaftsflächen als auch in Waldbereiche einerseits Aufwertungen strukturarmer Landwirt-
schaftsflächen in Form von Anreicherungen und Nutzungsextensivierungen anzustreben. 
Andererseits erfordert die Inanspruchnahme und Entwertung von Waldflächen vor allem 
Neuentwicklungen lebensraumtypischer Laubwälder und Waldränder.  
 
Grundsätzlich wird bei der Formulierung des Anspruchs vorausgesetzt, dass ein Maximum 
an Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung und –minimierung, insbesondere im Hinblick auf 
besondere Biotoptypen und Vegetation sowie Habitate wertbestimmender Tierarten umge-
setzt werden. 
 
Unter der Voraussetzung, dass die im Maßnahmenanspruch formulierten funktional-
räumlichen und zeitlichen Voraussetzungen erfüllt sind, kann der Gesamtkompensationsan-
spruch Fauna komplementär, d.h. mehrfunktional zu der Kompensation der Beeinträchti-
gungen der allgemeinen Lebensraum- und Naturhaushaltsfunktion (Biotopypen bzw. Abiotik) 
einerseits und zu visuellen Aufwertungsmaßnahmen für das Landschaftsbild und der frei-
raumbezogenen Erholung andererseits berücksichtigt werden. 
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Zusammenfassung Auswirkungen Biotik (Pflanzen/ Tiere/ Biologische Vielfalt) 
Der Bau der L 580 führt zu ca. 3.720 m²  Waldverlust und ca. 32.100 m² Lebensraumverlust 
höherwertiger Biotope (> 4 WP). Der Gesamtmaßnahmenanspruch Biotoptypen beträgt 
378.850 Wertpunkte, entsprechend ca. 94.710 m² Maßnahmenfläche bei einem durch-
schnittlichen Wertzuwachs von 4 WP/m². Das beeinträchtigte Lebensraumspektrum umfasst 
Wald- und Gehölzstrukturen, Grünlandkomplexe und Gewässersysteme. Der Verlust älterer 
Gehölzbiotope ist nicht ausgleichbar. Aus Sicht der Tierwelt (Artenschutz) leitet sich ca.  
5,5 ha Maßnahmenanspruch ab, der unter Berücksichtigung der funktionalen und zeitlichen 
Bindung mehrfunktional und überwiegend landwirtschaftlich produktionsintegriert kompen-
siert werden kann. Weitere Zerschneidungswirkungen für Tiere und den Biotopverbund wer-
den durch Leiteinrichtungen und Schutzpflanzungen minimiert.  
 
Zur Vermeidung erheblicher bauzeitbedingter Beeinträchtigungen gemäß USchadG sind an 
die Bauabwicklung erhöhte Anforderungen zu stellen (Bauzeitenregelung).  
 
 
 
5.3 Boden 
5.3.1 Bestand Boden 
 
Bestandserfassung 
Das Naturgut Boden nimmt zur nachhaltigen Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushaltes wichtige ökologische Funktionen wahr, deren Schutz und Entwicklung in der 
Umweltgesetzgebung (BBodSchG, LBodSchG) mittlerweile fest verankert ist. Als nicht ver-
mehrbare Ressource ist der Boden: 
 
• natürlicher Standortfaktor für Lebensgemeinschaften (Pflanzen und Tiere) 
• Träger von ökologischen Schutzfunktionen (z.B. Wasserhaushalt, Geländeklima) 
• Träger von Nutzungsfunktionen (Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Erholung, oberflächen-

nahe Rohstoffe) 
• Archiv der Natur- und Kulturgeschichte. 

 
Bei der Planung von größeren Infrastrukturmaßnahmen ist diesem zentralen Faktor inner-
halb des Naturhaushalts und der Abiotik daher ein besonderer Stellenwert einzuräumen, 
zumal die natürlichen Standortverhältnisse häufig bereits stark verändert und Grenzen der 
Belastbarkeit erreicht sind. 
 
Der Untergrund wird bestimmt westlich der L 580 durch oberkreidezeitliche Gesteine des 
Campan (vorwiegend Tonmergelsteine, daneben Mergelkalk, Kalk- und Grünsandstein) und 
östlich der L 580 durch Grundmoräneablagerungen der Saale-Kaltzeit (Mergel, Lehm und 
Sand mit feinen bis groben Geschieben). 
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Abb. 17:  Bodeneinheiten im Bereich des Plangebietes (rot= geplante Straße) (Grundkarte: GEOLOGI-
SCHES LANDESAMT NORDRHEIN-WESTFALEN 1987) 

 
Entsprechend dem Ausgangsmaterial der Bodenbildung (überwiegend sandige bis tonige 
Lehmböden) herrschen als Bodentypen Pseudogleye (S2), Braunerde-Pseudogleye (bS2), 
Pseudogleye und Übergangsformen zu Braunerde-Pseudogleyen und Gley-Pseudogleyen 
(S5) vor; in den Bachtälern sind auch Gleye, z.T. Pseudogley-Gleye und Pseudogleye (G2) 
anzutreffen. 
Die gering durchlässigen Bodenarten weisen eine zum Teil starke Staunässe auf. Die Tal-
räume weisen einen hohen Grundwasserstand auf (vgl. Tab. 9). 
 

Tab. 9:  Charakteristische Merkmale der vorkommenden Böden 
 

Bodentyp Ausgangsmaterial Boden-
zahl 

Durch-
lässig-

keit 

Sorpti-
ons-

fähigkeit 

nutzbare Wasser-
kapazität / Was-

serhaushalt 
S2 
Pseudogley 

steinige lehmige Tonbö-
den bis sandige Lehm-
böden aus Geschiebe-
lehm über Ton und Ton-
mergel 

45-56 sehr 
gering 

mittel-hoch mittel-gering / meist 
starke Staunässe 

bS2 
Braunerde-
Pseudogley z.T. 
Pseudogley-
Braunerde und 
Pseudogley 

flachgründige tonige 
Lehmböden aus Ge-
schiebelehm über Ton-
mergel und Kalkmergel 

45-60 sehr 
gering 

hoch mittel-gering / meist 
mittlere Staunässe 

S2 
bS2 

G2 

S5 

G2 

S5 

S2 
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Bodentyp Ausgangsmaterial Boden-
zahl 

Durch-
lässig-

keit 

Sorpti-
ons-

fähigkeit 

nutzbare Wasser-
kapazität / Was-

serhaushalt 
S5 
Pseudogley, z.T. 
Braunerde-
Pseudogley und 
Gley-Pseudogley 

steinige stark sandige 
Lehmböden aus Ge-
schiebelehm 

45-56 mittel-
gering 

mittel-hoch mittel-hoch / mittlere 
bis starke Staunäs-
se 

G2 
Gley, z.T. Pseudo-
gley-Gley und 
Pseudogley 

tonige Lehmböden aus 
lehmigen Bachablage-
rungen über Talsand 

36-60 gering 
(Unter-
boden: 
mittel) 

hoch hoch-mittel (nach 
Entwässerung) / 
Grundwasser 4-8 
dm unter Flur, stel-
lenweise mittlere 
Staunässe, örtlich 
zeitweilig überflutet 

 
Schutzwürdige Böden 
Die staunässegeprägten Pseudogleyböden (S 2) im Nordteil des Plangebietes sind wegen 
des Biotopentwicklungspotenzials als schutzwürdig eingestuft worden (vgl. 
GEOLOGISCHER DIENST 2004).  
 
Vorbelastungen 
Vorbelastungen für den Boden bestehen durch die anthropogen überformten, veränderten 
bzw. überbauten Bereiche. Im Altlastenkataster des KREISES STEINFURT (2011) (Geodatenat-
las) sind im Bereich von Horstmar zahlreiche Altlasten und Altlastenverdachtsflächen aus-
gewiesen. Im Untersuchungsgebiet liegt nur eine Altlastenfläche, östlich der L 580 im Berei-
che der Warnsveldallee.  
Die Fläche befindet sich innerhalb eines vorhandenen rechtskräftigen Bebauungsplans und 
ist durch die Planung nicht betroffen. 
 
 
Bestandsbewertung  
Die allgemeinen Funktionen des Schutzgutes Boden (WuFallB) werden gemäß ELES durch 
die Lebensraumfunktion (vgl. Kap. 5.2) berücksichtigt (= Regelfall). Eine gesonderte Betrach-
tung erfolgt an dieser Stelle daher nicht. 
 
Als Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung (WuFbesB) für den Bereich Boden 
sind demgegenüber „Schutzwürdige Böden“ nach gleichnamiger thematischer Kartendarstel-
lung (M. 1:50.000) und Erläuterungen des Geologischen Dienstes für NRW bei der Eingriffs-
ermittlung und Kompensationsplanung zu berücksichtigen (GEOLOGISCHER DIENST 2004). 
Hierunter sind Böden gefasst, die besondere Bedeutung hinsichtlich 
 
• des Biotopentwicklungspotentials 
• als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 
• der natürlichen Bodenfruchtbarkeit (Ertragsfähigkeit) 
 
aufweisen. Die ELES- Arbeitshilfen (LANDESBETRIEB STRASSENBAU NRW 2010) schränken 
dieses Spektrum auf die beiden erstgenannten Kriterien ein. Die Bodenfruchtbarkeit wird in 
der Eingriffsregelung nicht als hervorgehobenes Bodenmerkmal bewertet.  
 
Da keine als für die Archiv der Natur- und Kulturgeschichte des Raumes relevanten Boden-
einheiten ausgewiesen wurden, sind die Vorkommen und Verbreitung folgender Bodentypen 
in besonderer Weise zu beachten (= Einzelfall): 
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Tab. 10: Schutzwürdige Böden im Plangebiet (WuFbesB) 
 
Bodentyp 
 

Funktion Wertstufe Vorkommen Nutzung 

S2 
Pseudogley 

Biotopentwick-
lungspotenzial 

sw3_bs 
besonders 
schützwürdiger 
Staunässeboden 
 

kleinflächig zwischen 
namenlosem Bach an 
Kläranlage und der 
parallel verlaufenden 
Straße entlang des 
Findlings (ND) im Nor-
den 

Acker mit einzelnen 
Hecken und Säu-
men 

 
Geowissenschaftlich schutzwürdige Objekte (geschützte und schutzwürdige Geotope) als 
weitere mögliche WuFBesB sind im Plangebiet gem. GeoSchOb- Kataster NRW nicht aus-
gewiesen.  
 
 
Zusammenfassung Bestand Boden 
Die natürlichen Bodenverhältnisse werden im Plangebiet durch die wechselnde Ausgangs-
substrate westlich der L 580 (Tonmergelstein, Mergelkalk, Kalk und Grünsandstein) und öst-
lich der L 580 (Grundmoränenablagerungen aus Mergel, Lehm und Sand mit feinem bis gro-
bem Geschiebe) bestimmt. Unter diesen Ausgangsbedingungen haben sich vornehmlich 
Stauwasserböden unterschiedlicher Ausprägung und Grundwasser beeinflusste Böden in 
den Talräumen entwickelt.  
Als Schutzwürdige Böden aufgrund des Biotopentwicklungspotenzials ist der Pseudogley zu 
nennen, der im zentralen Bereich des Untersuchungsraumes als schmales Band im Über-
gang zum Talraum vorkommt.  
Die Morphologie des Raumes zeigt ein deutliches Gefälle von Westen nach Osten mit zwei 
eingelagerten Talräumen.  
 
 
 
5.3.2 Auswirkungen Boden 
 
Ermitteln der Konflikte Boden 
Der Kompensationsbedarf wird gemäß ELES (2009) jeweils getrennt für die Aspekte Boden, 
Wasser und Klima/Luft ermittelt.  
 
Die wesentlichen Beeinträchtigungen bezüglich des Bodens sind:  
 
• die Versiegelung bzw. die Überdeckung,  
• die Veränderung der Bodenstruktur,  
• der Eintrag von Schadstoffen und  
• die Umgestaltung der morphologischen Struktur.  
 
Durch das Bauwerk (versiegelte Fahrbahn, Überdeckung durch Böschungen und Dämme) 
kommt es zu einem Verlust des standorttypischen Bodens als Wert- und Funktionselement 
im Naturhaushalt. Der Boden, hier Pseudogley (S 2) als Böden von besonderer Bedeutung, 
verliert nahezu jegliche Bedeutung.  
 
Veränderungen der Bodenstruktur sind in der Regel baubedingt und rühren zumeist von der 
Beanspruchung des Bodens durch schwere Baumaschinen und -fahrzeuge her. Sie stellen 
sich demzufolge im direkten Baufeld ein. Die Veränderung der Bodenstruktur bewirkt eine 
Veränderung des Bodengefüges und damit auch der Bodeneigenschaften. Die großflächig 
verbreiteten Pseudogleyböden und feuchten Gleyböden weisen hinsichtlich der dauerhaften 
Veränderung der Bodenstruktur besondere Empfindlichkeiten auf. Erhebliche negative Aus-
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wirkungen hinsichtlich des Schutzgutes Boden sind durch eine sorgfältige und bodenscho-
nende Baudurchführung allerdings vermeidbar. 

 
 
Die Beeinträchtigung des Bodens durch Schadstoffe ist in erster Linie betriebsbedingt und 
abhängig von der Belastung durch den Verkehr. Die durch die Verbrennungsprozesse in den 
Motoren freigesetzten Schadstoffe (bes. Stickoxyde, Kohlenwasserstoffe, Schwermetalle) 
werden durch die Luft transportiert, im Umfeld der Straße abgelagert und gelangen so in den 
Boden, es kommt zur Schadstoffdeposition.  
Aufgrund der vergleichsweise geringen Verkehrsbelastung und der Möglichkeit der Minimie-
rung durch Eingrünungsmaßnahmen im Bereich der Böschungsflächen (s. u.) sind keine 
besonders negativen Auswirkungen bzw. Beeinträchtigungen besonderer Wert- und Funkti-
onselemente für das Schutzgut Boden zu prognostizieren. 
 
 
Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen Boden 
Zur Vermeidung bzw. Minderung entsprechender Eingriffe erfolgt keine Flächeninanspruch-
nahme über den Bereich des zukünftigen Straßenkörpers hinaus. Sofern zusätzliche Flächen 
für Baustelleneinrichtungen etc. erforderlich werden, sind hierfür Standorte außerhalb der 
Verbreitung von verdichtungsgefährdeten Gley (G2) und Pseudogley (S2) Böden zu bean-
spruchen, die nach Abschluss der Bautätigkeit wiederherzustellen sind. 
 
Die Belastung und erhebliche Beeinträchtigung der schutzwürdigen Böden durch Schadstoff-
immissionen kann durch dichte und effektive Bepflanzung der Straßenböschungen und sons-
tigen Nebenanlagen (z.B. Anschlußstellen) reduziert werden.  
 
 
Bewerten des Eingriffs Boden (vgl. Karte 3) 
Aus pragmatischen Erwägungen wird auf die Belastungszonen und Einwirkungsfaktoren der 
biotischen Aspekte (vgl. Kap.5.2) zurückgegriffen.  
 
Es werden neben der Flächeninanspruchnahme die betriebsbedingten Beeinträchtigungen 
besonderer Wert- und Funktionselemente innerhalb der ersten 50 m vom Fahrbahnrand aus 
ermittelt. Während die direkte Inanspruchnahme mit 100 % angerechnet wird (Faktor 1,0), 
werden im Bereich bis 50 m vom Fahrbahnrand 25 % der Fläche als beeinträchtigt gewertet 
(Faktor 0,25). 
Die Böschungsflächen werden hierbei nur als Flächenverluste (100 %) bewertet, um eine 
Doppelanrechnung anlage- und betriebsbedingter Beeinträchtigungen zu vermeiden.  
 
Die nicht vermeidbaren Beeinträchtigungen besonderer Wert- und Funktionselemente beim 
Schutzgut Boden erfordern zusätzliche Kompensationsmaßnahmen im Flächenverhältnis 
1:1. Insgesamt sind zusätzlich zu der allgemeinen Bilanzierung der Beeinträchtigungen der 
Lebensraumfunktionen weitere 11.100 m² Kompensationsmaßnahmen auf externen Flächen 
erforderlich (vgl. Tabelle 11). 
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Tab. 11: Konflikte und Maßnahmenanspruch Boden (WuFBesB)  
 

Umweltbereich Boden 

Konflikt 
Nr. Beschreibung 

Flächenumfang der 
beeinträchtigten 

Wert- und Funktions-
elemente besonderer 

Bedeutung (ha) 

Zeitl. 
Ablauf 

Aus-
gleich- 
barkeit 

Gesamt-
wert des 
Eingriffs 

(ha) 

 
 x 1 x 0,25  

 
 
 

 
 

KB1 Versiegelung, Überprägung und 
Beeinträchtigung schutzwürdiger 
Böden (Pseudogley (S 2)) 

6.915 
 
 
 

 
 
 
 

16.744 

Anlage 
 
 
 

Betrieb 

(nicht) 
aus-

gleichbar 
 

aus-
gleichbar 

6.915 
 
 
 

4.186 

Gesamtwert des Eingriffs Boden 
(Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung): 

  -  mehrfunktional  
 -  gesamt 

 
 

11.101 
11.101 

 
 
Maßnahmen zur Kompensation Boden 
Die beeinträchtigten, besonderen Böden können nicht wiederhergestellt und auf diese Weise 
deren Beeinträchtigungen ausgeglichen werden. Als vorrangige Ausgleichsmaßnahme für 
die besonderen Bodenverluste ist die Entsiegelung und Rekultivierung überbauter, künftig 
funktionsloser Flächen (Straßen-/ Wegeabschnitte) einzustufen. 
 
Die Erhöhung der Naturnähe bisher intensiv genutzter vergleichbarer Bodenstandorte, vor-
zugsweise durch integrierte agrarische Produktionsweisen, wird als gleichwertige Kompen-
sationsmaßnahme im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung anerkannt.  
 
 
Zusammenfassung Auswirkungen Boden 
Durch die Baumaßnahme werden schutzwürdige Böden als Wert- und Funktionselemente 
besonderer Bedeutung (WuFBesB) mit Biotopentwicklungspotenzial (Pseudogley) in einem 
Gesamtumfang von 11.100 m² durch Überbauung und betriebsbedingte Beeinträchtigungen 
entwertet.  
 
 
 
5.4 Wasser 
5.4.1 Bestand Wasser  
 
Bestandserfassung Wasser 
Wasser wird als Teil des Naturhaushaltes in Form des Grundwassers sowie als Oberflä-
chengewässer betrachtet. Darüber hinaus wird seine Bedeutung als Lebensgrundlage für 
Menschen, Pflanzen und Tiere untersucht. Dabei spielen vor allem die Prozesse des Was-
serkreislaufes sowie des Wasserhaushaltes für die Ermittlung des Eingriffes eine besondere 
Rolle.  
 
Insgesamt herrschen Grundwassernichtleiter bzw. Kluftgrundwasserleiter mit nur mäßiger bis 
geringer Trennfugendurchlässigkeit vor (GEOLOGISCHES LANDESAMT NRW 1981). Lediglich im 
Westen von Horstmar weisen die "Coesfelder Schichten" der Oberkreide eine gute Trennfu-
gendurchlässigkeit auf. Die Grundwasserergiebigkeit ist jedoch örtlich stark wechselnd. Die 
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großräumig ermittelte Neubildungsrate liegt im langjährigen Mittel bei 115 mm/a und ist damit 
als gering zu bezeichnen. 
Der Grundwasserstand unter Flur liegt im Bereich des zentral gelegenen namenlosen Ba-
ches und des Wirloksbaches bei 0 – 3 m unter Flur, teilweise hier 4 – 8 dm unter Flur (vgl. 
Kap. 5.3). In den restlichen Breichen liegen die Grundwasserstände bei 3 – 5 m unter Flur. 
Eine Ausnahme stellen die Flächen im äußersten Norden des Untersuchungsgebietes mit 
Grundwasserständen von 5 – 7 m unter Flur dar (LANDESANSTALT FÜR WASSER UND ABFALL 
NRW 1975/76). 
 
Das Untersuchungsgebiet gehört in weiten Teilen zum Grundwasserkörper 928_22 "Müns-
terländer Oberkreide / Altenberger Höhenzug". Die Flächen im Norden, nördlich der L 580 
gehören zum Grundwasserkörper 928_21 "Oberkreide der Baumberge / Schöpinger Berg" 
(MINISTERIUM FÜR KLIMASCHUTZ, UMWELT, LANDWIRTSCHAFT, NATUR UND 
VERBRAUCHERSCHUTZ DES LANDES NRW 2011). Beide Grundwässerkörper verfügen über 
einen guten chemischen und mengenmäßigen Zustand (MUNLV 2009a).  
 
Die Verschmutzungsgefährdung des Grundwassers (oberer Grundwasserleiter) ist aufgrund 
der geringen Durchlässigkeit (vgl. Kap. 5.3) als gering einzuschätzen (GEOLOGISCHES 
LANDESAMT NRW 1980b).  
 
Grundwasservorratsgebiete und Wasserschutzzonen für Trinkwasservorkommen sind nicht 
vorhanden (INFORMATION UND TECHNIK NORDRHEIN-WESTFALEN 2011b). 
 
 
Der Untersuchungsraum gehört zur Fließgewässerlandschaft der Verwitterungsgebiete 
Flussterrassen und Moränengebiete. Die Gewässerabschnitte im Plangebiet gehören zu den 
Gewässersystemen des Wirloksbaches und des Alstbaches. Die Fließrichtung ist nach 
Nordosten gerichtet zur Steinfurter Aa. 
Sie gehören zu den kiesgeprägten Fließgewässertypen der Verwitterungsgebiete, Flusster-
rassen und Moränengebiete. Charakteristisch sind:  

• Sohlbreite: 1-7 m 
• Talform: Kerbsohlental, Muldental, Sohlen-Muldental, Sohlen-Auental 
• Talbodengefälle: 3 -15 0/00  (5 - 10 0/00) 
• Sohlgefällestruktur: längere, flache Stufen im regelmäßigen Wechsel mit gefälleärme-

ren Abschnitten 
• Laufkrümmung: geschlängelt bis mäandrierend (bei Lage im Muldental mehr ge-

streckt) 
• Längsprofil (Tiefenvarianz): groß (Wechsel von flach überströmten „Schnellen“ und 

tiefen „Stillen“) 
• Querprofil (Bachbettform): Kastenform, unregelmäßige Uferlinie, stabile Steilhänge 

und Uferunterspülungen, Prall- und Gleithänge weniger ausgeprägt. 
• Breitenvarianz: gering – mittel 
• Einschnittstiefe: 50 – 100 cm (kleine FG) und 100 – 150 cm (große FG) 
• Ausuferungscharakteristik: seltene Überflutung der Aue bei hohem HW. 

 
Die vorhandnen Bäche und Gräben im Untersuchungsraum sind überwiegend ausgebaut 
und begradigt. Zum Teil wurden ökologische Verbesserungsmaßnahmen durchgeführt (Wir-
loksbach südlich des Sportzentrums).  
 
Der Wirloksbach als Teil des Hauptgewässers Steinfurter Aa wurde im Rahmen der Bewirt-
schaftungsplanung NRW 2010-2015 (MUNLV, 2009a) nach den Zielsetzungen der Europäi-
schen Wasserahmenrichtlinie (EG-WRRL) hinsichtlich ihres Gewässerzustands untersucht 
und mit Bewirtschaftungszielen belegt, die innerhalb bestimmter Zeithorizonte einen “guten 
ökologischen und chemischen Zustand“ gewährleisten sollen. 
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Abb. 18:  Ausschnitt Planungseinheit PE_ISS_1200 VechteNRW (WRRL) und Planungsraum L 580 
(rote Ellipse) (MUNLV, 2009a) 

 
Die wichtigsten die Gewässerqualität kennzeichnenden Strukturdaten sind Tab. 12 zu ent-
nehmen. Hierbei ist der entsprechende Gewässerabschnitt im Planungsraum der Wasser-
körpergruppe WKG_ISS_1211 der Planungseinheit PE_ISS_1200 (Teileinzugsgebiet Ijssel-
meerzuflüsse/NRW) zuzuordnen. 
Quellbereiche sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden.  

Tab. 12: Übersicht Struktur- und Gütedaten Fließgewässer WKG_ISS_1211 (aus MUNLV 2009a, 
MUNLV 2009b, MUNLV 2008, Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen 2005) 

 
Strukturparameter 928626_0 Wirloksbach Steinfurt bis Horstmar und 928626_4600 

Wirloksbach Horstmar 
Wasserkörper erheblich verändert aufgrund Entwässerung land- und forstwirt-

schaftlicher Flächen ab südl. Sportplatz natürlich 
Allg. Degradation unbefriedigend ab südl. Sportplatz gut 
Gewässerstrukturgüte nicht bewertet 
Gewässergüte (Saprobie) gut ab südl. Sportplatz mäßig 
Pflanzenschutzmittel (PSM) gut ab südl. Sportplatz vermutl. gut 
Metalle gut ab südl. Sportplatz vermutl. gut 
Sonstige Schadstoffe gut ab südl. Sportplatz vermutl. gut 
Makrozoobenthos unbefriedigend ab südl. Sportplatz mäßig 
Fischfauna bisher keine Bewertung ab südl. Sportplatz unbefriedigend 
Makrophyten gut ab südl. Sportplatz schlecht 
Chemischer Zustand gut 
Ökologischer Zustand unbefriedigend ab südl. Sportplatz schlecht  
 
 
Die Zustandserhebung des Wirloksbach zeigt für das Plangebiet damit eine zum Teil starke 
Vorbelastung einiger Parameter einerseits und ein hohes Entwicklungspotential andererseits. 
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Als weitere relevante Oberflächengewässer sind ein namenloser Bach an der Kläranlage und 
einige anthropogene Stillgewässer (Teiche, Regenrückhaltebecken) mit zum Teil ganzjähri-
ger Wasserführung zu nennen.  
 
 
Bestandsbewertung Wasser 
Es wird davon ausgegangen, dass die allgemeinen Funktionen des Wasserhaushalts wie 
beim Faktor Boden über die Lebensraumfunktion bzw. das Biotopwertverfahren abgebildet 
und in Ansatz gebracht werden. Die Vegetation und Flächennutzung bestimmt in der Regel 
auch die Regulationsfunktion des Bodenwasserhaushalts und des Oberflächenwasserab-
flusses. 
 
Für folgende Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung ist aufgrund der Qualität 
und möglichen Betroffenheit über den Regelfall hinaus von einer Einzelfallbetrachtung ge-
mäß ELES auszugehen: 
 
Oberflächenwasser (WuFBesB) 

• Fließgewässer mit gutem chemischen Zustand (Wirloksbach) 
 
Grundwasser (WuFBesB) 

• Grundwasservorkommen bei gutem chemischem und mengenmäßigem Zustand, so-
fern dieses hoch ansteht oder bei besonderer Bedeutung für das Biotoppotential 
(Bodentyp G2 – Gley) 

 
 
Zusammenfassung Bestand Wasser  
Die hydrologischen Verhältnisse prägen den abiotischen und indirekt auch biotischen Wir-
kungskomplex des Planungsraumes. Das hoch anstehende, meist abgesenkte Grundwasser 
bestimmt die Bodenbildung und Entwicklungsfähigkeit der Lebensräume im Umfeld des na-
menlosen Baches an der Kläranlage und des Wirloksbaches.  
Der mengenmäßige und chemische Zustand des Grundwassers ist gut und die Verschmut-
zungsgefährdung als gering einzustufen.  
Das in teilen stark vorbelastete Fiesgewässer Wirloksbach kann einen guten ökologischen 
Zustand aufgrund eingeschränkter Entwicklungsmöglichkeiten (geringe Flächenverfügbar-
keit) nicht bis zum Jahre 2015 erreichen. 
 
 
 
5.4.2 Auswirkungen Wasser 
 
Ermitteln der Konflikte Wasser  
Die Auswirkungen des Bauvorhabens auf das Schutzgut Wasser sind mit denen des Bodens 
vergleichbar, wobei das ökologische Wirkungsgefüge beider Potentiale enge Wechselbezie-
hungen aufweist. So übernimmt das Umweltmedium Boden zahlreiche Schutzfunktionen 
(z.B. Filterfunktion) für das Grundwasser und die Oberflächengewässer (vgl. Kap. 5.3), um-
gekehrt kann das Grundwasser bodenbildende Funktionen ausüben oder kann die Retenti-
onsfunktion der Bodenerosion vorbeugen.   
 
Im Vordergrund stehen damit Beeinträchtigungen durch: 
 
• Bauliche Anlagen und Versiegelung  
• Bauarbeiten und Bodenverdichtung 
• Schadstoffeinträge. 
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Die Versiegelung durch bauliche Anlagen und die Bodenverdichtung durch Aufschüttungen 
und Bauarbeiten führen zu einer verringerten Versickerung von Niederschlagswasser und 
damit einer verminderten Grundwasserneubildung. Der Oberflächenabfluss wird dagegen 
erhöht und führt zu einer Mehrbelastung der Vorfluter.  
 
Durch Auswaschung von Baustoffen bei unsachgemäßer Lagerung (baubedingt) als auch 
betriebsbedingt durch das Verkehrsaufkommen (vgl. Boden) kommt es zu schädlichen Emis-
sionen, die direkt in die Gewässer eingetragen werden oder aber über den Boden versickern 
und so in das Grundwasser gelangen. Durch diesen direkten Kontakt mit dem obersten 
Grundwasserstockwerk, vor allem im Bereich der Gleyböden am namenlosen Bach an der 
Kläranlage und dem Wirloksbach, besteht in erhöhtem Maße die Gefahr einer Wasserquali-
tätsverschlechterung bzw. einer Grundwasserverschmutzung.  
 
Aufgrund der geringen Durchlässigkeit der Böden liegt nur eine geringe Empfindlichkeit der 
Grundwasservorkommen vor. Besondere Schutzfunktionen bestehen nicht. Im Bereich der 
zwei geplanten Regenrückhaltebecken kann es durch das hoch anstehende Grundwasser zu 
einer Beeinträchtigung von selbigem durch das direkt eingeleitete Oberflächenwasser der 
Straße kommen. In diesem Falle wird ein WuFbesB beeinträchtigt. 
Durch die zunehmende Überbauung und Versiegelung ergibt sich eine Verringerung der 
Grundwasserneubildungsrate.  
 
Gefährdungen der Fließgewässer während der Bauzeit können sich durch Inanspruchnah-
me und Schadstoffeintrag ergeben. Wie schon beim Schutzgut Boden ausgeführt, sind er-
hebliche negative Auswirkungen durch eine sorgfältige und gewässerschonende Baudurch-
führung weitestgehend vermeidbar. 
 
Die anlagebedingte Inanspruchnahme von Fließgewässern erfolgt in 5 Fällen. Damit wird 
das natürliche Selbstreinigungs- und Abflusspotenzial beeinträchtigt: 

• Aufhebung eines Entwässerungsgrabens westlich der Trasse, in der Nähe des Find-
lings (ND) auf einer Länge von 70 m 

• Kastendurchlass (Länge: 18 m, Breite: 2 m, Höhe: 1,5 m) im Zuge der Querung des 
Fließgewässers nördlich der Kläranlage 

• Zwei aufeinander folgende Kastendurchlässe (Länge: 8,5 m, Breite: 2 m, Höhe: 1,5 m 
und Länge: 15 m, Breite: 2 m, Höhe: 1,5 m) im Zuge der Querung des Fließgewäs-
sers südlich der Sportanlage 

• Kastendurchlass (Länge: 17,5 m, Breite: 2 m, Höhe: 1,5 m) im Zuge der Querung des 
Wirloksbaches südlich der Sportanlage 

• Verlegung eines Grabens nach Norden (Anschluss an Wirloksbach) auf einer Länge 
von 150 m auf der Westseite der geplanten Trasse. 

Die vorgesehenen Durchlassbauwerke und Gewässerumlegungsstrecken gewährleisten eine 
ausreichende Vorflutfunktion der Gewässer. Im Hinblick auf die biologische Durchgängigkeit 
(u. a. Wanderkorridor für Amphibien) wird allerdings zum Teil eine Optimierung der 
Kastendurchlässe erforderlich. Diesbezüglich sind beidseitig Bermen von 0,5 m Breite 
erforderlich (MAmS - BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU- UND WOHNUNGSWESEN 
(2000)). Dies betrifft insbesondere den Durchlass am Amphibiengewässer (Kläranlage). 
 
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen der Qualität und Quantität der Oberflächengewässer 
werden durch eine Rückhaltung und Vorklärung von Straßenwässern entsprechend dem 
Stand der Technik vermeiden, so dass in dieser Hinsicht keine negativen Auswirkungen für 
das Wasserdargebotspotenzial entstehen. 
 
 
Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen Wasser 
In Absprache mit dem Straßenbaulastträger werden bei allen Gewässerdurchlässen Bermen 
für Amphibien und Kleintiere vorgesehen.  
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Die Ableitung der Straßenoberflächenwässer erfolgt über die begrünten Dammböschungen 
verzögert in die Straßenseitenmulden und -gräben, die als Bodenfilter eine natürliche Selbst-
reinigung der straßentypischen Fremd- und Schadstoffe bewirken.  
 
Die meist dichte Bepflanzung der Böschungen und Nebenanlagen reduziert weiterhin wirk-
sam den luftgebundenen Eintrag von Immissionen in die Gewässer und das Grundwasser.  
 
Darüber hinaus sind innerhalb des Baufeldes Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die eine Ge-
fährdung der Grund- und Oberflächenwasservorkommen verhindern bzw. nur vorübergehen-
de, weitgehend unerhebliche Beeinträchtigungen zulassen. 
 
 
Bewerten des Eingriffs Wasser  
Die nicht vermeidbaren Beeinträchtigungen besonderer Wert- und Funktionselemente beim 
Schutzgut Wasser erfordern zusätzliche Kompensationsmaßnahmen im Flächenverhältnis 
1:1. Insgesamt sind zusätzlich zu der allgemeinen Bilanzierung der Beeinträchtigungen der 
Lebensraumfunktionen weitere 2.120 m² Kompensationsmaßnahmen auf externen Flächen 
erforderlich. 
 
Da sich, auch unter Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen, keine Beeinträchtigungen besonderer Wert- und Funktionselemente der Ober-
flächengewässer ergeben, besteht für diese kein zusätzlicher Anspruch an Kompensations-
maßnahmen.  
 

Tab. 13: Konflikte und Maßnahmenanspruch Wasser (WuFBesB)  
 

Umweltbereich Wasser 

Konflikt 
Nr. Beschreibung 

Flächenumfang der 
beeinträchtigten 

Wert- und Funktions-
elemente besonderer 

Bedeutung (ha) 

Zeitl. 
Ablauf 

Aus-
gleich- 
barkeit 

Gesamt-
wert des 
Eingriffs 

(ha) 

 
 x 1 x 0,25  

 
 
 

 
 

KGW1 Verlust und Beeinträchtigung 
grundwasserabhängiger Stand-
orte mit hohem Biotoppotential 
durch Schadstoffeintrag (z. T. 
nicht quantifizierbar) 

2.120 
 
 
 

 
 

Anlage 
 
 

(nicht) 
aus-

gleichbar 
 

2.120 
 
 

Gesamtwert des Eingriffs Boden 
(Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung): 

  -  mehrfunktional  
 -  gesamt 

 
 

2.120 
2.120 

 
Maßnahmen zur Kompensation Wasser  
Es ist davon auszugehen, dass die anlagebedingten Verluste der hydroökologischen Funkti-
onen nur bedingt ausgleichbar, die indirekten Immissionsbeeinträchtigungen demgegenüber 
als ausgleichbar einzustufen sind, qualifizierte Kompensationsmaßnahmen vorausgesetzt. 
 
Als solche kommen regelmäßig in Frage: 
 
• Renaturierung ausgebauter Fließgewässer und Wiederherstellung natürlicher Gewässer- 

und Auendynamik 
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• Renaturierung bzw. Neuanlage naturnaher Stillgewässer  
• Reaktivierung von Retentionsräumen 
• Extensivierung von Retentionsräumen und Grundwassergebieten 
• Erhöhung der natürlichen Selbstreinigung von Fließ- und Stillgewässern durch Initiierung 

von Ufervegetation 
• Entsiegelung von Grundwasseranreicherungsgebieten 
 
 
Zusammenfassung Auswirkungen Wasser  
Die Planung der L 580 führt zu einer Beeinträchtigung von Grundwasserfunktionen  
(WuFbesB) mit einem Gesamtumfang von 2.120 m². Angesichts der engen Bindung an Bo-
den- und Lebensraumfunktionen besteht die Möglichkeit eines mehrfunktionalen Kompensa-
tionsansatzes. Ausgleichsansprüche für die Grundwasserfunktion sind räumlich flexibel. 
 
 
 
5.5 Klima/Luft  
5.5.1 Bestand Klima/Luft  
 
Großräumig gehört der Untersuchungsraum zum Klimabezirk Westfälische Bucht. Charakte-
ristisch sind (MURL 1989): 

- Jahresmittel der Lufttemperatur von über 9° C 
- Windgeschwindigkeiten im Mittel von 3 bis 3,5 m/s 
- Hauptwindrichtung Südwesten 
- Niederschlagsmaximum im Sommer 
- Mittlere Jahresniederschlagshöhe 750 – 800 mm. 

Als kleinklimatische Besonderheit sind die ausgleichende Wirkung der Waldflächen und der 
Kaltluftabfluss bei Strahlungswetterlagen in die Bachtäler (aufgrund der geringen Größe der 
Kaltluftproduktionsbereiche bzw. der relativ geringen Reliefenergie werden die geländeklima-
tischen Vorgänge jedoch nur als mäßig eingestuft) hervorzuheben. 
In lufthygienischer Hinsicht weisen alle bisher relativ unbelasteten Freiflächen eine als mittel 
empfindlich einzustufende Grundempfindlichkeit auf. Den wenigen Waldflächen, die eine 
besondere Filterfunktion aufweisen, kommt jedoch eine hohe Bedeutung zu. Sehr hoch emp-
findliche Bereiche beschränken sich auf den Siedlungsraum mit seinen Standorten der 
Wohnnutzung und innerörtlichen Erholung. 
 
Einzelne landwirtschaftliche Betriebe können als Geruchsemittenten (Gülleauftrag) auftreten. 
 
Nach Informationen des UMWELTBUNDESAMTES (2007) liegt die jährliche Stickstoffdeposition 
im Umfeld von Horstmar zwischen 39 und 40 kg/ha.  
 
Im Norden des Untersuchungsraumes befindet sich eine kleine Fläche eines Waldstückes 
mit Klimaschutzfunktion (INFORMATION UND TECHNIK NORDRHEIN WESTFALEN 2011a) 
 
 
Bestandsbewertung Klima/Luft (WuFBesB) 
Klimarelevante Aspekte besitzen für die vorliegende Planung nur eine untergeordnete Be-
deutung. Es wird davon ausgegangen, dass die allgemeinen Funktionen von Klima und Luft 
über die Lebensraumfunktion bzw. das Biotopwertverfahren abgebildet und in Ansatz ge-
bracht werden.  
 
Im Sinne der Eingriffsregelung sind folgende besondere Wertelemente von Bedeutung: 
• Waldflächen mit Klimaschutzfunktion im Norden des Untersuchungsraumes 
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Zusammenfassung Bestand Klima/Luft 
Ein im Norden gelegener Waldbestand (WuFbesB) erfüllt wichtige lokale Klimaschutzfunktio-
nen. Die offenen Agrarflächen (besonders Grünland) stellen nächtliche Kaltluftentstehungs-
gebiete dar. Leitbahnen für Frisch- und Kaltlufttransport nach Horstmar sind aufgrund der 
Topographie nicht vorhanden. Die luftgetragene Stickstoffdeposition ist hoch. 
 
 
 
5.5.2 Auswirkungen Klima/ Luft (vgl. Karte 3) 
 
Ermitteln der Konflikte Klima/ Luft  
Beeinträchtigungen des Landschaftsfaktors Klima/Luft ergeben sich durch den Verlust klima-
relevanter Vegetation und durch die Zunahme der Luftschadstoffbelastung. Wert- und Funk-
tionselemente besonderer Bedeutung sind nicht betroffen, so dass im Rahmen der Eingriffs-
bewertung und Kompensationsermittlung der Regelfall vorliegt. 
Nicht vermeidbare Beeinträchtigungen werden im Zuge der Kompensation der allgemeinen 
Lebensraumfunktion abgedeckt. 
 
 
Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen Klima/ Luft  
Die Trasse der L 580 vermeidet großflächige Waldverluste mit klimarelevanter Funktion. Die 
beeinträchtigende Wirkung in den nicht vermeidbaren Berührungspunkten mit Bestandsauf-
rissen können durch standortgerechte Unterpflanzungen und ergänzende Aufforstungen 
wirksam gemindert werden. 
 
Eine dichte Bepflanzung der Böschungen reduziert den Schadstoffeintrag in den Freiraum, 
kann örtlich jedoch zu einer weiteren Minderung der Durchlüftung führen.  
 
Umfangreiche Schutzmaßnahmen und die Einrichtung von Tabuzonen in Wald- und Gehölz-
bereichen während der Bauzeit sind zwingend vorzusehen, um weitere Eingriffe in schutz-
würdige Vegetationsbestände zu vermeiden. 
 
 
Bewerten des Eingriffs Klima/ Luft  
Im Rahmen der Eingriffsbewertung und Kompensationsermittlung liegt der Regelfall vor. 
Nicht vermeidbare Beeinträchtigungen werden im Zuge der Kompensation der allgemeinen 
Lebensraumfunktion abgedeckt. 
 
 
Zusammenfassung Auswirkungen Klima/ Luft 
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima/Luft ergeben sich durch die Zunahme von Luft-
schadstoffen und den Verlust klimarelevanter Vegetation. Eine Beanspruchung oder Beein-
trächtigung von WuFbesB ist auszuschließen. Nichtvermeidbare Beeinträchtigungen werden 
im Zuge der Kompensation der allgemeinen Lebensraumfunktionen abgedeckt.  
 
 
 
5.6 Landschaftsbild / landschaftsbezogene Erholung  
5.6.1 Bestand  
 
Im Rahmen der Eingriffsregelung nach ELES wird bei der Bewertung des Landschaftsbildes 
und der landschaftsbezogenen Erholung auf ein formalisiertes Bewertungsverfahren verzich-
tet. Es erfolgt eine verbal-argumentative Beschreibung der differenzierten Landschaftsbild-
einheiten (LBE) als Teilräume gleicher Ausprägung (vgl. Abb. 19).  
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Die prägenden Bestandteile der Landschaft (Vegetation, Nutzungen, Morphologie, Gewäs-
ser) werden als Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung (WuFBesB) identifiziert 
und in einem Bestandstableau gekennzeichnet. Eine Fotodokumentation ergänzt die be-
schreibende Darstellung. 
 
Im Plangebiet wurden 4 Landschaftsbildeinheiten (LBE) mit unterschiedlichen Flächenantei-
len abgegrenzt und bewertet: 
 
• LBE 1: Waldflächen nördlich Horstmar (ca. 25 ha) 
• LBE 2: relativ strukturreiche Agrarlandschaft mit zwei Bachtälern und Bahnlinie östlich 

Horstmar (ca. 174 ha) 
• LBE 3: wertvolle bäuerliche Kulturlandschaft östlich Bahnlinie (ca. 28 ha) 
 
Gewerbe- und Siedlungsflächen (ca. 13 ha) wurden nicht in die Bewertung einbezogen. 
 

 

Abb. 19: Landschaftsbild – ästhetische Raumeinheiten (LBE) 
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Landschaftsbildeinheit 1: Waldflächen nördlich Horstmar 

Charakteristik der Landschaftsbildeinheit (ca. 25 ha) 

Die LBE wird in erster Linie durch Waldflächen unterschiedlichen Alters charakterisiert. Unter diesen sind beson-
ders die alten (ta 11) Eichen und Buchenwaldflächen auf Kalkstandorten zu nennen. Angrenzend befinden sich 
kleinteilige Fettwiesen und Ackerflächen. Einzelne Gräben regeln die Entwässerung. An der östlichen Seite der 
LBE liegen zwei kleine Nadelholzparzellen.  

Kriterien Bestandteile der Landschaft 
prägende Bestandteile der Landschaft (WuFbesB) sind durch Fettdruck hervorgehoben 

Gliederungsprinzipien Anordnungs-
muster punktuell linear flächig rahmenbildend 

ohne spezifi-
sches Anord-
nungsmuster 

Einzelbäume, Bild-
stock 

 geneigtes Relief, 
Hanglage nach 
Osten bzw. Südos-
ten  

 

Reihe / Staffel     

Gruppe /  
Verband 

 Verband von Hecken, 
Baumreihen entlang von 
Wirtschaftswegen und Stra-
ßen  

  

mosaikartig   Grünlandflächen  

großflächig   teils alte Waldstü-
cke auf Kalk und 
Ackerflächen 

 

Sichtbezie-
hungen / 
Raumgröße 

Aufgrund der flächig vorhandenen Gehölzstrukturen beschränken sich die Sichtbeziehungen 
innerhalb der LBE auf die nächstgelegenen Gehölzstrukturen („Kulissenwirkung“). Aufgrund der 
Topografie sind in Richtung Norden und Osten abseits der Waldflächen weite Sichten möglich. 
Innerhalb der LBE ist der Raumeindruck eingegrenzt. 

Kulturhistori-
sche Land-
schaftsent-
wicklung 

Die aktuellen Waldbestände haben in ihrer Flächenausdehnung eine ausgesprochen hohe 
Übereinstimmung mit den Waldbeständen der historischen Karten aus der Mitte des 19ten Jh.  
 

Zugänglich-
keit, Erholung-
sinfrastruktur, 
Erholungsqua-
lität 

An der Ecke L 580/Koppelstrtaße befindet sich ein kleiner Bildstock, der unter Denkmalschutz 
steht.  
Es besteht eine recht gute Zugänglichkeit über ein mäßig dichtes Wirtschaftswegenetz und 
einen die L 580 begleitenden Rad- und Gehweg. Vereinzelt gibt es Stichwege. 
 
Am Südrand bei Hof "Voss" quert und tangiert der regionale Hauptwanderweg x11 die LBE 
(LANDESVERMESSUNGSAMT NRW 2005). Sonst Naherholungsraum von lokaler Bedeutung. 
 
Durch die Waldflächen führen keine Wanderwege, vielmehr werden sie nur tangiert, so dass sie 
vor allem als Kulisse erlebbar sind.  

Planerische 
Vorgaben 

- keine Angabe aus Landschaftsplan – 
 
Im Nordwesten reicht ein kleiner Teil des NSG und FFH-Gebietes "Herrenholz und Schöp-
pinger Berg" in die LBE 

Vorbelastung Die stark befahrene L 580 bildet in diesem Raum visuell und durch ihren Lärm eine Vorbelas-
tung.  
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Abb. 20: Radweg am der L 580 in Richtung Osten (Foto: K. Brockmeyer) 
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Landschaftsbildeinheit 2: relativ strukturreiche Agrarlandschaft mit zwei Bachtälern 
und Bahnlinie östlich Horstmar 

Charakteristik der Landschaft (ca. 174 ha) 

Die LBE wird durch zusammenhängende, intensiv genutzte Agrarflächen (Grünland, Acker) und lineare Gehölz-
strukturen entlang von Wegen, Gräben und Fließgewässern geprägt. Der Wirloksbach und zwei namenlose 
Bäche (an der Kläranlage und am östlichen Rand des Untersuchungsraumes) durchziehen und tangieren als 
teilweise ausgebaute und naturnahe Gewässer die LBE. Grünland und Weiden findet man fast ausschließlich in 
den Bachtälern und an Höfen. Saumstreifen und Hecken liegen häufig an Wegen und Gräben. Eine Bahnlinie 
und die L 579 durchschneiden in Dammlage die Landschaftsbildeinheit und verhindern weite Blickbeziehungen. 
Die im Westen angrenzende Ortslage Horstmar besitzt in weiten Teilen einen gut ausgeprägten Ortsrand. 

Kriterien Bestandteile der Landschaft 
prägende Bestandteile der Landschaft (WuFbesB) sind durch Fettdruck hervorgehoben 

Gliederungsprinzipien Anordnungsmus-
ter punktuell linear flächig rahmenbildend 

ohne spezifisches 
Anordnungsmuster 

Hofanlagen Wirloksbach im Wes-
ten mit begleitenden 
Brachen und Ge-
hölzstreifen; namen-
loser Bach mit be-
gleitendem Grünland 
und Brachen im Be-
reich der Kläranlage; 
weitere begradigte 
Gräben und teils na-
turnaher Bach am 
Ostrand  

schwach geneigtes 
Relief; im Süden; im 
Osten der LBE sind 
die Talräume als 
feingliedernde Relief-
elemente hervorzu-
heben. 

Ortsrand Horstmar im 
Westen 

Reihe / Staffel - Baumreihen auf Bö-
schung L 579, Baum-
reihen nördl. Sport-
platz,  

- Gehölze entlang der 
ehemaligen Bahn-
trasse  

Gruppe /  
Verband 

- Gehölze entlang ehe-
maliger Bahnlinie im 
Verband mit direkt 
angrenzenden He-
cken, Feldgehölzen 
und Brachen 

- - 

mosaikartig Streuobstwiesen 
im Umfeld von 
Hofanlagen 

Hecken und Säume 
entlang des Wirt-
schaftswegenetzes 

- - 

großflächig - - Intensiv genutzte 
Agrarlandschaft 
(Grünland, Acker) im 
Süden teils mit gro-
ßen Schlägen 

- 

Sichtbeziehungen 
/ Raumgröße 

Aufgrund des Verbundes von Gehölzstrukturen entlang von Wegen, Gewässern und Flur-
stücksgrenzen beschränken sich Sichtbezüge auf die nächstgelegenen Gehölzstrukturen 
(„Kulissenwirkung“). Die großen Schläge der Ackerflächen ermöglichen weite Raumein-
drücke. Die Kirchturmspitze des historischen Teils von Horstmar dient als visueller Be-
zugspunkt. Der Blick vom nördlichen Ende der LBE 1 reicht bis zum Kirchturm des histori-
schen Horstmar und darüber hinaus (anschließende Geländeerhebungen – "Darfelder 
Hügel"). 

Kulturhistorische 
Landschaftsent-
wicklung 

Der Verlauf der heutigen L 580 sowie des "Borghorster Weg" und der "Fritz-Schulte-
Straße" spiegeln die alten Wegeverbindungen aus den historischen Karten wieder und 
sind daher als Kulturzeugnisse alter Wegetrassen anzusprechen.  
Es handelt sich um eine alte bäuerliche Kulturlandschaft, die durch die intensive Bewirt-
schaftung, die begradigten Gewässer und rückgängiger Grünlandnutzung Veränderungen 
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Landschaftsbildeinheit 2: relativ strukturreiche Agrarlandschaft mit zwei Bachtälern 
und Bahnlinie östlich Horstmar 

unterworfen ist. 

Zugänglichkeit, 
Erholungsinfra-
struktur, Erho-
lungsqualität 

Im Norden der LBE bei Hof "Voss" quert und tangiert der regionale Hauptwanderweg x11 
die LBE (LANDESVERMESSUNGSAMT NRW 2005). Im Bereich des "Borghorster Weg" quert 
die regionale 100 Schlösser Route (960 km) die LBE (MBV 2010). Mitte Oktober 2011 ist 
das Teilstück Burgsteinfurt – Horstmar des Münsterlandradweges "RadBahn Münster-
land" auf der ehemaligen Bahntrasse eingeweiht worden (MÜNSTERSCHE ZEITUNG 2012). 
Dieser Radweg verläuft von Rheine nach Coesfeld auf der ehemaligen Bahntrasse.  
 
Sonst Naherholungsraum von lokaler Bedeutung. Es besteht sehr gute Zugänglichkeit 
über ein dichtes Wirtschaftswegenetz. 

Planerische Vor-
gaben 

- keine Angabe aus Landschaftsplan – 
 
Naturdenkmal (Findling) im Norden der LBE  

Vorbelastungen Die relativ stark befahrenen Straße L 580 (intensiv eingegrünt) und L 579 stellen Störgrö-
ßen dar. Ebenfalls führt die Dammlage der L 579 und der ehemaligen Bahnstrecke zu 
einer Zerschneidung des Raumes hinsichtlich der Blickbeziehungen. Der gehölzbestande-
ne Bahndamm (stillgelegte Bahnlinie Coesfeld-Rheine) führt zu einer deutlichen Gliede-
rung und Kammerung der visuell wahrnehmbaren Landschaft im Osten von Horstmar. 
Statt visueller Weitsichten in die sanft nach Osten abfallende Landschaft (Richtung Stein-
furter AA) ergeben sich in diesem Bereich überwiegend Sichtbeziehungen auf die kulis-
senbildende Leitstruktur des gehölzbestandenen Bahndammes. 
Weiterhin treten in Teilbereich des Landschaftsraumes die vorhandenen Windkraftanlagen 
im Westen von Horstmar (Schöppinger Berg) visuell störend in Erscheinung. 

 

  
Abb. 21: Umgestalteter Wirloksbach – Blick 

nach Osten (Foto: K. Brockmeyer) 
Abb. 22: Eingeschränkte Blickbeziehungen 

durch Dammlage der L 579 (Foto: K. 
Brockmeyer) 

  
Abb. 23: Eingeschränkte Blickbeziehungen 

durch Bahntrasse (Foto: K. Brock-
meyer) 

Abb. 24: Weite Sicht von Hof "Voss" – Kirche, 
Darfelder Hügel (Foto: K. Brockmey-
er) 
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Abb. 25: Blick von Norden zum namenlosen 

Bach an Kläranlage (Foto: K. Brock-
meyer) 

Abb. 26: Blick in Richtung Osten zu Hof 
"Brockmann" (Foto: K. Brockmeyer) 

 
 

Landschaftsbildeinheit 3: wertvolle bäuerliche Kulturlandschaft östlich Bahnlinie 

Charakteristik der Landschaft (ca. 28 ha) 

Östlich der Bahnlinie liegen die beiden Hofanlagen "Brockmann" und "Albering" mit angrenzenden Streuobst-
weiden, Viehweiden, Teichen, Baumreihen und Hecken. Besonders hervorzuheben ist die Weide am "Borg-
horster Weg" mit dem darauf befindlichen Alteichen (ND). Im Norden und Süden der LBE befinden sich teils 
eingerahmt von Hecken und Gräben einige Ackerschläge. 

Kriterien Bestandteile der Landschaft 
prägende Bestandteile der Landschaft (WuFbesB) sind durch Fettdruck hervorgehoben 

Gliederungsprinzipien Anordnungsmus-
ter* punktuell linear flächig rahmenbildend 

ohne spezifisches 
Anordnungsmuster 

Hofanlagen - flachwelliges Relief 
mit sanft nach Osten 
bzw. Südosten abfal-
lenden Hanglagen 

- 

Reihe / Staffel - Baumreihe "Borg-
horster Weg" 

- - 

Gruppe /  
Verband 

- - - lückiger Verband von 
Hecken, Baumreihen 
entlang von Nut-
zungsgrenzen 

mosaikartig - - Streuobstweiden 
und Viehweiden im 
Umfeld der Höfe 

- 

großflächig - - Intensiv genutzte  
Ackerflächen teils mit 
großen Schlägen 

- 

Sichtbeziehungen 
/ Raumgröße 

Aufgrund des lockeren Verbundes von Gehölzstrukturen entlang von Wegen, Gewässern 
und Flurstücksgrenzen sowie mosaikartig verstreuten Streuobstweiden und Viehweiden 
mit Gehölzbestand beschränken sich Sichtbezüge meist auf die nächstgelegenen Gehölz-
strukturen („Kulissenwirkung“).  
Die größeren Schläge der Ackerflächen ermöglichen weitere Raumeindrücke. 

Kulturhistorische 
Landschaftsent-
wicklung 

Die Hoflagen "Albering" und "Brockmann" sind mit ihren angrenzenden Vieh- und 
Streuobstweiden bereits auf den historischen Karten vermerkt. Ein leichter Rückgang der 
Grünlandflächen im Vergleich zur historischen Situation ist erkennbar.   
Nach Mitteilung des Westfälischen Museums für Archäologie /Amt für Bodendenk-
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Landschaftsbildeinheit 3: wertvolle bäuerliche Kulturlandschaft östlich Bahnlinie 

malpflege befindet sich im Untersuchungsgebiet ein steinzeitlicher Fundplatz und zwar 
östlich der aufgegebenen Bahntrasse, nördlich des "Borghorster Weges". 

Zugänglichkeit, 
Erholungsinfra-
struktur, Erho-
lungsqualität 

Im Bereich des "Borghorster Weg" quert die regionale 100 Schlösser Route (960 km) die 
LBE (MBV 2010).  
Ansonsten Naherholungsraum von lokaler Bedeutung. Es besteht gute Zugänglichkeit 
über das Wirtschaftswegenetz, teils über Stichwege. 

Planerische Vor-
gaben 

- keine Angabe aus Landschaftsplan – 
 
Naturdenkmal: 19 Eichen mit Stammumfängen zwischen 2,2 m und 4,6 m am "Borg-
horster Weg", südlich Brockmann 

Vorbelastungen Der durch Gewächshäuser im Südwesten geprägte Bereich passt nicht zu dem kulturhisto-
rischen übrigem Bereich.   

 

 

Abb. 27: Blick auf das ND – Alteichenbestand auf einer Viehweide (Foto: K. Brockmeyer) 
 

 

Abb. 28: Kleinparzellierte Kulturlandschaft mit Gehölzkulissen (Foto: K. Brockmeyer) 
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Abb. 29: Kleinparzellierte Kulturlandschaft mit Gehölzkulissen, Streuobstweiden, Säumen und He-
cken (Foto: K. Brockmeyer) 

 
Zusammenfassung Bestand Landschaftsbild / freiraumbezogene Erholung 
Der Untersuchungsraum gliedert sich in drei Landschaftsbildeinheiten (LBE) mit unterschied-
lichem Strukturreichtum als Ausprägung einer mehr oder weniger intensiven Agrarlandschaft. 
Hervorzuheben ist die kulturhistorisch wertvolle Gesamtanlage von Hofstätten mit angren-
zenden Nutzungen östlich der Bahnlinie (LBE 3), die beiden Talräume mit Fließgewässern 
und angrenzenden Strukturen (LBE 2) sowie die im Norden liegenden Waldbereiche mit inte-
ressantem Relief und Sichtbeziehungen in die umliegenden LBE (LBE 1). Sichtbezüge sind 
aufgrund der Kammerung der Feldflur oft eingeschränkt. Fließgewässer sind wegen ihres 
starken Ausbaugrades in vielen Teilen kaum erlebbar. Verschiedene regionale Radwege und 
ein Wanderweg queren das Plangebiet. Die randlichen Wohngebiete (LBE 1 und 2) profitie-
ren vom Naturerlebnis attraktiver Freiräume. Landschaftliche Störwirkungen gehen von den 
Hauptverkehrsstraßen, insbesondere durch die separierende L 579 in Dammlage, und die in 
Teilbereich des Landschaftsraumes vorhandenen Windkraftanlagen (Schöppinger Berg) aus. 
 
 
5.6.2 Auswirkungen Landschaftsbild / landschaftsbezogene Erholung  
 
Ermitteln der Konflikte 
Die geplante Trasse der L 580 verläuft auf gesamter Strecke durch den landwirtschaftlich 
genutzten Freiraum östlich von Horstmar und trennt diesen von der ehemaligen Bahntrasse 
mit Radweg. Der zweispurige Querschnitt ist als RQ 10,5 vorgesehen. Der Straßenkörper 
wird überwiegend in Troglage, in Abschnitten in Gleich- oder Dammlage geführt, das unter-
geordnete Straßennetz wird mit Brückenbauwerken (Lichte Höhe 4,70 m) überführt bzw. 
gekreuzt und planfrei angebunden. Aktive Lärmschutzmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
Das Gesamtbauwerk (Fahrbahn, Bankette, Böschungen, Mulden) erreicht somit ca. 26 – 
30 m, in Ausnahmen bis 37 m Gesamtbreite. Gewässer werden mit ausreichenden Durch-
lässen überbrückt, die eine lichte Höhe von 1,5 m besitzen.  
 
Aus diesen vorhabensbezogenen Merkmalen leiten sich folgende grundsätzliche Konflikte für 
das Landschaftsbild und die landschaftsbezogene Erholung des Planungsraumes ab: 
 
• Verluste von Erlebnissubstanz durch Überbauung  
• Straße in Teilen in Dammlage  
• Technisierung des Landschaftsbildes 
• Verlust prägender Gehölze und morphologischer Elemente  
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• Unterbrechung von Sichtbeziehungen 
• Unterbrechung von Wegefunktionen 
• Verlärmung Freiraum ohne aktiven Lärmschutz. 

ie tatsächlichen Auswirkungen der L 580 und die damit einhergehenden konkreten Beein-

aßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen Landschaftsbild / landschafts-

t der Aufstellung des Bauentwurfes wurden bereits zahlreiche land-

 Reduzierung von Waldverlust und Waldanschnitt auf ein Mindestmaß 

r bestehenden Bahntrasse in Dammlage (beste-

hend der Geländemorphologie 

arüber hinaus sind temporäre Schutzmaßnahmen für erholungsrelevante Vegetationsflä-

ewerten des Eingriffs 
ächtigungen resultiert aus dem Verlust des visuellen und akusti-

ierbei werden die Kriterien Naturnähe, Vielfalt, Eigenart, Ruhe und Geruchsarmut unter 

er Eingriff ist in seinen Auswirkungen umso erheblicher, je stärker die Eingriffsintensität und 

ür die LBE 2 besteht demnach ein hohes Anspruchsniveau an Art und Umfang geeigneter 

emgegenüber resultieren für die LBE 1 und 3 aufgrund der relativ geringen Beeinträchti-

aßnahmen zur Kompensation Landschaftsbild/ freiraumbezogene Erholung 

 
D
trächtigungen des Landschaftsbildes werden für jede Landschaftsbildeinheit (LBE) gesondert 
ermittelt und in Anlage 3 („Vergleichende Gegenüberstellung Landschaftsbild/ landschafts-
gebundene Erholung“) tabellarisch dargestellt. 
 
 
M
bezogene Erholung 
Im Zusammenhang mi
schaftsbildspezifische Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen berücksichtigt: 
 
•
• Überwiegender Verlauf in Troglage 
• In großen Teilen paralleler Verlauf zu

hende Zäsur) mit ihren vorhandenen Gehölzstrukturen 
• Längstausrichtung der Regenrückhaltebecken entsprec
 
D
chen während der Bauzeit vorzusehen.  
 
 
B
Die Intensität der Beeintr
schen Eigenwertes in einer Landschaftsbildeinheit durch das Bauvorhaben.  
 
H
dem Aspekt des Hinzutretens des neuen Elementes „Landesstraße im Freiraum“ nach Grö-
ße/ Massierung des Baukörpers, Formgebung, Oberflächenbeschaffenheit, Lage im Raum 
und Lärmemissionen bewertet. 
 
D
je höher der ästhetische Eigenwert (Empfindlichkeit) der Landschaft in der jeweiligen LBE ist. 
Diese Erheblichkeit wird in verbal-argumentativer Form ermittelt.  
 
F
Gestaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen, um die Eingriffe in das Landschaftsbild aus-
zugleichen oder anderweitig zu kompensieren. Die Eingriffe in die betreffende LBE werden 
hierbei als so schwerwiegend erachtet, dass eine landschaftsgerechte Neugestaltung des 
Landschaftsraumes erforderlich ist.  
 
D
gung keine hervorgehobenen Kompensationsverpflichtungen, die über die Gestaltung der 
Straßenseitenflächen hinausgehen. 
 
 
M
Die Böschungsflächen des Straßenbauwerks und seiner Nebenanlagen sind in großen Tei-
len mit standortgerechten dichten Gehölzpflanzungen zu versehen, um das technische Bau-
werk in den Freiraum einzubinden. Die Gestaltung als „grünes Band“ in der Landschaft be-
wirkt einerseits zwar ebenfalls in weiten Teilen eine Zerschneidung bisher zusammenhän-
gender Sichträume, greift jedoch den kulissenartigen Parklandschaftscharakter des Natur-
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raumes auf und führt damit zu einer landschaftsgerechten Wiederherstellung bzw. Neuges-
taltung der Landschaftsbildeinheiten.  
 
Dort, wo besondere Kompensationsverpflichtungen bestehen, kommen neben der Bö-

 Entwicklung von naturnahen Laubwaldflächen 
zstrukturen (z.B. Hecken, Baumreihen) 

ng von Wegeverbindungen 

lle gestalterischen und kompensatorischen Maßnahmen für das Landschaftsbild sind mehr-

dditive Ausgleichsverpflichtungen bestehen für das Landschaftsbild und für die freiraumbe-

schungsbepflanzung im Umfeld der Trasse folgende gestalterische oder funktionale Aus-
gleichsmaßnahmen zur Anwendung: 
 
•
• Anlage von gliedernden und belebenden Gehöl
• Entwicklung von Waldmänteln und Waldrändern 
• Anlage von Streuobstwiesen  
• Erhaltung bzw. Wiederherstellu
• Rekultivierung versiegelter Flächen. 
 
A
funktional (Begleitgrün/ Naturhaushalt/ Artenschutz) und damit komplementär umzusetzen. 
Hierbei sind die Maßnahmen vorrangig in der betroffenen LBE zu realisieren, nachrangig in 
benachbarten oder ähnlich ausgestatteten LBE (s. ELES- Arbeitshilfen, 2010). 
 
A
zogene Erholung nicht.  
 
 
Zusammenfassung Auswirkungen Landschaftsbild/ freiraumbezogene Erholung 
Die Trasse der L 580 führt zu erheblichen visuellen und akustischen Beeinträchtigungen des 
Freiraumes östlich von Horstmar. Die LBE 2 ist hiervon in besonderem Maße betroffen, da 
diese wichtige Erholungs- und Wohnumfeldfunktionen aufweist. Die Trog- und Dammlage 
ermöglicht eine weitgehende Einbindung des Bauwerks in die Landschaft auf Flächen des 
Straßenbaulastträgers. Der zusätzlichen Verlärmung des Freiraumes steht die Entlastung 
innerorts entlang der alten L 580 gegenüber. Aktive Lärmschutzmaßnahmen sind nicht vor-
gesehen. Die relevanten Wegefunktionen bleiben erhalten. Die verbal-argumentativ abgelei-
teten Kompensationsmaßnahmen für das Landschaftsbildsbild sind mehrfunktional (Begleit-
grün/ Naturhaushalt/ Artenschutz) umzusetzen.  
 
 
 
5.7 Artenschutz 

s ist vorgesehen, in Abhängigkeit vom geplanten Zeitpunkt der Baumaßnahme, zu einem 

gige Prüfung erfolgt nach den Maßstäben des  

orgabe des LANUV NRW grundsätzlich folgende „planungsrelevante“ Ar-

 die Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie (FFH-RL) 
ogelschutzrichtlinie (VS-RL). 

 
E
späteren Zeitpunkt die faunistischen Kartierungen zu aktualisieren und darauf aufbauend 
eine Artenschutzprüfung zu erstellen. Diese Ergebnisse werden anschließend in einer Über-
arbeitung dieses LBP´s einfließen. Die hier dargestellte überschlägige Konfliktermittlung 
dient zur ersten Abschätzung des Maßnahmenanspruchs. Eine differenzierte Konfliktanalyse 
erfolgt im eigenständigen Artenschutzbeitrag. In der nachfolgenden Tabelle 14 sind die rele-
vanten Sachverhalte zusammenfassend und der Maßnahmenanspruch hinsichtlich Vermei-
dung, Minimiermierung und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (sogen. CEF-Maßnahmen) 
artbezogen dargestellt. 
Die hier dargestellte überschlä
§ 44 BNatSchG.  
Es werden nach V
ten berücksichtigt: 
 
•
• die europäischen Vogelarten gemäß Definition der V
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Die Berücksichtigung der sonstigen „besonders geschützten Arten“ gemäß BArtSchVO und 

.7.1 Vorkommen planungsrelevanter Arten 

 Untersuchungsgebiet wurden folgende 23 planungsrelevante Arten sowie 48 weitere zu 

 5 Fledermausarten (Breitflügelfledermaus, Großer Abendsegler, Rauhautledermaus, 

 14 Brutvogelarten (Baumpieper, Feldlerche, Kiebitz, Kuckuck, Mäusebussard, Mehl-
 

 1 Reptilienart (Zauneidechse) 

inen Überblick auf die Fundpunkte gibt Karte 2 (Anhang 6). 

.7.2 Darstellung und Bewertung der Störungs- und Schädigungstatbestände 

ie betroffenen Arten und faunistischen Funktionsbereiche sind in der Karte 3 dargestellt. 

 100 % und 

alität bei einem Neuntöterbrutpaar um 100 % und bei 

tqualität bei einem Nachtigallbrutpaar um 20 % 
er Tabelle 

ie sonstigen artenschutzrelevanten bzw. faunistischen Beeinträchtigungsrisiken (vgl. Tabel-

ung einer Verbundachse bzw. einer Leitstruktur für Fledermäuse, Tangie-
 

use im Be-

kommen von Erdkröte, Grasfrosch, 

 Wir-

EG-VO Nr. 338/97 erfolgt in der Eingriffsregelung des LBP (s. Kap. 5.2). 
 
 
5
 
Im
berücksichtigende Arten (Brutvögel) durch eigene systematische Untersuchungen nachge-
wiesen: 
 
•

Wasserfledermaus, Zwergfledermaus) 
 
•

schwalbe, Nachtigall, Neuntöter, Rauchschwalbe, Schleiereule, Steinkauz, Turmfalke,
Waldkauz, Wiesenpieper), 3 Nahrungsgäste (Eisvogel, Graureiher, Wespenbussard) und 
48 weitere allgemein verbreitete Vogelarten 

 
•
 
E
 
 
5
 
D
Folgende Konfliktbereiche erfordern die Umsetzung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnah-
men (Schaffung von Ersatzlebensräumen); bei diesen Konflikten wird die Fortpflanzungsstät-
te bzw. der nachgewiesen Brutplatz der jeweiligen Art entwertet oder beeinträchtigt: 

• KFA1: Minderung der Habitatqualität von drei Kiebitzbrutpaaren um 25 % 
• KFA2: Abnahme der Habitatqualität bei einem Wiesenpieperbrutpaar um

bei einem weiteren um 20 % 
• KFA3: Abnahme der Habitatqu

einem weiteren um 20 % 
• KFA4: Abnahme der Habita

Einzelheiten der Konfliktanalyse und Herleitung des Maßnahmenanspruchs sind d
14 zu entnehmen.  
 
D
le 14 und Darstellung in Karte 3) sind durch Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen regel-
bar. Dabei handelt es sich vor allem um Kollisionsrisiken und Unterbrechungen von Funkti-
onsbeziehungen: 

• Zerschneid
rung eines Fledermausnahrungshabitates sowie Zerschneidung des Aktionsraumes
eines Mäusebussards im Umfeld eines Horstbaumes im Norden des UG. 

• Zerschneidung einer Verbundachse bzw. einer Leitstruktur für Fledermä
reich des namenlosen Baches an der Kläranlage. 

• Isolierung eines Amphibienlaichgewässers mit Vor
Teichmolch, Bergmolch (keine planungsrelevante Arten) durch Zerschneidung. 

• Zerschneidung einer Verbundachse bzw. einer Leitstruktur für Fledermäuse am
loksbach. 
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5.7.3 Kurzbeschreibung der vorgesehenen Maßnahmen 
 
Um Zerstörungen genutzter Reproduktionsstätten und damit verbundene mögliche Individuenverluste zu vermeiden ist zum Schutz aller heimi-
schen Brutvögel die Baufeldfreimachung außerhalb der Reproduktionszeit der Vögel durchzuführen. Die Arbeiten können daher nur im Zeitfens-
ter von Anfang Oktober bis Ende Februar durchgeführt werden.  
 

Tabelle 14: Konfliktanalyse und Maßnahmenanspruch bei planungsrelevanten Arten 
 
Art Konflikt/ Betroffenheit (Kon-

fliktintensität) 
Lebensraumansprüche der Ar-
ten (Flächengröße) 

Maßnahmenanspruch 

Zwerg-
fleder-
maus 

Kollisionsgefahr, Zerschnei-
dung Flugkorridor (mittel – 
gering) 

strukturreiche Landschaft, struk-
turgebundener Flug, Gebäude-
quartiere 

Vermeidungsmaßnahme: Abpflanzung der Straße an zerschnittenen 
Leitstrukturen (gemäß FGSV (2008) muss die dichte Pflanzung 4 m 
Höhe über Fahrbahn besitzen) 
CEF-Maßnahmen: dann nicht erforderlich 

Breitflü-
gelfle-
dermaus 

Kollisionsgefahr bei der Jagd 
(gering) 

Gebäudequartiere, Jagdgebiete: 
Gehölzränder, Waldränder, Ge-
wässer, Grünland, Flug nicht struk-
turgebunden 

Vermeidungsmaßnahme: im Norden genügend Abstand des Waldran-
des/Saum (Jagdbereich) von der Straße einhalten (gemäß FGSV 
(2008) 5 – 10 m) 
CEF-Maßnahmen: dann nicht erforderlich 

Rauhaut-
fleder-
maus 

Kollisionsgefahr bei der Jagd 
(gering) 

Höhlenbäume, Waldflächen, 
Überwiegend strukturgebundener 
Flug 

Vermeidungsmaßnahme: Abpflanzung der Straße an zerschnittenen 
Leitstrukturen; im Norden genügend Abstand des Waldrandes/Saum 
(Jagdbereich) von der Straße (gemäß FGSV (2008) 5 – 10)  
CEF-Maßnahmen: dann nicht erforderlich 

Großer 
Abend-
segler 

Trasse rückt im Norden an 
Quartier heran (gering) 

Höhlenbäume, insektenreiche 
Landschaft, Waldgebiete, Offen-
land, Wasserflächen, Flug nicht 
strukturgebunden 

Vermeidungsmaßnahme: Erhalt der straßenbegleitenden Gehölze an 
der bestehenden L 580 im Norden; im Norden genügend Abstand des 
Waldrandes/Saum (Jagdbereich) von der Straße (gemäß FGSV 2008 
5 – 10); dichte Abpflanzungen der angeschnittenen Waldbereiche im 
Norden zur Minimierung der Effekte und zur Verbesserung des Wald-
bestandsklimas. 
CEF-Maßnahmen: dann nicht erforderlich 

Wasser-
fleder-
maus 

Kollisionsgefahr bei der Jagd 
 

strukturreiche Landschaft als 
Jagdgebiet mit offenen Wasserflä-
chen 

Vermeidungsmaßnahme: Abpflanzung der Straße an zerschnittenen 
Leitstrukturen (namenloser Bach / Teich / Gewässer bei Kläranlage) 
CEF-Maßnahmen: dann nicht erforderlich 

Kiebitz Zerschneidung/ Beeinträchti-
gung des Bruthabitates; Tras-
se rückt bei 3 BP auf unter 

extensives Feuchtgrünland  
(1,5 – 5 ha je Brutpaar) 

CEF-Maßnahmen: Schaffung von offenen extensiv genutzten Grünland-
flächen mit zwei Blänken durch Neuanlage im unbeeinträchtigten Frei-
raum östlich der Trasse 
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Art Konflikt/ Betroffenheit (Kon-
fliktintensität) 

Lebensraumansprüche der Ar-
ten (Flächengröße) 

Maßnahmenanspruch 

200 m heran (120/170/120 m) 
(hoch) 

 

Mäuse-
bussard 

Trasse rückt im Norden an 
Horst heran (gering)  

offene Landschaften, Horst in 
Waldrandnähe (Reviergröße 1,5 – 
4 km²) 

Vermeidungsmaßnahme: Abpflanzung an der Straße im Umfeld des 
Horstes, Unterpflanzung angeschnittener Waldränder 
CEF-Maßnahmen: dann nicht erforderlich 

Wiesen-
pieper 

Zerschneidung/Verkleinerung 
des Bruthabitates. 1 BP im 
direkten Anlagenbereich ein 
weiteres 26 m entfernt. Verlust 
von 7500 m² Nahrungshabitat 
(hoch) 

Baum und Straucharme Flächen. 
Krautschicht deckungsreich für 
Nest. Feuchtwiesen Gräben aber 
auch Heiden und Kahlschläge 
(0,2-2 ha je Brutpaar) 

CEF-Maßnahmen: Schaffung von offenen, feuchten, extensiv genutzten 
Grünlandflächen durch Neuanlage im unbeeinträchtigten Freiraum öst-
lich der Trasse 
 

Neuntö-
ter 

Zerschneidung/ Verkleinerung 
des Bruthabitates. 1 BP im 
direkten Anlagenbereich ein 
weiteres 43 m entfernt. Verlust 
von 7500 m² Nahrungshabitat 
(hoch) 
 

Gebüschreiches Grünland, Insek-
tenreiche Areale, Säume, Zäune 
als Sitzwarten ( 1-6 ha je Brutpaar) 

CEF-Maßnahmen: Anlage von strukturreichen und insektenreichen 
Säumen und Hecken in Verbindung mit Grünlandflächen und Sitzwarten 
(Weidezäune) 
 

Nachti-
gall 

Beeinträchtigung des Brut- und 
Nahrungshabitates. Trasse 
rückt auf unter 100 m an einen 
Brutplatz heran (71 m) (mittel) 

Unterholz, dichtes Gebüsch, Ge-
wässernähe aber auch Bahndäm-
me und Industriebrachen  
(0,2 -2 ha je Brutpaar) 

Vermeidungsmaßnahmen: dichte Abpflanzung zur Vermeidung von Irri-
tationen und Effekten durch den Straßenverkehr. 
CEF-Maßnahmen: Es verbleiben im Untersuchungsraum ausreichend 
Ausweichlebensräume; Aus Gründen der Prognosesicherheit wird emp-
fohlen die geplanten Maßnahmen für den Neuntöter (s.o) auch als zu-
sätzliches Lebensraumangebot für die Nachtigall zu gestalten (dichte 
Gehölze – unterholzreich sowie Säume) 

Stein-
kauz 

Zerschneidung des potentiel-
len Jagdhabitates, Kollisions-
gefahr bei der Jagd. Entfer-
nung der 3 BP zur Trasse 
280/150/140 m (mittel-hoch) 

Beweidetes Grünland, Obstwie-
sen, Kopfbäume  
(Jagdrevier 5-50 ha) 

Vermeidungsmaßnahmen: Abpflanzung der Straße zur Minimierung des 
Kollisionsrisikos im Zusammenhang mit einer Verbesserung der Jagd-
bedingungen auf der Brutplatzseite, so dass keine Trassenquerungen 
nötig sind (ggf. im Zusammenhang mit Maßnahmen für Kiebitz, Wie-
senpieper und Neuntöter) 

Schlei-
ereule 

Zerschneidung des potentiel-
len Jagdhabitates, Kollisions-
gefahr bei der Jagd. Entfer-
nung der 2 BP zur Trasse 
250/250 m (mittel-hoch) 

Exponierte Gebäude (Brutplatz) 
mit Grünland und linearen Struktu-
ren (30-100 ha je Brutpaar) 

Vermeidungsmaßnahmen: Abpflanzung der Straße zur Minimierung des 
Kollisionsrisikos im Zusammenhang mit einer Verbesserung der Jagd-
bedingungen auf der Brutplatzseite, so dass keine Trassenquerungen 
nötig sind (ggf. im Zusammenhang mit Maßnahmen für Steinkauz, s.o.) 
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Art Konflikt/ Betroffenheit (Kon-
fliktintensität) 

Lebensraumansprüche der Ar-
ten (Flächengröße) 

Maßnahmenanspruch 

Zauneid-
echse 

Kollision durch Aufwärmen auf 
der Asphaltdecke (mittel-hoch) 

Trocken warme Standorte, Mosaik 
aus vegetationsfreier Landschaft, 
Gehölzen und Stauden. vegetati-
onsfreier grabbarer Boden (100 m² 
je Revier) 

Vermeidungsmaßnahme: Asphaltdecke beschatten 
CEF-Maßnahme: dann nicht erforderlich 

 
Unter Berücksichtigung der möglichen Mehrfachfunktionen von CEF-Maßnahmen (z.B. Neuschaffung eines Brutplatzes für den Kiebitz und den 
Wiesenpieper und zugleich Nahrungsrevier für Steinkauz und/oder Schleiereule) ergibt sich insgesamt ein Mindestkompensationsanspruch an 
CEF-Maßnahmen auf externen Flächen in einer Größenordung von 4,5-7 ha 
 
 
5.7.4 Angaben zur artenschutzrechtlichen Ausnahmeprüfung 
 
Unter Berücksichtigung der Umsetzung der in Kap. 5.7.3 festgelegten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zum Auf-
fangen potentieller Funktionsverluste für alle vorkommenden Arten sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Insoweit treten die 
Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG nicht ein. Folglich bedarf es dem Grunde nach auch keiner Ausnahmeentscheidung gem. § 45 Abs. 7 
BNatSchG, Art. 16 Abs. 1 Buchst. c FFH-RL durch die Planfeststellungsbehörde. 
 
Eine artenschutzrechtliche Ausnahmeprüfung (Stufe 3) nach Planungsleitfaden Artenschutz (LANDESBETRIEB STRASSENBAU NRW 2011) kann 
daher entfallen.  
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5.8 Natura 2000-Gebiete  
 
Durch die vorliegende Baumaßnahme werden keine Natura 2000- Gebiete beeinträchtigt. 
Entsprechend der FFH-Vorprüfung ist für das Gebiet DE-3909-301 "Herrenholz und Schöp-
pinger Berg" keine FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich.  
 
 
 
5.9 Weitere Schutzgebiete (gemäß § 23 – 32 BNatSchG) 
 
Das Naturschutzgebiet (NSG) (§ 23 BNatSchG) „Herrenholz und Schöppinger Berge“ 
ragt im Nordwesten (Laubwald am nördlichen Ortsrand westlich der L 580) kleinflächig in den 
Untersuchungsraum. Da die Straße von diesem NSG abrückt und zudem noch in Troglage 
verläuft ist keine Beeinträchtigung von diesem Schutzgebiet durch die Planung ableitbar.  
 
Nationalparke (§ 24 BNatSchG), Biosphärenreservate (§ 25 BNatSchG), Landschafts-
schutzgebiete (§ 26 BNatSchG), Naturparke (§ 27 BNatSchG), Geschützte Landschafts-
bestandteile (§ 29 BNatSchG) und gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG) sind 
im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. 
 
Die Naturdenkmäler (§ 28 BNatSchG) Findling westlich Hof "Tiemann" und 19 Eichen mit 
Stammumfängen zwischen 2,2 m und 4,6 m am "Borghorster Weg", südlich Hof "Brock-
mann" werden durch die Planung nicht beeinträchtigt.  
 
Im Nordwesten befindet sich das FFH-Gebiet „Herrenholz und Schöppinger Berg“ (DE-3909-
301) (§ 31 – 32 BNatSchG), das bereits in Kapitel 5.8 behandelt wurde, mit dem Ergebnis, 
dass keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind.  
 
Die Waldflächen im nördlichen Untersuchungsgebiet sind nach der Waldfunktionskarte NRW 
(INFORMATION UND TECHNIK NORDRHEIN-WESTFALEN 2011a) als Waldflächen mit Wasser-
schutzfunktion (Stufe 2) ausgewiesen. Randbereiche einer Waldfläche werden durch die 
Planung beansprucht. Die diesbezügliche Funktionsfähigkeit der verbleibenden Restwaldflä-
chen bleibt erhalten. 
 
 
 
6. Landschaftspflegerische Maßnahmen  
6.1 Kompensationskonzept  
 
Vorrangiges Ziel ist gemäß § 4 Landschaftsgesetz NRW die Vermeidung und Minimierung 
erheblicher und/oder nachhaltiger Beeinträchtigungen. 
 
Soweit eine Vermeidung neuer erheblicher Beeinträchtigungen nicht möglich ist, werden 
Ausgleichsmaßnahmen, bei mangelnder Ausgleichbarkeit Ersatzmaßnahmen erforderlich.  
 
Analog zur Eingriffsermittlung sind für die Teilbereiche Naturhaushalt und Landschaftsbild/ 
freiraumbezogene Erholung jeweilis eigenständige Kompensationskonzepte zu entwickeln.  
 
Dabei kann ein Ausgleich für den Verlust von Lebensräumen generell dann als möglich er-
achtet werden, wenn 
 
• gleiche Funktionen und Werte geschaffen werden können, wie sie beeinträchtigt werden 

bzw. verloren gehen 
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• dies innerhalb des vom Eingriff betroffenen Raumes erfolgen kann (räumlich-funktionaler 
Zusammenhang zum Eingriffsbereich oder im Landschaftsraum) 

• die Funktions-/Wertidentität "zeitnah" erreicht werden kann. Hierbei wird ein Entwick-
lungszeitraum von bis zu 30 Jahren zugrunde gelegt. 

 
Für nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen werden Ersatzmaßnahmen vorgesehen. Im Ge-
gensatz zu Ausgleichsmaßnahmen ist der räumlich-funktionale Zusammenhang bei Ersatz-
maßnahmen weniger stark, wobei eine Gleichwertigkeit des Zustandes vor dem Eingriff und 
nach Beendigung der Ersatzmaßnahmen anzustreben ist. 
 
Gleichzeitig besteht die Forderung, dass die Maßnahmen dem naturschutzfachlichen Ziel-
system des jeweiligen Naturraumes dienen. So sollten z.B. bei der Auswahl von Maßnahmen 
auch Kriterien wie Biotopverbund und langfristige Stützung und Entwicklung von Biotopen 
berücksichtigt werden. Die Maßnahmen sind also in die Zielsetzungen übergeordneter Na-
turschutzplanungen zu integrieren. Da bisher keine Entwicklungsziele seitens der kommuna-
len Landschaftsplanung vorliegen, ist diesbezüglich auf die relevanten Aussagen des Regio-
nalplanes mit den zugehörigen Fachbeiträgen zurückzugreifen. (s. Kap. 4.1). 
 
Übergeordnete Leitlinie stellt auch die EU- WRRL zur Umsetzung gewässerökologischer 
Zielvorgaben („guter ökologischer Zustand“) für den Wirloksbach dar. 
 
Darüber hinaus sind die aus der Artenschutzsicht zum Bauvorhaben sowie den Vorgaben 
zur Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen besonderer faunistischer Funk-
tionsräume ergebenden Maßnahmenanforderungen zu berücksichtigen. Dies umfasst so-
wohl spezifische Ansprüche an Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, als auch Vor-
gaben zur Art, Lage und zeitlichen Umsetzung von Maßnahmen für die Kompensation von 
Beeinträchtigungen der "allgemeinen Lebensraumfunktion", die gleichzeitig der Vermeidung 
erheblicher Beeinträchtigungen wertbestimmender Arten dienen. 
 
Als wichtiges Kriterium zur Reduzierung des Flächenumfanges gilt das Prinzip der Multifunk-
tionalität von Maßnahmenflächen, die Beeinträchtigungen mehrerer Wert- und Funktions-
elemente des Naturhaushalts, des Landschaftsbildes und der freiraumbezogenen Erholung 
kompensieren können. Hierbei sind den Maßnahmenansprüchen für die Einzelfallkompensa-
tion (WuFBesB) allerdings enge Grenzen gesetzt. 
 
Hinsichtlich des Schutzgutes Boden sind vorrangig Entsiegelungsmaßnahmen als adäquater 
Ausgleich für Bodenverluste zu prüfen. Ein Bonus als Anreizkomponente gemäß LANUV- 
Modell ist nach aktueller Erlasslage des MWMTV hierfür nicht möglich.  
 
Für die Anrechenbarkeit der Maßnahmen gelten gemäß ELES- Arbeitshilfen folgende 
Grundsätze: 
 
Biotik (Lebensräume)     1:1- Ausgleich (Biotopwert) 
Abiotik (Boden, Wasser, Klima/ Luft)   1:1- Ausgleich (Fläche, incl. Entsiegelung) 
Landschaftsbild/Erholung     verbal-argumentativ  
 
Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben sowie der beeinträchtigten Funktionen, Maßnah-
menansprüche, räumlichen Restriktionen und Aufwertungsmöglichkeiten sind folgende Maß-
nahmenschwerpunkte und Suchräume zu definieren: 
 
• Trassenbereich und Umfeld: Umsetzung umfangreicher Maßnahmen zur Eingriffsver-

meidung und Schutz vorhandener wertvoller Vegetation und faunistischer Funktionsbe-
ziehungen. Landschaftsgerechte Einbindung der Trasse in die Landschaft, insbesondere 
durch trassennahe Gehölzpflanzungen, unter Berücksichtigung der Artenschutzvorga-
ben.  
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• Bäuerliche Kulturlandschaft östlich der Bahnlinie: Anlage und Ergänzung von glie-
dernden und belebenden Gehölzelementen, Anlage extensiver Offenlandbiotope zur Er-
höhung der agrarischen Strukturvielfalt (u. a. Säume und Sukzessionsstreifen) unter be-
sonderer Berücksichtigung der Artenschutzvorgaben.  

 
 
 
6.2 Maßnahmenübersicht 
6.2.1 Schutzmaßnahmen  
 
Die im Rahmen der Baudurchführung zu treffenden temporären Schutzmaßnahmen (S 1 –
und S 2) werden in Kap. 8 erläutert. Vegetationstechnische Maßnahmen zum Zwecke des 
Kollisionsschutzes für Schleiereule, Steinkauz und Fledermäuse werden im Kap. 6.2.6 dar-
gestellt. 
 
 
6.2.2 Vermeidungsmaßnahmen  
 
Im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung mit begleitenden faunistischen Un-
tersuchungen wurden folgende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen in Absprache 
mit dem Auftraggeber bei der Aufstellung des Bauvorentwurfes berücksichtigt: 
 
• Herabsetzung der faunistischen Trennwirkungen des Straßenbauwerkes durch Anlage 

von beidseitigen Bermen in den Kastendurchlässen und der Verkürzung/Unterteilung ein-
zelner Durchlässe 

• Errichtung einer Amphibienleiteinrichtung am namenlosen Bach (Bau-km 1+640). 
• Verlegung der Gewässermulde auf die Ostseite bei einer geplanten Wegeverbindung 

entlang der Bahntrasse, zur Stärkung der Verbundachse und zur Realisierung einer 
Baumreihe zur Beschattung der Straßenfläche (Vermeidung von Thermoregulation der 
Zauneidechse auf der Asphaltfläche) 

• Gewässerverlegung zwischen Bau-km 0+450 und 0+600 wird entgegen der aktuellen 
Darstellung im Entwurf um 5 m von der Böschungskante abgerückt (farblich wird diese 
Änderung in der Darstellung bereits berücksichtigt) 

• Vermeidung von erheblichen Veränderungen des Waldbestandsklimas wertvoller Wald-
bestände durch dichte Unterpflanzung angeschnittener Waldrandbereiche. 

 
Die weiteren Vermeidungsmaßnahmen (Maßnahmen V 2, V4, G/V 8 und G/V 9) sind auf die 
Belange des Artenschutzes gerichtet und werden in Kap.6.2.6 beschrieben und erläutert.  
 
 
Nicht vermeidbare Beeinträchtigungen 
Die o. g. Maßnahmen reduzieren bei sorgfältiger und rechtzeitiger Ausführung insbesondere 
die Eingriffsintensität hinsichtlich: 
 
• der Zerschneidungswirkungen auf Biotopverbund, faunistische Funktionsräume (Funkti-

onsverlust) 
• der Kollisionsgefährdung wildlebender Tierarten, insbesondere Säugetiere, Vögel und 

Amphibien (Verkehrstod, Verkehrsicherheit) 
• der ungestörten Standortbedingungen schutzwürdiger Biotope und Habitate (Wälder). 
 
Gleichzeitig wird der Kompensationsumfang für die nicht vermeidbaren oder minimierbaren 
Beeinträchtigungen (Flächenverluste, Entwertungen durch Randeffekte, Zerschneidungswir-
kungen) deutlich verringert. 
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Die auch nach Umsetzung der bauseitig veranlassten bzw. landschaftspflegerisch optimier-
ten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verbleibenden erheblichen Beeinträchti-
gungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild werden verursacht durch: 
 
• die Flächeninanspruchnahme und Zerschneidung wertvoller Landschaftsbestandteile 
• Habitate wertbestimmender Tierarten und faunistischer Funktionsräume (v.a. Wälder, 

Gehölze, Offenland, Grünland, Gewässer) 
• betriebsbedingte Einwirkungen (Lärm, Licht, Immissionen, Erschütterungen etc.) 
• den Verlust/Beeinträchtigung besonderer abiotischer Standortverhältnisse (schutzwürdi-

ge Böden, Grundwasserstandorte) 
• die Entwertung visuell und akustisch wertvoller Erlebnisbereiche. 
 
 
 
6.2.3 Gestaltungsmaßnahmen 
 
Die Gestaltungsmaßnahmen dienen der Einbindung des Bauwerks in die Landschaft sowie 
der Neugestaltung und Wiederherstellung des Landschaftsbildes hinsichtlich der allgemeinen 
Beeinträchtigungen („Regelfall“, s. Kap. 5.6). Darüberhinaus übernehmen sie mehrfunktiona-
le Kompensation für Konflikte durch Überbauung mit Böschungsflächen auf geringerwertigen 
Biotoptypen (< 4 WP, z.B. Acker) mit einem Gesamtanspruch von 34.340 m².  
Sofern der ökologische Wert des betroffenen Biotoptyps nicht größer ist, als der Wert des 
vorgesehenen Straßenbegleitgrüns sind diese Flächen in sich ausgeglichen („Regelung 
Straßenbegleitgrün“ gem. ELES- Arbeitshilfen). 
 
 
 
Gestaltung der Böschungen und angrenzenden Restflächen (Maßnahme G 1 - G11) 
Wo aufgrund zur Verfügung stehender Restflächen die Möglichkeit oder aus land-
schaftsästhetischen Gründen die Notwendigkeit besteht, werden im Hinblick auf eine ver-
besserte gestalterische Einbindung des Straßenbauwerks in das jeweilige Umfeld Bö-
schungsabflachungen, -ausrundungen oder -angleichungen vorgenommen  
 
Böschungsbereiche ohne besondere Schutzwirkung für planungsrelevante Tierarten (s. Kap. 
6.2.6, Maßnahme G/V 8 und G/V 9) werden wie folgt bepflanzt (Maßnahme G 1: 5.750 m²): 

 
• Geschlossene, flächige Gehölzpflanzungen auf breiteren Dammböschungen: Die Pflan-

zungen bestehen aus weitstehenden, baumartigen Gehölzen mit Unterholz und ausge-
prägten Säumen aus Sträuchern. Die Pflanzungen weisen durch die Berücksichtigung 
weiter Pflanzabstände (mind. 1,5 x 1,5 m auf Lücke gesetzt) eine lockere Struktur auf, 
um die Ansiedlung von Wildpflanzen zu begünstigen. Der Baumanteil an der Gesamt-
stückzahl der gepflanzten Gehölze beträgt ca. 10 %. Es werden ausschließlich heimische 
und standortgerechte Laubgehölze verwendet 

• Gehölzstreifen auf schmaleren Böschungen: Die Pflanzungen werden feldheckenartig 
strukturiert, d.h. sie bestehen überwiegend aus gruppenweise gepflanzten Sträuchern, in 
der Heister als spätere Überhälter integriert werden 

• Baumreihen: Auf sehr schmalen Böschungsabschnitten längs der Trasse erfolgt die 
Pflanzung von Baumreihen aus Laubbaumhochstämmen 

• An Böschungskegeln von Brückenbauwerken, Wegeüberführungen, Anschlussstellen 
und anderen markanten Punkten werden zur Betonung der Geländesituation und zur 
verbesserten gestalterischen Einbindung des Straßenbauwerkes und querender Wan-
derwege in das Landschaftsbild Baumgruppen, Baumreihen und Einzelbäume auf stra-
ßeneigenem Gelände vorgesehen. Als Arten kommen in der Regel Bäume der jeweiligen 
potenziellen natürlichen Vegetation in Frage; die Gruppen weisen 3-4 Exemplare auf 

LANDSCHAFT + SIEDLUNG GbR   
  68 



Landesbetrieb Straßenbau NRW  Neubau der L 580 Ortumgehung Horstmar 
Regionalniederlassung Münsterland  Landschaftspflegerischer Begleitplan 

• Als Sichtfelder freizuhaltende Flächen werden mit einer standortgerechten Rasensaat-
gutmischung eingesät und entsprechend den erforderlichen Sichtverhältnissen durch re-
gelmäßige Mahd freigehalten.  

 
Vernetzung von Trasse und Landschaft (Maßnahmen G 3 – G 11) 
Durch abschnittsweise wechselnde Bepflanzung der Straßenböschungsflächen und angren-
zender Restflächen sowie entlang verlegter Wegeabschnitte wird unter besonderer Verwen-
dung landschaftstypischer Vegetationsstrukturen (z.B. Obstgehölze, lockere Pflanzungen, 
Baumreihen) eine intensive Vernetzung von Trasse und Landschaft erzielt. Auf diesen  
Standorten sollte u.a. Wildobstgehölzen (sofern als Hochstamm verfügbar), z.B. Pyrus com-
munis, Malus domestica, Prunus avium, Prunus domestica der Vorzug gegeben werden.  
 
Pflege: 
 
• flächige Gehölzpflanzungen: alle 5 bis 10 Jahre werden die strauchartigen Gehölze er-

forderlichenfalls durch Auslichten bzw. "auf den Stock setzen" verjüngt 
• Extensivrasen, Wiesenstreifen: Mahd bei Bedarf (ca. 1 - 2 x pro Jahr, ein Abräumen des 

Mähgutes ist anzustreben). Bei breiteren Wiesenstreifen wird eine Saumzone (insbeson-
dere entlang von Gehölzpflanzungen) nur alle 2-3 Jahre gemäht. 

 
Bankette, Entwässerungs- bzw. Versickerungsmulden 
Die genannten Bereiche werden mit einer geeigneten Rasensaatgutmischung eingesät. 
 
Pflege: 
 
• Bankette: regelmäßige Mahd (2-3 x pro Jahr); das Schnittgut verbleibt als Mulch auf den 

Banketten oder wird aufgenommen und abtransportiert 
• Entwässerungsmulden: Mahd nach Bedarf (d.h. Häufigkeit der Mahd in Abhängigkeit von 

den Standortverhältnissen und den entwässerungstechnischen Anforderungen: 1 x pro 
Jahr bis alle 2-3 Jahre, Aufnahme und Abtransport des Mähgutes). 

 
Es werden ausschließlich Baum- und Straucharten der potenziellen natürlichen Vegetation 
verwendet. Besonderer Wert ist auf eine möglichst rasche Erzielung der gewünschten ökolo-
gischen und sozialen Funktionen zu legen, was durch die Verwendung von älterem Pflanzgut 
als üblich erreicht wird. 
 
 
 
6.2.4 Wiederherstellungsmaßnahmen 
 
Im Zuge der Verlegung bzw. Abbindung von Wirtschaftswegen und der alten L 580 werden 
funktionslose Fahrbahnflächen künftig durch Entsiegelung und Rückbau ökologisch wieder-
hergestellt (A3, A5, E.1, E2.1 und G3). Die Maßnahmen werden für das Schutzgut Abiotik 
(Boden: WuFBesB) und das Landschaftsbild angerechnet. 
 
Die betreffenden Flächen werden nach entsprechender Vorbereitung in die angrenzende 
Begleitpflanzung integriert oder als landwirtschaftliche Fläche rekultiviert. 
 
 
 
6.2.5 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen  
 
Ausgleichbarkeit 
Von einer Ausgleichbarkeit erheblicher oder nachhaltiger Beeinträchtigungen des Natur-
haushaltes kann ausgegangen werden, wenn 
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• die beeinträchtigten Funktionen und Werte des Naturhaushaltes im vom Eingriff be-

troffenen Raum wiederhergestellt werden können (standörtliche Wiederherstellbarkeit) 
• die Wiederherstellung in einem angemessenen Zeitraum erfolgen kann (zeitliche Wieder-

herstellbarkeit). 
 

Hinsichtlich der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist hiervon abweichend auch eine 
landschaftsgerechte Neugestaltung des Landschaftsbildes zulässig. 
 
Folgende Kriterien wurden für die Definition einer Maßnahme als Ausgleich (bezüglich von 
Eingriffen in den Naturhaushalt) geprüft: 
 
• Standörtliche Voraussetzungen: 

Feststellung der Biotop- bzw. Nutzungsstruktur des Maßnahmenstandortes (einschl. des 
näheren Umfeldes) sowie abiotischer Faktoren im Hinblick auf die Entwicklungsfähigkeit 
der betroffenen Funktion in gleichartiger Weise und im räumlich-funktionalen Zusam-
menhang zum Eingriffsort 

• Entwicklungsdauer der wiederherzustellenden Funktion. 
 
 
Ersatzmaßnahmen 
Für nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen werden Ersatzmaßnahmen vorgesehen. Im Ge-
gensatz zu Ausgleichsmaßnahmen ist der räumlich-funktionale Zusammenhang bei Ersatz-
maßnahmen weniger stark, orientiert sich jedoch ebenfalls an dem vom Eingriff betroffenen 
Landschaftsraum. Eine gleichwertige Wiederherstellung der durch den Eingriff gestörten 
Funktionen des Naturhaushaltes oder der Landschaft wird angestrebt bzw. erreicht. 
 
Als nur unvollständig bzw. nicht funktional ausgleichbar werden aufgrund der genannten Kri-
terien folgende Beeinträchtigungen der Neubaumaßnahme eingestuft: 
 
• Laub- und Mischwaldbestände mit höherem Reifegrad (mittleres Baumholz bis Altholz) 
• Hecken und andere Flurgehölze mit mindestens mittlerem Baumholz. 
 
 
Ermittlung des Maßnahmenumfanges 
Zur Ermittlung des Maßnahmenumfanges werden folgende Kriterien herangezogen: 
 
• Umfang des Maßnahmenanspruches (vgl. Anlage 2 und 3)  
• Ausgangs-Zustand (bzw. Entwicklungspotential) der Kompensationsflächen (nur allge-

meine Lebensraumfunktion) 
• Lage der Kompensationsstandorte (inner- oder außerhalb des Beeinträchtigungsberei-

ches der Straße): 
 
(Werden Kompensationsmaßnahmen für die Beeinträchtigung von Biotopen im Nahbereich 
der Trasse geplant, gehen diese Flächen nur mit einem der Neubelastung entsprechenden 
Flächenabschlag in den Maßnahmenumfang ein: geminderte Funktionserfüllung.) 
 
 
Maßnahmenkonzept 
Das Maßnahmenkonzept orientiert sich an dem in Kap. 6.1 formulierten landschaftspflegeri-
schen Kompensationskonzept. Es wird im Wesentlichen von folgenden Vorgaben bestimmt: 
 
• Artenschutzfunktion 
• Flächenverfügbarkeit 
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Maßnahmenfunktion 
Bei der Flächenauswahl der Kompensationsmaßnahmen wurde neben dem einzelnen Funk-
tionsanspruch (Einzelkonflikt) gem. ELES das Prinzip der „Mehrfachfunktionalität“ in beson-
derem Maße beachtet, d.h. die Maßnahmenflächen wurden hinsichtlich Lage, Größe und 
Entwicklungsziel derart konzipiert, dass sie möglichst bioökologische, abiotische und ästheti-
sche Ansprüche gleichermaßen erfüllen. Somit wird z.B. erreicht, dass Maßnahmen zur Kon-
fliktbewältigung der allgemeinen Lebensraumfunktion (Biotoptypen) nicht nur die allgemei-
nen, sondern auch einen Teil der besonderen abiotischen Funktionen ausgleichen (komple-
mentäre Verknüpfung).  
 
Eingriffe in die allgemeinen Landschaftsbildfunktionen werden ausschließlich durch gestalte-
rische Einbindung des Bauwerks Straße in die Landschaft kompensiert. Die Beeinträchtigung 
besonderer Landschaftsbildfunktionen in der LBE 2 (WuFBesB) wird durch Anreicherungs-
maßnahmen (Baumgruppen, Baumreihen, Einzelbäume) für den Naturhaushalt mehrfunktio-
nal ausgeglichen. Darüberhinaus wird durch weitere strukturbezogene Maßnahmen für den 
Naturhaushalt (Gehölzanpflanzungen, Entsiegelung) das Trassenumfeld visuell aufgewertet 
und neu gestaltet.  
 
Hinsichtlich der besonderen Funktionen Abiotik (WuFBesB: Schutzgüter Boden und Wasser) 
wurde durch geeignete Flächenauswahl für alle Konflikte eine komplementäre Zuordnung 
erzielt.  
 
Ein wesentlicher Teil der eingriffsnahen Kompensationsmaßnahmen für Ausgleich und Er-
satz übernehmen funktionserhaltende Maßnahmen für Vögel zur Vermeidung artenschutz-
fachlicher Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG (CEF- Maßnahmen).  
 
 
Maßnahmenübersicht 
Eine Übersicht des Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmenumfanges mit Bezug zum jeweiligen 
Eingriffstatbestand enthalten 
 
• Anlage 2: Tabelle Gegenüberstellung für den Naturhaushalt (Biotik und Abiotik) 
• Anlage 3: Tabelle Gegenüberstellung für das Landschaftsbild/ Freiraumbezogene Er-

holung  
sowie die  
 
• Anlage 6: Plan 4 Maßnahmenübersicht (M. 1.2.500)  
 
 
Kompensation Naturhaushalt "Allgemeine Lebensraumfunktion" 
Für die Maßnahmenzuordnung wurden jeweils Einzelkonflikte der betroffenen Biotoptypen 
(vgl. Anlage 2) zu Biotoptypengruppen (FL 1-6) zusammengefasst: 
 
FL 1  Gewässer (Konflikte 1.1 – 1.6) 
FL 2 Wald und Gehölze (Konflikte 2.1 – 2.16)  
FL 3 Wiesen, Weiden, Grünlandübergangsbereiche (Konflikte 3.1 – 3.4) 
FL 4 Kulturpflanzenbestände (Konflikte 4.1 – 4.3) 
FL 5 Straßenbegleitgrün, Säume/ Ruderalfluren, sonst. unversiegelte Flächen (Kon-

flikte 5.1 – 5.7) 
FL 6 Versiegelte und teilversiegelte Flächen (Konflikte 6.1 – 6.4)  

 
Die Einzelmaßnahmen wurden hinsichtlich ihres erzielten Biotopwertes anschließend den 
Gesamteingriffswerten der jeweiligen Biotoptypengruppe zugeordnet. 
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Um einen hohen Grad des Funktionsausgleichs zu erreichen, wurde das Entwicklungsziel 
der Maßnahmenfläche möglichst eng auf die betroffene Konfliktgruppe abgestimmt, d.h. 
Waldverluste werden durch Neuaufforstung kompensiert, Entwertung von Grünlandbiotopen 
durch Neuanlage von Grünland. In einigen Fällen war dies allerdings nicht möglich. 
 
Der Eingriffsumfang für diesen zentralen Aspekt der Eingriffsregelung im LBP wurde in  
Kap. 5.2.2 mit 378.850 Wertpunkten ermittelt. Diesem Maßnahmenanspruch steht ein reali-
sierter Maßnahmenumfang von 104.170 m² (vgl. Anlage 2) gegenüber, der einer durch-
schnittlichen Wertsteigerung von 3,64 Wertpunkten/ ha entspricht.  
 
Der Kompensationsbedarf wird sowohl durch eingriffsnahe Ausgleichs- als auch Ersatzmaß-
nahmen gedeckt (s. Anlage 6: Maßnahmenübersicht). Die Lage im Haupteinwirkungsbereich 
der geplanten Bundesstraße bedingt entsprechende Flächenabschläge bei der Anrechnung 
(- 25 %). 
 
Die detaillierten Flächennachweise der Maßnahmen und ihrer Wertzuordnungen zu den Ein-
zelkonflikten sind der Anlage 2 und 3 zu entnehmen.  
 
Gemäß ELES werden durch die Kompensation der allgemeinen Lebensraumfunktionen auch 
die Eingriffe in die abiotischen Landschaftsbestandteile von allgemeiner Bedeutung kompen-
siert (s.u.). 
 
Der sich aus der Beeinträchtigung des WuFbesB – alter Buchenwald auf Kalk im Norden des 
Untersuchungsraum ergebende Anspruch beläuft sich auf zusätzlich zum Regelfall zu kom-
pensierende 3530 Wertpunkte. Diese werden durch entsprechende waldbauliche Maßnah-
men kompensiert. 
 
Kompensation Naturhaushalt "Faunistische Funktionsräume" (Besondere Lebens-
raumfunktion) 
Funktionsraumspezifische Maßnahmenansprüche werden in Ableitung der ermittelten Kon-
flikte KFA1 - 4 in Kap. 5.2.2 und 5.7 qualitativ und z. T. flächenmäßig formuliert. 
Erhebliche Beeinträchtigungen für wertbestimmenden Tierarten und Artengruppen werden 
durch 
 
• Optimierte Gewässerdurchlässe (möglichst geringe Länge, Sohlsubstrat und beidseitige 

Bermen) 
• Amphibienschutzleiteinrichtungen 
• Schutz- und Leitpflanzungen 
• Habitatoptimierungsmaßnahmen (Biotopentwicklung) 
 
vermieden (vgl. Kap. 5.7 u. 6.2.6) bzw. ausgeglichen (komplementäre Kompensation). 
 
Durch die vorgesehenen Maßnahmen zur Kompensation der betroffenen Biotoptypen (Re-
gelfall) werden aufgrund fehlender Sonderstandorte auch die betroffenen Biotope der nur 
nationalgeschützten Arten (Bienen, Heuschrecken etc.) funktional kompensiert.  
 
Weitere Kompensationsverpflichtungen im Sinne eines additiven, artenschutzfachlich be-
gründeten Funktionsausgleichs bestehen nicht. 
 
Durch die oben beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen zur Gestaltung des Gewässer-
durchlasses werden neuartige Wanderbarrieren für die WuFbesB Bachneunauge und Grop-
pe (Anhang II FFH-RL) vermieden. 
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Für die Zerschneidung regionaler Biotopverbundflächen (WuFbesB) sind funktionale Aus-
gleichsmaßnahmen in einem Umfang von 15.300 m² erforderlich. Diesen Zweck erfüllen un-
ter anderem Hecken, Säume, Gewässerrandstreifen. 
 
 
Kompensation Naturhaushalt „Abiotik“ 
Der in Kap. 5.3 – 5.5 ermittelte Maßnahmenanspruch für besondere Funktionen (WuFBesB) 
des abiotischen Naturhaushalts (Boden, Wasser) in Höhe von 13.220 m² wird durch ein 
Maßnahmenbündel im Gesamtumfang von anrechenbar 13.220 m² erfüllt. (vgl. Anlage 2). 
Der überwiegende Anteil abiotischer Kompensation (Wasser, Boden 11.527 m²) erfolgt kom-
plementär zu den Eingriffen in die Biotoptypen und faunistischen Funktionsräume (Arten-
schutz). 
 
Neben der Entsiegelung und Rekultivierung entfallender Straßen- und Wegeflächen (gesamt 
ca. 1.694 m²) kommen folgende Maßnahmentypen in Betracht: 
 
• Konflikt Boden (KB1): Umwandlung von Ackerflächen in extensives Dauergrünland für 

Offenlandvogelarten (anteilig) 
• Konflikt Wasser (KGW1): Umwandlung von Ackerflächen in extensives Dauergrünland 

für Offenlandvogelarten (anteilig) 
 
Die Beeinträchtigungen der allgemeinen abiotischen Funktion (Gesamtinanspruchnahme - 
Versiegelung/Bankette, Böschungen) werden im Rahmen des Bauvorhabens durch die 
Maßnahmen für die allgemeinen Lebensraumfunktionen (s. o.) kompensiert (komplementäre 
Kompensation).  
 
 
Kompensation „Landschaftsbild/ freiraumbezogene Erholung“ 
Für die Raumeinheit LBE 2 wurde in der Konfliktanalyse (vgl. Kap. 5.6.2) ein Kompensati-
onsanspruch in qualitativ hinreichender Ausprägung und Funktion (vgl. Anlage 3) ermittelt, 
abgeleitet aus der jeweils visuellen und akustischen Empfindlichkeit der Teilgebiete und 
gleichzeitig erhöhten Betroffenheit durch den Landesstraßen- Neubau.  
 
Das Maßnahmenkonzept sieht in Anlehnung an die wegefunktionalen Beziehungen und dem 
Anspruch an Naherholung (Wohnumfeld) unter Berücksichtigung der landschaftliche Grund-
struktur Maßnahmen im Umfang von insgesamt 36.950 m² (außerhalb des Straßenbau-
werks) vor, die je nach Standortpotential und Umfeld folgende Kriterien erfüllen: 
 
• verstärkte Einbindung der Trasse in die Landschaft bzw. Abschirmung von Störwirkun- 
 gen 
• Neugestaltung des Trassenumfeldes durch 

-- Erhöhung der Strukturvielfalt 
-- Betonung landschaftlicher Leitlinien 
-- Anbindung an umgebende Naherholungsräume. 

 
Suchräume für die Kompensationsmaßnahmen waren vorrangig die jeweils betroffenen 
Landschaftsbildeinheiten (LBE), z. T. besteht ein fließender Übergang zu angrenzenden 
LBE, die dann ebenfalls aufgewertet wurden. Ein Teil der ästhetisch wirksamen Maßnahmen 
wurde gleichzeitig als komplementäre Maßnahmen für besondere Funktionen des Natur-
haushalts (Biotik/ Abiotik) konzipiert oder nimmt örtlich artenschutzfachliche Funktionen 
(Vermeidung) wahr. 
 
Im Vordergrund stehen strukturerhöhende Maßnahmen (Anlage von Baumreihen, Gehölzflä-
chen) und die Rekultivierung entfallener Verkehrs- und Wegeflächen.  
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6.2.6 Maßnahmen des Artenschutzes  
 
Neben den bauseitigen und bauzeitbedingten Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen (s. 
Kap. 6.2.2 und 8.3) sind aus Sicht des Artenschutzes gem. § 44 BNatSchG, Art. 12 FFH-RL 
zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen wertbestimmender Tierarten folgende funk-
tionserhaltenden Maßnahmen (CEF) mit enger zeitlicher und räumlicher Bindung vorgese-
hen: 
 
• Anlage dichter, 4 m hoher Kollisionsschutzpflanzungen (G/V8 und G/V9) auf Straßen-

böschungen und Nebenflächen für Schleiereule, Steinkauz und Zwergfledermaus in 
Abschnitten bedeutender angrenzender Brut- und Nahrungshabitate sowie Leitstruktu-
ren; Funktionsfähigkeit vor Inbetriebnahme.  

• Dichte Unterpflanzung angeschnittener Waldbestände (V 2) zur Vermeidung von Stö-
rungen Waldbewohnender Arten (Mäusebussard, Abendsegler). Die Tiefe der Unter-
pflanzung richtet sich nach der Struktur und Qualität der angrenzenden verbleibenden 
Waldflächen und sollte 10 m nicht unterschreiten. Für Flächenunterpflanzungen sind 
ca. 1493 m² vorgesehen. Einzelheiten regelt der LAP.  

• Baumfällungen und Baufeldfreimachungen außerhalb der Reproduktionszeit der Vögel 
zum Schutz aller wildlebenden Vogelarten.  

• Entwicklung von Ausweichhabitaten (CEF Maßnahmen) für wertbestimmende Tierarten 
in Bereichen mit besonderer Betroffenheit vor Baubeginn i.d.R. mindestens eine Vege-
tationsperiode vorher (abhängig von Entwicklungszeit). Dies umfasst Habitatentwick-
lungen für Kiebitz, Wiesenpieper, Neuntöter und Nachtigall teils mit engem Flächenbe-
zug zu beeinträchtigten Brutvorkommen. Eine Erläuterung und Differenzierung erfolgt 
in den einzelnen Maßnahmenbeschreibungen. 

 
Die artenschutzfachlich begründeten CEF-Maßnahmen umfassen insgesamt 53.260 m², die 
sich auf die Biotoptypen und geförderten Arten/-gruppen wie folgt aufteilen (z.T. Mehrfach-
funktionen): 
 

• Entwicklung von Extensivgrünland mit Blänken 31.477 m² 
• Entwicklung von Extensivgrünland mit Hecken 16.743 m² 
• Anlage unterbrochener Heckenstrukturen mit Säumen 5.041 m² 

 
Die nachfolgende Tabelle zeigt alle Artenschutzmaßnahmen im Sinne der Vermeidung von 
Beeinträchtigungen (G/V) und Erhaltung der ökologischen Funktionen (CEF) 
 
 

Tab. 15: Übersicht Artenschutzmaßnahmen (vgl. Anlage 6: Maßnahmenplan) 
 

 
Maß.Nr. 

 
Zielart/-
gruppe 

 

 
Maßnahme 

 
Umfang/  

Dimension 
 

 
Lage 

G/V 8 Schleiereule, 
Steinkauz 
(Fledermäuse) 

Kollisionsschutzpflan-
zung 

11.742 m² Bauwerksbö-
schungen 

G/V 9 Schleiereule, 
Steinkauz 
(Fledermäuse) 

Kollisionsschutzpflan-
zung 

5.501 m² Nebenflächen 

E2.5 Zauneidechse Anlage einer Baumreihe 
zur Verhinderung der 
Thermoregulation auf 
der Asphaltfläche 

1.942 m² entlang eines 
Verbindungswe-
ges an der Bahn-
trasse 

V 2 Fledermäuse, 
Mäusebussard 

Waldrandaufbau 1.493 m² Waldfläche im 
Norden des UG  
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Maß.Nr. 

 
Zielart/-
gruppe 

 

 
Maßnahme 

 
Umfang/  

Dimension 
 

 
Lage 

funktionserhaltende CEF- Maßnahmen (mit ELES- Anrechnung) 

ACEF8 Kiebitz, Wie-
senpieper 

Grünland mit Blänken 31.477 m² östlich der Bahn-
linie 

ACEF9 Neuntöter Grünland mit Hecken 
und Säumen 

16.743 m² östlich der Bahn-
linie 

ACEF10 Neuntöter, 
Nachtigall 

unterbrochene Hecken-
strukturen mit Säumen 

5.041 m² östlich der Bahn-
linie 

 
 
 
6.2.7 Maßnahmen des Natura-2000-Gebietsschutzes  
 
Natura -2000 Flächen sind durch die Baumaßnahme nicht betroffen (s. Kap. 5.8). Maßnah-
men zur Sicherung des Gebietsschutzes gem. Art. 6 FFH-RL sind daher nicht erforderlich.  
 
 
 
6.3 Aussagen zum Risikomanagement  
 
Die aus Artenschutzgründen erforderlichen Schutz-/Vermeidungsmaßnahmen (Artenschutz-
maßnahmen), betreffend die Artengruppen Fledermäuse und Vögel, unterliegen hierbei einer 
besonderen Zielverpflichtung zur sorgfältigen Umsetzung und zeitlichen Geschlossenheit im 
Zusammenhang mit der Baumaßnahme.  
Ein begleitendes Monitoring mit abgestufter Wirkungskontrolle gewährleistet die fachliche 
Effektivität der Maßnahmen zur Sicherung der Vorkommen mit der Möglichkeit einer abge-
stimmten Maßnahmenmodifizierung. 
 
Ein qualifiziertes Monitoring (Durchführungskontrolle, Funktionskontrolle) ist für die Vogelar-
ten Kiebitz, Wiesenpieper und Neuntöter nach jetziger Datenlage in Abstimmung mit den 
Landschaftsbehörden anzuraten. 
 
 
 
6.4 Gesamtbeurteilung des Eingriffs  
6.4.1 Nachweis der Erfüllung der naturschutzrechtlichen Verpflichtungen 
6.4.1.1 Eingriffsregelung 
 
Die in Kap. 5.2 – 5.6 ermittelten landschaftspflegerischen Auswirkungen der Baumaßnahme 
werden hinsichtlich ihres qualitativen und quantitativen Maßnahmenanspruchs im Rahmen 
der Eingriffsregelung durch ein umfangreiches funktionales und flächenbezogenes Maßnah-
menkonzept (vgl. Kap 6.2, Anlage 2 und 3) kompensiert. 
 
Die landschaftsrechtlichen Vorgaben gemäß § 4a LG NW sind durch die vorliegende Pla-
nung somit erfüllt. 
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6.4.1.2 Artenschutz 
 
Im Rahmen der überschlägig durchgeführten Prüfung und Umsetzung im vorliegenden LBP 
(s. Kap. 5.7, 6.2.6) wird ein Artenschutzkonzept zur Vermeidung der Verbotstatbestände 
gemäß § 44 BNatSchG vorgelegt. 
 
Es werden durch systematische Erhebungen im Jahr 2008 23 planungsrelevante Arten der 
Faunengruppen Fledermäuse (5 Arten), Brutvögel (14 Arten), Nahrungsgäste (3 Vögel) und 
Reptilien (1 Art) sowie 48 sonstige Brutvogelarten ermittelt. Das Vorkommen planungsrele-
vanter Pflanzen ist im Plangebiet auszuschließen. 
 
Für 12 Arten (4 Fledermausarten, 7 Brutvogelarten, 1 Reptilienart) werden detaillierte artbe-
zogene Vermeidungsmaßnahmen und funktionserhaltende Maßnahmen (CEF) zur Stützung 
des günstigen Erhaltungszustands der lokalen Population formuliert und festgesetzt. 
 
Der Gesamtumfang dieser (strikt) örtlich und zeitlich gebundenen Maßnahmen beträgt 7,4 ha 
und wird in der Eingriffsregelung gemäß ELES komplementär zugeordnet. 
 
Durch Umsetzung dieser Maßnahmen verbleiben keine erheblichen Beeinträchtigungen hin-
sichtlich des Artenschutzes. Für drei Vogelarten (Kiebitz, Wiesenpieper und Neuntöter) ist 
nach jetziger Datenlage in Abstimmung mit den Landschaftsbehörden ein qualifiziertes Moni-
toring zur Absicherung der Prognosesicherheit der aufgestellten Maßnahmen nach Bau-
durchführung und Streckenfreigabe anzuraten. 
 
 
6.4.1.3 FFH-Verträglichkeit  
 
Das Bauvorhaben ist aufgrund fehlender Eingriffe verträglich mit dem FFH- Gebietsschutz (s. 
Kap. 5.8). 
 
 
6.4.2 Nachweis der Erfüllung der forstrechtlichen Verpflichtungen  
 
Der Verlust forstwirtschaftlicher Flächen durch die Baumaßnahme in Höhe von 3.724 m² wird 
durch Neuaufforstungen im Gesamtumfang von 5.782 m² im Verhältnis 1 : 1,55 kompensiert. 
Damit werden die Regelungen des § 39 LFoG erfüllt. 
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7. Kostenschätzung 
 
Die folgenden geschätzten Kosten für landschaftspflegerische Maßnahmen (Vermeidungs- 
Minimierungs- und Schutzmaßnahmen, Gestaltungs- sowie Ausgleichsmaßnahmen) berück-
sichtigen nicht die Grunderwerbskosten, bauliche Maßnahmen, Maßnahmen im Privatbe-
reich sowie Erdarbeiten (z.B. Tiefenlockerung, Gewässerprofilierungen). Die Ansätze bein-
halten die Kosten für die Vorbereitung der Vegetationsflächen, die ggf. erforderliche Einzäu-
nung der Pflanzungen oder sonstige Maßnahmen zum Schutz vor Wildverbiss sowie die Fer-
tigstellungs- und Entwicklungspflege (in der Regel 3 Jahre).  
 

Tab.16: Kostenschätzung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  
 

Maßnahme Fläche / 
Stück 

Einzelpreis 
(Euro) 

Gesamtpreis
(Euro) 

Schutzmaßnahmen    
Schutz zu erhaltender Vegetationsbestände,  
Gewässerbiotope und Brutreviere mittels tempo-
rärem Bauzaun  
Maßnahme S 1 

ca. 1080 lfm 10,00 € / lfm 10.800,00 

Einzelbaumschutz durch Stammpolsterung (mit 
Holzbohlen ummantelte Dränrohre) 
Maßnahme S 2 

ca. 46 Ex. 45,00 € / St. 2.070,00 

Vermeidungsmaßnahmen    
Anlage eines Amphibienleitsystems 
Maßnahme V 1 

261 lfm 45,00 € / lfm 11.745,00 

Flächenhafte Unterpflanzung angeschnittener 
Wald- und Gehölzbestände 
Maßnahme V 2 

1.493 m² 2,50 €/ m² 3.733,00 

Anlage von beidseitigen Bermen und Einbringen 
von etwa 20 cm Sohlsubstrat in drei Kastendurch-
lässe 
Maßnahme V 3 

 pauschal 2.000,00 

Gestaltungsmaßnahmen    
Landschaftsrasen- bzw. Wildkrautansaat  
(z. B. RSM 7.3) inkl. Mähen und Abtransport des 
Mähgutes 
Maßnahmen G 2.1 – G 2.3 

46.601 m² 2,50 € / m² 116.503,00 

Landschaftsrasen- bzw. Wildkrautansaat  
(z. B. RSM 7.3) inkl. Mähen und Abtransport des 
Mähgutes und Initialpflanzung mit Arten der Röh-
richte und Seggenrieder 
Maßnahmen G 4 

2.121 m² 3,50 € / m² 7.424,00 

Pflanzung von Baum-/Strauchgehölzen  
(Bäume: Heister, 2 x v., 200/250 cm; Sträucher: 2 
x v., je nach Art 60/80, 80/100 oder 100/150), 
Pflanzabstand 1,50 m x 1,50 m, inkl. Verbiss-
schutzmaßnahmen und Fertigstellungs- und Ent-
wicklungspflege 
Maßnahmen G 1, G 3, G 7 

28.624 m² 2,50 € / m² 71.560,00 

Pflanzung von Einzelbäumen und Baumreihen 
StU. 18/20, inkl. Bodenverbesserung, Veranke-
rung, Maßnahme G 6, G 5 

53 Ex 390,00 € / 
Ex. 

20.670,00 

(Schutz-) Pflanzung von Baum-/ Strauchgehölzen 
(Bäume: Solitär, mehrstämmig u. Stammbüsche, 
3 x v., 300/350 cm mit Ballen; Sträucher: Solitär 3 
x v., je nach Art 300/350 oder 250/300 cm), 

17.243 m² 18,00 €/ m² 310.374,00 
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Maßnahme Fläche / 
Stück 

Einzelpreis 
(Euro) 

Gesamtpreis
(Euro) 

Pflanzabstand 3,00 m x3,00 m, inkl. Verbiss-
schutzmaßnahmen und Fertigstellungs- und Ent-
wicklungspflege 
Maßnahme G/V 8 und G/V 9 
Verlegung eines Grabens und naturnahe Uferges-
taltung 
Maßnahme G 10 

 pauschal 1.400,00 

Zulassung einer natürlichen Sukzession auf Rest-
flächen, Pflegemahd alle 3 – 5 Jahre mit Abräu-
men des Mähguts 
Maßnahme G 11 

3814 0,20 € / m² 763,00 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen    
Grünland-Ansaaten auf Acker 
Maßnahme ACEF 8 (anteilig), ACEF 9 (anteilig), 
E 3, A1 (anteilig), A1 (anteilig) 

66.200 m² 1,50 € / m² 99.300,00 

Zulassung einer natürlichen Sukzession auf Rest-
flächen und zur Entwicklung von Säumen, Pfle-
gemahd alle 3 – 5 Jahre mit Abräumen des Mäh-
guts 
Maßnahme A/G 2, A3,. A6, ACEF 10 (anteilig),  

13.416 m² 0,20 € / m² 2683,00 

Pflanzung von Baum-/Strauchgehölzen  
(Bäume: Heister, 2 x v., 200/250 cm; Sträucher: 2 
x v., je nach Art 60/80, 80/100 oder 100/150), 
Pflanzabstand 1,50 m x 1,50 m, inkl. Verbiss-
schutzmaßnahmen und Fertigstellungs- und Ent-
wicklungspflege 
Maßnahme ACEF 10 (anteilig), A/G 4, A7, ACEF 
9 (anteilig), 

6.417 m² 2,00 € / m² 12.834,00 

Anlage von zwei Blänken durch Bodenabschieben 
und verdichten 
Maßnahme ACEF 8 (anteilig) 

1034 m² pauschal 2.356,00 

Obstbaum-Hochstammpflanzung im Bereich von 
Baumreihen und Obstwiesen, einschl. Erdarbei-
ten, Pflanzlieferung, Pflanzung, Fertigstellungs- 
und Entwicklungspflege 
Maßnahmen A1, E 2.2, E 2.4, E/V 2.5 

104 Ex. 195,00 € / 
Ex 

20.280,00 

Pflanzung von Einzelbäumen und Baumreihen 
StU. 18/20, inkl. Bodenverbesserung, Veranke-
rung, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 
Maßnahme E 2.1, E 2.3,  

37 Ex 390,00 € / 
Ex. 

14.430,00 

Rekultivierung von Wirtschaftswegen 
Maßnahme A 5 

1263 m² pauschal 41.650,00 

Laubwaldaufforstung (Forstware) einschließlich 
ggf. erforderlichem Verbissschutz 
Maßnahme E 1 

5.782 m² 1,80 € / m² 10.408,00 

    
Zwischensumme   762.983,00 

Zuschlag für Kleinleistungen, 10 %, gerundet   76.298,00 
    
Zwischensumme   839.281,00 
Risikozuschlag pauschal 10 %   83.928,00 
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Maßnahme Fläche / 
Stück 

Einzelpreis 
(Euro) 

Gesamtpreis
(Euro) 

Zwischensumme   923.209,00 

Mehrwertsteuer, 19 %, gerundet   175.410,00 
    
Gesamtsumme brutto, gerundet (incl. 19 
% Mwst.)   1.098.619 

 
 
Die Kosten für landschaftspflegerische Maßnahmen (ohne Grunderwerb, Erdarbeiten und 
langfristige Pflegemaßnahmen) belaufen sich insgesamt auf geschätzte 1.098.619, - Euro.  
 
 
 
8. Aussagen zur Durchführung der Baumaßnahme 
8.1 Bautabuflächen 
 
Alle ökologisch empfindlichen Bereiche im Umfeld der Trasse, insbesondere Waldbereiche 
und Feldgehölze, Hecken, Baumreihen, Ufergehölze, Gewässerufer, schützenswerte Bioto-
pe, Habitate wertbestimmender Arten sowie Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
sind von Mutterbodenablagerungen, sonstigen Aufschüttungen und Abgrabungen, Baustel-
leneinrichtungen, Lagerplätzen oder ähnlichen mit der Baumaßnahme zusammenhängenden 
Einrichtungen freizuhalten (s. Maßnahmen Nr. S 1-S 2). Dies kann im Rahmen der Bauaus-
führung mit Umweltbaubegleitung auch nach örtlicher Festlegung erfolgen. 
 
Die erforderlichen Bestandssicherungsmaßnahmen erfolgen direkt vor Beginn der Bauaus-
führung 
 
Während der Bauzeit werden die an die Trasse grenzenden Gehölzbestände sowie flächen-
hafte Vegetationsbestände mit erhöhter visueller Bedeutung und hohem ökologischen Wert 
(s.o.) mittels Bauzäunen gemäß DIN 18920 vor baubedingten Beanspruchungen geschützt. 
Durch Verzicht auf einen Arbeitsstreifen in den oben genannten sensiblen Bereichen wird 
der Verlust an Vegetationselementen eingeschränkt. Die entsprechenden Richtlinien (u.a. 
RAS-LG 4) werden zur Anwendung gebracht.  
 
 
 
8.2 Vorgaben zur zeitlichen Durchführung der Landschaftspflegerischen 

Maßnahmen 
 
Regelung Baubetrieb (zeitliche Vorgaben Baufeldfreimachung + Bauarbeiten)  
Für alle wildlebenden und im Einwirkungsbereich der Trasse nachgewiesenen Vogelarten ist 
eine generelle zeitliche Beschränkung der Baufeldfreimachung auf den Zeitraum zwischen 
dem Ende der Brutsaison (Ende September) und dem Beginn der nächsten Brutsaison (An-
fang Februar) vorgesehen (V4). Durch diese Maßnahme werden baubedingte Beeinträchti-
gungen genutzter Brutstandorte (Nester, Gelege, nichtflügge Jungvögel) aller nachgewiese-
nen Vogelarten durch Inanspruchnahme oder erhebliche Störungen vermieden. 
 
Bei den CEF – Maßnahmen (ACEF 8 – 10) ist ebenso wie bei den Vermeidungsmaßnahmen 
(E/V 2.5, G/V 8, G/V 9, V 1 – V 3) darauf zu achten, dass diese Maßnahmen vor der Inbe-
triebnahme funktionstüchtig sind. Einen entsprechenden zeitlichen Vorlauf gilt es zu berück-
sichtigen.  
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8.3 Sonstige Vorgaben zur Durchführung der Baumaßnahme 
 
Keine besonderen Vorgaben. 
 
 
8.4 Begründung für eine Umweltbaubegleitung 
 
Die im LBP festgesetzten Maßnahmen sind im Rahmen einer qualifizierten, ökologischen 
und fachbiologischen Umweltbaubegleitung hinsichtlich ihrer Umweltrelevanz zu prüfen, in 
die Ausführungsplanung (LAP) umzusetzen und während der Baudurchführung umweltfach-
lich in Abstimmung mit den Landschaftsbehörden zu begleiten. 
 
Die Erfordernis einer ökologischen Umweltbaubegleitung zur Vermeidung von Umweltschä-
den gem. USchadG (2009) ergibt sich aus der biologischen Vielfalt (Biotope, geschützte 
Tierarten) und der Eingriffsintensität der Baumaßnahme über einen längeren Zeitraum.  
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Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 
zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik ("EG- Wasserrahmenrichtlinie"). 
Brüssel 
 
GESETZ ZUR ORDNUNG DES WASSERHAUSHALTS (WASSERHAUSHALTSGESETZ - WHG) vom 31. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) 
 
GESETZ ZUR SICHERUNG DES NATURHAUSHALTS UND ZUR ENTWICKLUNG DER LANDSCHAFT 
(Landschaftsgesetz –NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 2000 (GV. 
NRW S. 568) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Landschafts-
gesetzes sowie sonstiger Vorschriften vom 16. März 2010 (GV. NRW S. 226, 227, ber. S. 
316) 
 
MINISTERIUM FÜR BAUEN UND VERKEHR/ MINISTERIUM FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ, 
LANDWIRTSCHAFT UND VERBRAUCHERSCHUTZ (2009): 
Einführungserlass zum Landschaftsgesetz für Eingriffe durch Straßenbauvorhaben (ELES) in 
der Baulast des Bundes oder des Landes NRW; Gemeinsamer Runderlaß vom 06.03.2009. 
Düsseldorf 
 
MINISTERIUM FÜR UMWELT, RAUMORDNUNG UND LANDWIRTSCHAFT DES LANDES NORDRHEIN-
WESTFALEN (Hrsg.) (1999):  
Richtlinie für naturnahe Unterhaltung und naturnahen Ausbau der Fließgewässer in Nord-
rhein-Westfalen. 
 
DAS EUROPÄISÖCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION (2009): 
Richtlinie 2009/147/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 
2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten. 
 
RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (1992):  
Richtlinie des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen (92/43/EWG des Rates, "FFH-Richtlinie"), (Abl. Nr. L206/7 
vom 22.07.92). 
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